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U
nser Jahresbericht hat es einmal 
mehr verdeutlicht: Die Bewältigung 
des Strukturwandels und die damit 
verbundene Frage nach der 

Arbeitswelt der Zukunft sind eine facetten-
reiche politische Mammutaufgabe. Der 
ökologische Umbau, die Digitalisierung, der 
demographische Wandel und eine sich 
verändernde Gesellschaft erfordern weitrei-
chende Maßnahmen, deren Leitlinie „Gute 
Arbeit“ bleiben muss. Dazu sind Mitbestim-
mung in den Betrieben, eine echte Weiter-
bildungskultur und eine Stärkung der Tarif-
bindung unverzichtbar, genauso wie 
genügend Zeit für politische Weiterbildung. 
Eine essenzielle Frage der künftigen Arbeits-
welt ist aber auch jene nach der Gleichstel-
lung der Geschlechter. Sie ist nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit. Gleichstellung 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewin-
nung von Fachkräften. Die Erwerbsquote 
von Frauen liegt weiter hinter jener von 
Männern. Das betrifft insbesondere allein-
erziehende Mütter und Migrantinnen. Hier 
muss dringend umgesteuert werden. Doch 
bei Gleichstellung geht es längst nicht mehr 
ausschließlich um die Unterstützung von 
Frauen. Sie bietet auch Männern, von den 
sich gerade Jüngere immer öfter die 
Möglichkeit einer besseren Aufgabenvertei-
lung wünschen, Chancen. Um mehr Gleich-
heit zu erreichen, brauchen wir jedoch 
dringend eine deutlich bessere Infrastruktur 
bei der Betreuung von Kindern und Pflege-
bedürftigen, eine Aufwertung von Sorgebe-
rufen sowie die Abschaffung von Fehlan-
reizen. Minijobs sind der falsche Weg, sie 
stellen insbesondere für Frauen nach wie 
vor eine große Armutsfalle dar. 

EDITORIAL

Von Jörg Caspar
Vorstandsvorsitzender der 
Arbeitskammer des Saarlandes

Gleichstellung bietet 
viele Chancen

AK-SPEZIAL „AZUBI-LEXIKON“

Das „Azubi-Lexikon“ erklärt von A bis Z die wich-
tigsten Begriffe, die Berufsanfänger kennen müs-
sen. Außerdem bietet die Beilage viele hilfreiche 
Tipps rund um das Thema Ausbildung

Gleichstellung leistet 
einen wichtigen 
Beitrag zur  
Gewinnung von 
Fachkräften.
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Aktuelles + Impressum

ZU TITELBILD/CARTOON

Unser Titelbild zeigt zwei Aspekte, bei 
denen es bei der Gleichstellung nach wie 
vor hapert: Sorgearbeit wird noch immer 
hauptsächlich von Frauen geleistet und 
Männer beziehen noch immer höhere 
Gehälter. Auf Seite 2 setzt sich Cartoonist 
TOM mit gewohnt bissigem Blick mit 
Fragen der Arbeitswelt der Zukunft 
auseinander.

Broschüre 
Elternzeit neu 
herausgegeben
HILFE FÜR RATSUCHENDE

Neue Sprechstunde  
in Merzig
GEFLÜCHTETE UND MIGRANTEN

Die AK hat die Broschüre „Elternzeit und El-
terngeld“ neu herausgegeben. Das Eltern-
geld ist eine wichtige Familienleistung. El-

tern erhalten finanzielle  
Unterstützung, wenn sie 
sich um ihr Kind küm-
mern. Die Elternzeit er-
möglicht es Müttern und-
Vätern, eine Zeitlang aus 
dem Arbeitsleben auszu-
scheiden oder im Beruf 
kürzer zu treten. Mit der 

Broschüre will die AK werdende Eltern über 
ihre Rechte und Pflichten informieren, da-
mit sie die gesetzlichen Hilfen für sich und 
auch zum Wohle des Kindes in Anspruch 
nehmen können.  red

Die Broschüren gibt es online unter www.
arbeitskammer.de/online-broschueren und 
in gedruckter Version unter www.
arbeitskammer. de/publikationen.

Die AK-Beratungsstellen Faire Integration und 
Wanderarbeit bieten jetzt auch eine offene 
Sprechstunde für Geflüchtete sowie Migranten 
aus der EU und aus Drittstaaten in Merzig an. 
Beantwortet werden Fragen zum deutschen 
Arbeitsrecht. Die Beraterinnen und Berater 
sprechen Deutsch, Russisch, Arabisch, Serbo-
kroatisch, Englisch, Polnisch, Rumänisch und 
Kroatisch. Die Beratungen sind kostenlos und 
finden am 27. September und 29. November 
(13 bis 15 Uhr) in der Stadtbibliothek statt. red

Infos: www.arbeitskammer.de/sprechstunde

Grenzgänger mussten während 
der Corona-Pandemie enorme 
Nachteile in Kauf nehmen. Dass 
die damaligen nationalen Corona-
schutz-Verordnungen gegen EU-
Recht verstoßen, hat die Task 
Force Grenzgänger (TFG) bereits 
vor drei Jahren angemahnt. Ge-
schehen ist nichts. Jetzt hat der 
Europäische Gerichtshof die TFG-
Analyse bestätigt. Einige Formu-
lierungen im deutschen Infekti-
onsschutzgesetz  hatten zur 
Folge, dass in der ersten Corona-
welle die Unternehmen Grenz-
gängern aus Frankreich zwar den 
Lohn bei einer Quarantäne weiter-
gezahlt haben, später das Geld 
vom Land aber nicht erstattet be-

kamen. Mit dem Verweis, im Infek-
tionsschutzgesetz stehe, die Qua-
rantäne müsse von einer zuständi-
gen deutschen Behörde angeord-
net werden. In der zweiten Welle 
haben viele Firmen Grenzgängern 
in Quarantäne in der Folge keinen 
Lohn weitergezahlt. Grenzgänger 
haben also im Falle einer Quaran-
täne, die von einer französischen 
Stelle angeordnet worden ist, we-
der in Frankreich noch in Deutsch-
land Anspruch auf eine Entschädi-
gung für ihre Einkommensver-
luste. Die TFG hatte 2022 ein 
Rechtsgutachten erstellt (https://
lmy.de/CWxywHSV). Die Situa-
tion ist nun dank des EuGH-Urteils 
vom 15. Juni künftig geklärt. red

Task Force Grenzgänger: 
EuGH bestätigt Analyse 
CORONA-REGELUNGEN  EU-Recht nicht eingehalten
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AK-JAHRESBERICHT ÜBERGEBEN

AK-Vorstandsvorsitzender Jörg Caspar (v. l.), Ministerpräsidentin Anke 
Rehlinger, Arbeitsminister Magnus Jung und AK-Hauptgeschäftsführer 
Thomas Otto bei der Übergabe des AK-Jahresberichtes an die 
Landesregierung. Der Bericht hat den Schwerpunkt „Zukunftsfragen 
einer modernen Arbeitswelt“. Dabei geht es um moderne 
Gleichstellungspolitik, die den Blick auf beide Geschlechter weitet und 
dafür sorgt, dass die Chancen und Zuständigkeiten gerechter verteilt 
werden. Mehr dazu gibt es im Titelthema dieser AK-Konkret-Ausgabe.
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Elterngeld und Elternzeit
Wichtige Informationen 
für werdende Eltern
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Titelthema

Der weite Weg zur Gleichstellung
DENKANSTOSS  Für AK-Referentin Gertrud Schmidt ist das Erreichte noch lange nicht genug
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D
ie größte Gefahr für die Gleichberechti-
gung ist der Mythos, wir hätten sie 
schon!“ Dieses Zitat der norwegischen 
Journalistin Grethe Nestor bringt es auf 

den Punkt. Wie sehr der Gedanke, die Gleich-
stellung sei schon erreicht, ein Mythos ist, 
macht der aktuelle AK-Jahresbericht an die 
Landesregierung klar. Natürlich hat sich in 
jüngster Vergangenheit vieles im Sinne einer 
besseren Gleichstellung verändert. War es vor 
25 Jahren hierzulande noch undenkbar, Klein-
kinder problemlos in Betreuung zu geben und 
einer Arbeit nachzugehen, so gehört dies 
heute zu den selbstverständlichen Rahmenbe-
dingungen einer funktionierenden Erwerbsge-
sellschaft dazu. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
all das, was bisher erreicht wurde, aber noch 
lange nicht ausreicht, wenn man es ernst meint 
mit der Gleichstellung! Wie sehr man dieses 
Ziel auch in Krisenzeiten ernst nehmen muss, 
das arbeitet die Arbeitskammer in ihrem 
Bericht an die Landesregierung ganz deutlich 
heraus.  
Gleichstellung als Wert an sich ist grundge-
setzlich garantiert, der Staat ist verpflichtet, sie 
aktiv voranzubringen. Hinzu kommt: Mit 

besseren Bedingungen für Frauen und Männer 
im Arbeitsleben werden Fragen des Fachkräf-
temangels besser beherrschbar – auch wenn 
es zugegeben technokratisch klingt, vom 
Potenzial an Erwerbspersonen zu sprechen, 
wenn es um Individuen geht. Solange aber 
sämtliche Sozialversicherungen und vor allem 
die Rente an das Ausmaß der Erwerbstätigkeit 
geknüpft sind, so lange muss eine gleichbe-
rechtigte Teilnahme am Erwerbsleben erstes 
Ziel sein. Dass dies möglicherweise mit 
kürzeren Arbeitszeiten von Männern 
verbunden ist, kann in der Gesamtbetrachtung 
eigentlich nur von Vorteil sein! 

Mit besseren 
Bedingungen 
für Frauen und 
Männer im 
Arbeitsleben 
werden Fragen 
des Fachkräfte-
mangels besser 
beherrschbar.

Gertrud Schmidt
leitet das Referat 
Frauen- und 
Gleichstellungs- 
politik.



Wenn wir zunächst von den verän-
derten Rahmenbedingungen des 
Umbaus zu einer ökologischeren 
Wirtschaft und der Digitalisierung 
ausgehen, so ergibt sich eine radi-
kale Veränderung von Berufsbil-
dern durch veränderte Rationali-
sierungspotenziale sowie Tätig-
keits- und Qualifikationsanforde-
rungen. Dabei gilt es zum einen, 
industrielle Arbeitsplätze, die oft 
mit guter Arbeit verbunden sind, 
weiterzuentwickeln und zu erhal-
ten. Zugleich gewinnen auch we-
gen der Alterung der Gesellschaft 
oftmals „frauenspezifische“ Bran-
chen und Berufsfelder im Dienst-
leistungssektor ihrem Beschäfti-
gungsumfang nach an Bedeutung 
(sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte im Gesundheits- und 

Sozialwesen 2008-2022:  plus 
36,6 Prozent Verarbeitendes Ge-
werbe: minus 10,2 Prozent). Leider 
sind gerade soziale Dienstlei-
tungsberufe häufig unterbezahlt 
und mit schlechten Arbeitsbedin-
gungen verbunden, obwohl ge-
rade hier der Fachkräftemangel 
stark zunimmt. Notwendig ist also 
eine deutliche Aufwertung von 
Frauenbranchen und -berufen, 
was nicht nur ein Beitrag zur Re-
duktion der Lohnungleichheit von 
Männern und Frauen mit Folge-

6  ·  AK-Konkret 4|23

Titelthema

Ministerpräsidentin Anke 
Rehlinger hat zu Jahresbeginn 
eine interministerielle Arbeits-
gruppe für eine saarländische 
Gleichstellungsstrategie berufen. 
Die Arbeitskammer fordert in 
ihrem aktuellen Jahresbericht, 
Gleichstellung müsse eine 
zentrale Strategie im Struktur-
wandel- und Transformationspro-
zess sein, um Zukunftsfragen 
einer modernen Arbeitswelt zu 
beantworten. Warum dies und 
gibt es nicht wichtigere Themen? 

Von Torsten Brandt

Gleichstellungspolitik zielt auf die 
Umsetzung gleicher Verwirkli-
chungschancen von Männern und 
Frauen. Es geht dabei nicht nur da-
rum Frauen zu unterstützen, son-
dern den Blick auf beide Ge-
schlechter zu weiten und dafür zu 
sorgen, dass Chancen und Zu-
ständigkeiten besser und gerech-
ter verteilt werden. Gleichstellung 
ist also ein Wert an sich. Zugleich 
stehen alle zentralen Herausfor-
derungen des Saarlandes, näm-
lich die Gestaltung der Digitalisie-
rung, des ökologischen Umbaus, 
des demografischen Wandels so-
wie veränderte Ansprüche der Be-
schäftigten an ihre Arbeit und an 
das Verhältnis von Arbeit und Le-
ben, ganz wesentlich mit Gleich-
stellungspolitik in Zusammen-
hang.

Nur mit Gleichstellung ist die 
Transformation zu bewältigen 
MODERNE ARBEITSWELT  Zukunftsfragen mit Chancengleichheit beantworten 

problemen wie Altersarmut ist, 
sondern auch ein Beitrag für eine 
robustere Diversifizierung der 
Wirtschaft bei abnehmendem, ex-
portorientiertem Industriesektor. 
Das bedeutet zum Beispiel überall 
dort, wo die öffentliche Hand Ar-
beitgeber ist, Dienstleistungsbe-
rufe angemessen zu entlohnen. 
Oder zum Beispiel mit dem Instru-
ment der Wirtschaftsförderung 
gerade in privaten Dienstleis-
tungsbranchen gute Arbeitsbe-
dingungen zu honorieren. So soll-
ten Kriterien wie das Vorhanden-
sein von Tarifverträgen, betriebli-
che Mitbestimmung, 
Frauenförderpläne oder familien-
freundliche Arbeitszeitmodelle 
besonders gefördert werden.

Der demografische Wandel 
führt nicht nur dazu, dass der An-
teil der Erwerbsbevölkerung ab-
nimmt und Jüngere in Gleichklang 
mit dem weiter steigenden Fach-
kräftemangel zunehmend um-
worben werden. Oftmals noch un-
terbelichtet ist, dass die Zahl der 
Pflegebedürftigen stark ansteigt. 
Diese werden bisher mehrheitlich 
zu Hause von ihren oftmals be-
rufstätigen Angehörigen – zumeist 
von Frauen – betreut. Da zukünftig 
eine stärkere Erwerbsbeteiligung 
von Frauen erwünscht ist, stellt 
sich die Frage, wie, von wem und 
unter welchen Bedingungen dies 
zukünftig gestemmt werden soll.

Ein erster Schritt wäre es, Ver-
sorgungsprobleme in der häusli-
chen und ambulanten Pflege sys-
tematisch zu evaluieren, Stan-
dards etwa für Personalschlüssel 
zu definieren. Und das wäre ein 
wichtiger Beitrag, um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
zu verbessern. Im Rahmen einer 
„strategischen Dienstleistungspo-
litik“ müssen unbezahlte Sorgetä-
tigkeiten (wie Kinderbetreuung 
und die Pflege von Angehörigen) 
durch verbesserte Rahmenbedin-
gungen institutionell aufgewertet 
werden. Im Bereich der öffentli-
chen Daseinsvorsoge müssen An-
gebote und Qualität von Kinderbe-
treuung und Versorgung von Pfle-
gebedürftigen so gestaltet wer-

Vor allem 
Frauen 

arbeiten in 
sozialen 
Dienst- 

leistungs- 
berufen, die 

häufig 
unterbezahlt 

und mit 
schlechten 

Arbeits- 
bedingungen 

verbunden 
sind. 
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Dienstleistungsberufe 
angemessen entlohnen 

Den vollstän-
digen Jahres-
bericht 2023 

finden 
Interessierte 
unter www.

arbeitskam- 
mer.de/

jahres- 
bericht 
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den, dass unzureichende 
Angebote nicht dazu führen, dass 
die Erwerbstätigkeit von Frauen 
ausgebremst wird.

Langfristig gilt es das gesamte 
Erwerbspersonenpotential aus-
zuschöpfen, also eben auch das 
erhebliche Beschäftigungspoten-
tial bei den Frauen, die meist gut 
gebildet und qualifiziert in das Er-
werbsleben starten. Das Gleich-
stellungziel einer besseren Ar-
beitsmarktintegration von Frauen 
ist insofern ein Beitrag gegen den 
Fachkräftemangel. Die Analyse 
aber zeigt, dass es in bestimmten 
Gruppen noch starken Aufholbe-
darf gibt (zum Beispiel Mütter und 
Migrantinnen).  Daher sind ver-
stärkt die spezifischen Ausgangs-
lagen und Fördermöglichkeiten 
von Müttern, Alleinerziehenden 
und Migrantinnen ins Visier zu 
nehmen und auszubauen. Auch 
ist es für Migrantinnen häufig be-
sonders schwer, einen Kita-Platz 
zu erhalten, womit die berufliche 
Integration für diese Mütter und 
später für ihre Kinder erschwert 

wird. Hinzu kommt, dass allzu oft 
Frauen nach einer Kinderbetreu-
ungsphase nicht wieder in Voll-
zeitarbeit in den Arbeitsmarkt zu-
rückkehren, sondern (nur) in 
Teilzeit, und damit unter ihren 
Möglichkeiten bleiben. Mädchen 
wurden zwar zu Bildungsgewin-
nerinnen, gehen aber mit ihren 
Qualifikationen auf dem Weg 
nach oben verloren. 

Notwendig ist daher der Ausbau 
von Arbeitszeitmodellen, die mehr  
Arbeitszeitsouveränität ermögli-
chen, und von familienfreundli-
chen Arbeitszeitmodellen, die Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Kar-
riereoptionen für Frauen vereinfa-
chen, was als Beitrag zur 
Fachkräftebindung und -findung 
im Standortwettbewerb wichtig ist. 
Auch müssen vermehrt Minijobs 
und Teilzeitarbeitsplätze in regu-
läre Arbeitsplätze mit höherem 
Stundenvolumen überführt wer-
den. Fast ein Drittel aller vollzeitbe-
schäftigten Frauen im Saarland 
erhält nur Niedriglöhne, auch dies 
bremst ihre Erwerbsneigung, 
wenn zugleich sozialpolitische 
Fehlanreize wie das Ehegatten-
splitting bestehen. Zudem ist eine 
grundlegende Arbeitszeitdiskus-
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AK-STANDPUNKTE ZUM TITELTHEMA

Maßnahmen, um mehr Gleichstellung zu erreichen

	Landesgleichstellungsstrategie mit klaren, auspersonalisierten Zu- 
 ständigkeiten und konkreten Zielen in einem breiten Beteiligungs- 
 prozess mit überprüfbaren Maßnahmen und Fristen entwickeln

 Ausschöpfung des Erwerbs- und Qualifikationspotentials, insbeson- 
 dere bei Teilzeitbeschäftigten, Müttern und Migrantinnen

 Aufwertung von Sorgeberufen in Rahmen einer aktiven Dienstleis- 
 tungspolitik 

 Verbesserung der Infrastruktur bei Betreuung von Kindern und  
 Pflegebedürftigen

 Ausbau von Wahlarbeitszeiten

 Abbau von Fehlanreizen wie Ehegattensplittung und Minijobs

 Sensibilisierungsmaßnahmen entlang der Bildungskette für ein  
 ausgewogeneres Verhältnis bei der Berufs- und Studienwahl

  Abbau von prekärer und Niedriglohnbeschäftigung als Hemmschuh  
 der Erwerbstätigkeit von Frauen
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sion für die Gleichstellung zentral. 
Arbeitszeit ist schlicht ungleich 
verteilt und entspricht oft nicht 
den Wünschen der Beschäftigten. 
Eine gelingende Gleichstellung 
führt zwangsläufig zu einer Um-
verteilung von Sorge-Arbeitszeit 
zwischen den Geschlechtern. Da-
bei zeichnet sich ab, dass es ar-
beitszeitpolitisch nicht die eine Lö-
sung für alle geben sollte (zum 
Beispiel eine Vier-Tage Woche für 
alle), sondern in Abhängigkeit von 
der Lebensphase Wahlarbeitszei-
ten zu ermöglichen sind.

Insgesamt ist Gleichstellung so-
wohl zentrale Strategie wie auch 
Bestandteil des Transformations-
prozesses – letzteres weil ein ver-
stärkter Bedeutungsgewinn und 
vermehrter Gestaltungsbedarf von 
Dienstleistungsarbeit bei gleich-
zeitigem Fortbestehen des indust-
riellen Kerns absehbar ist. Gleich-
stellung ist als Chance im Transfor-

mationsprozess wie als Strategie 
gegen den Fachkräftemangel zu 
begreifen, ist aber gleichzeitig ein 
Wert an sich. Politisch wichtig ist, 
dass die Landesregierung ihren 
eingeschlagenen Weg hin zu einer 
Landesgleichstellungsstrategie 
systematisch und unterstützt 
durch einen breiten Beteiligungs-
prozess voranbringt. Mit einer sol-
chen Strategie, wie es sie im Bund 
und verschiedenen Ländern 
schon gibt, wird Gleichstellung in 
allen Handlungsfeldern definier-
bar, mess- und überprüfbar und 
erlangt im Laufe der Zeit einen 
noch höheren Stellenwert. Nur so 
können gezielte Gleichstellungs-
strategien auf allen Ebenen kluge 
und innovative Antworten auf viele 
Herausforderungen des Struktur-
wandels liefern. 

Dr. Torsten Brandt leitet die 
Abteilung Gesellschaftspolitik. 

Mädchen gehen auf dem 
Weg nach oben verloren

Für die 
Gleichstel- 
lung ist eine 
grundlegende 
Arbeitszeit- 
diskussion 
zentral.



8  ·  AK-Konkret 4|23

Titelthema

Fo
to

: A
d

o
b

e
 S

to
ck

/
W

o
lfi

ls
e

r

Mögliche Ziele einer Gleichstellungsstrategie sind unter anderem 
gendergerechte Bildung und die Gleichstellung im Erwerbsleben.

Das Saarland braucht eine 
Gleichstellungsstrategie. Der 
Frauenrat Saarland hat bereits 
gemeinsam mit der AK mögli-
che Ziele herausgearbeitet. 
Welche das sind und wie diese 
erreicht werden können, erläu-
tert Sanitätsrätin Eva Groterath. 
Die Fragen stellten Gertrud 
Schmidt und Simone Hien. 

Frau Groterath, was ist eine 
Gleichstellungsstrategie?
Eine Gleichstellungsstrategie 
(des Landes) legt in einem Kata-
log fest, was genau in welchen 
Ressorts der Regierung und 
welchen Fachbereichen getan 
werden muss, um in allen The-
menfeldern zu mehr Gleichstel-
lung zu kommen. Früher kann-
ten wir dieses Vorgehen unter 
dem Begriff „Gender Mainstrea-
ming“. Das ist aber in seiner 
Wirksamkeit nie weit über theo-
retische Debatten hinausge-
kommen. Die EU ging daher mit 
einer neu aufgelegten, systema-
tischen Strategie (für die Jahre 
2020 bis 2025) voraus, Deutsch-
land folgte 2020 mit einem nati-
onalen Ansatz. Dort ist unter an-
derem auch die Verankerung in 
den einzelnen Bundesländern 
vorgesehen – in einigen Län-
dern ist man schon dabei, wie 
zum Beispiel in Hamburg oder 
Bremen, andere sind noch auf 
dem Weg. 

Warum braucht das Saarland 
eine Gleichstellungsstrategie?
Das Thema Gleichstellung ist 
eine sogenannte Querschnitts-
aufgabe, die zurzeit von den po-
litisch Handelnden mal mehr, 
mal weniger mitgedacht wird. 
Dies hängt allzu oft von den Ent-
scheidern und Entscheiderinnen 
und deren Motivation ab, die 
Themen wirklich aufzugreifen. 
Nach unserer Beobachtung pas-
siert unter dem Ansatz „das 
Thema mitdenken“ alleine nicht 
allzu viel. Die tatsächlichen Ver-
hältnisse rund um die Gleich-
stellung im Saarland müssen in 
Zahlen, Daten und Fakten sicht-

bar, Veränderungen müssen er-
kennbar und bewertbar sein. 
Deshalb fordern wir, das Thema 
in allen Bereichen strukturell mit 
konkreten Zielen zu verankern. 
Damit bekommen wir mehr 
Rechtssicherheit und Transpa-
renz bezüglich der Zielsetzun-
gen und Maßnahmen in diesem 
Bereich. Nur so können die Men-
schen im Saarland beurteilen, 
wie die Fortschritte in den ein-
zelnen Bereichen aussehen und 
wo noch Nachholbedarf be-
steht.

Wie kann die Gleichstellungs-
strategie im Saarland erarbei-
tet werden und was müssen 
ihre wesentlichen Ziele sein?
Notwendig ist ein mutiges Vor-
angehen der Landesregierung. 
Sie muss in möglichst gesell-
schaftlich breit aufgestellten 
Diskussions- und Debattenrun-
den Eckpunkte herausarbeiten, 
an denen anzusetzen ist. Ein ers-
ter Schritt ist es, in den eigenen 
Fachministerien ein Bewusstsein 
für die anstehenden Fragen zu 
schaffen. Geeignet dafür sind im 
ersten Schritt interministerielle 
Arbeitsgruppen, die für das 
Thema sensibilisiert werden und 
die sich im Laufe des Prozesses 
auf Eckpunkte verständigen. Da-
mit wurde im Saarland bereits 
begonnen. Mögliche Ziele der 
Strategie haben wir als Frauen-
rat zusammen mit der 
Arbeitskammer exemplarisch 
bereits einige herausgearbeitet. 
Dazu gehören zum Beispiel 

„Die Landesregierung muss 
jetzt mutig vorangehen“
INTERVIEW  AK und Frauenrat fordern eine Gleichstellungsstrategie für das Saarland

quantitativ ausreichende und 
gut bezahlte, qualitative Kinder-
betreuung, gendergerechte und 
gendersensible Bildung, Gleich-
stellung im Erwerbsleben (För-
derung der Erwerbstätigkeit von 
Frauen, Bekämpfung des Gen-
der Pay Gaps, Bewertung von 
sozialer Arbeit, Frauen in Füh-
rung), um hier nur einige zu nen-
nen. Übergreifende Punkte sind 
eine höhere Repräsentanz von 
Frauen in politischen Gremien 
und ein Gleichstellungscheck 
für alle politischen Entscheidun-
gen. 

Wie können diese Ziele 
erreicht werden?
Nach der Analyse werden Maß-
nahmen festgelegt und einzelne 
Zielvorgaben gesetzt – wie zum 
Beispiel Quoten in bestimmten 
Bereichen – mit denen ein sys-
tematisches Monitoring möglich 
wird. Gleichstellung muss au-
ßerdem in allen anderen Pro-
grammen und Strategien des 
Landes (zum Beispiel Innovati-
onsstrategien, Digitale Agenda 
etc.) verankert werden, damit sie 
nicht weiterhin als Querschnitts-
thema „verloren geht“ und sie 
muss finanziell entsprechend 
ausgestattet werden. Im Grunde 
geht es um eine Neubewertung 
des Regierungshandelns vor 
dem Hintergrund der Gleichstel-
lung, nicht zuletzt, damit der all-
gegenwärtige Transformations-
prozess im Saarland mit allen 
und für alle bewältigt werden 
kann. 

Eva 
Groterath 

ist langjährige 
Vorsitzende 
des Frauen-

rates Saarland 
e. V. Der 

Frauenrat 
Saarland ist 

ein Dachver-
band von 
zurzeit 41 

saarländi-
schen 

Frauenver-
bänden und 

-organisatio-
nen und 

vertritt damit 
über 100.000 

Frauen im 
Saarland.

Das Papier mit 
den frauen-
politischen 

Forderungen 
gibt es hier: 

www.frauen-
rat-saarland.

de/fileadmin/
user_upload/

News-Da-
teien/

Gleichstel-
lungstrategie/

Frauenpoliti-
sche-Forde-

run-
gen-

20220504.pdf

!
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Die sogenannte Sorge- (oder 
Care-) arbeit ist eine notwendige 
Basis des Wirtschaftssystems, 
wird aber als solche nicht 
anerkannt. Nur wenn eigene 
Grundbedürfnisse befriedigt, 
Kinder und ältere hilfe- und 
pflegebedürftige Menschen 
versorgt sind, und ein gewisses 
Maß an Selbstfürsorge gewähr-
leistet ist, kann Erwerbsarbeit 
dauerhaft ausgeübt werden. 
Bisher ist diese Arbeit vor allem 
zu Lasten der Frauen verteilt.

Von Gertrud Schmidt

Wie sehr bezahlte und unbezahlte 
Sorgearbeit grundlegend für das 
Beschäftigungssystem ist, wurde 
nicht zuletzt während der Corona-
Pandemie deutlich. Damals kam 
der Begriff der Systemrelevanz ins 
Spiel – ob bei Fragen der Kinder-
betreuung zu Hause oder in Kitas 
beziehungsweise in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen. Die öffentli-
chen Sorgesysteme funktionier-
ten nicht mehr ausreichend und 
schnell wurde klar, wie selbstver-
ständlich sie für den normalen Ab-
lauf der Arbeitswelt sind. Waren 
zuvor Vereinbarkeitsthemen im 
betrieblichen Alltag eher am 
Rande Thema, so wurden sie 
plötzlich überall diskutiert. Einen 
Augenblick lang glaubte man, 
diese Bedeutung würde über den 
Moment hinaus wirksam – doch 
aktuell ist der Personalmangel 
überall so ausgeprägt, dass man 
oft nur noch das Notwendigste 
tun kann, um die Bedarfe zu de-
cken. Längerfristige Verbesserun-
gen, etwa in den Kitas oder in den 
Pflegeeinrichtungen, müssen da-
bei erneut zu Lasten der Qualität 
auf die lange Bank geschoben 
werden. 

Auffallend ist: Sowohl im Privat-
leben als auch in der bezahlten 
Sorgearbeit liegt die Zuständig-
keit überwiegend bei den Frauen. 
Care-Arbeit wird als Teil des Pri-
vatlebens gesehen, der quasi na-
turrechtlich in die Hauptzustän-
digkeit der Frau im Haushalt zuge-
wiesen wurde. Damit ist gemeint, 

dass Frauen kraft ihrer „natürli-
chen Fähigkeiten“ besonders für 
diese Arbeiten geeignet seien. 
Nicht zuletzt ist dies mit ein Grund 
dafür, dass Sorgearbeit im Er-
werbszusammenhang bis heute 
deutlich unterbewertet ist. Ent-
sprechend dieser Zuweisung war 
der „Familienernährer“ jahrelang 
ein tief verankertes Bild mit all sei-
nen Auswirkungen. Langsam ver-
änderte sich das Leitbild hin in 
Richtung „Zuverdienst“ durch die 
Frauen, nicht zuletzt aufgrund ih-
res steigenden Bildungsniveaus. 
In der Weiterentwicklung wurde 
eine Vollzeiterwerbstätigkeit für 
alle als Leitbild formuliert. Bei die-
sem Modell ist es politisch gewollt 
und im Sinne der Gleichstellung 

sinnvoll, den Anspruch von Frauen 
auf eine existenzsichernde, unab-
hängige Erwerbsarbeit zu mani-
festieren. Wird es jedoch konse-
quent in der Praxis verfolgt, so ig-
noriert dieses Modell, dass Men-
schen sich trotzdem um 
Care-Arbeit kümmern müssen. 

Ein möglicher Ausweg ist das 
Delegieren der Sorgearbeit an 
Dritte. Diese Lösung liegt nahe, sie 
bewegt sich erfahrungsgemäß je-
doch oft im Graubereich. Idealer-
weise wäre auch (bezahlte) Care-

Arbeit gleich Gute Arbeit im Sinne 
des DGB-Leitbildes Gute Arbeit. 
Die Realität sieht mit niedrigen 
Löhnen, fehlender sozialer Absi-
cherung und wenig ausgepräg-
tem Schutz jedoch meist anders 
aus. Insbesondere im Bereich der 
Altenpflege werden häufig Mig-
rantinnen ins Land geholt, die 
dann ihrerseits ihren eigenen Fa-
milien nicht mehr gerecht werden 
können.

Der Zweite Bundesgleichstel-
lungsbericht thematisierte 2017 
die Verteilung der Sorgearbeit 
und forderte ein neues Leitbild. 
Dieses als Basis würde im Idealfall 
Sorgearbeit für alle Geschlechter 
ohne Nachteile möglich machen. 
Die Probleme der Aufteilung von 
Erwerbs- und Sorgearbeit sollten 
nicht allein im Privaten von den 
Einzelnen bewältigt werden müs-
sen. Gesetzliche Rahmenbedin-
gungen müssen so ausgestaltet 
werden, dass eine Kombination 
von Erwerbs- und Sorgearbeit 
möglich wird ohne Überforderung 
und ohne Benachteiligung der 
Beteiligten. Praktisch hätte Sorge-
arbeit dann keine negativen Aus-
wirkungen auf Aufstiegschancen, 
auf Einkommen oder auf die Ren-
tenhöhe. Bisher wurden entspre-
chende gesetzliche Rahmenbe-
dingungen häufig jedoch nur 
halbherzig umgesetzt – wie etwa 
beim Entgelttransparenzgesetz.

Sorgearbeit ist zu Lasten 
der Frauen verteilt

Warum Sorgearbeit dringend 
ein neues Leitbild braucht
GLEICHSTELLUNG  Bessere gesetzliche Rahmenbedingungen sind unabdingbar
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Ob Betreuung 
von Kindern 
oder Pflege 
von älteren 
Menschen, ob 
bezahlt oder 
unbezahlt: 
Sorgearbeit 
wird noch 
immer haupt- 
sächlich von 
Frauen 
geleistet.
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Vor rund 65 Jahren, am 1. Juli 
1958, trat das sogenannte 
Gleichberechtigungsgesetz in 
Deutschland in Kraft. Damit 
wurde die Gleichstellung der 
Frau mit dem Mann rein rechtlich 
erreicht. Längst gibt es Frauenbe-
auftragte, -förderung und 
-quoten. In Deutschland gibt es 
kaum noch Stimmen, die Frauen 
nicht selbstverständlich als 
vollwertige und selbstbestimmte 
Mitglieder der Gesellschaft 
ansehen. Rechtlich und moralisch 
scheint der Wille zur Gleichstel-
lung da zu sein, die ökonomische 
und soziale Gleichstellung ist 
jedoch noch längst nicht erfolgt.

Von Jonas Boos

Die ökonomische und soziale Be-
nachteiligung von Frauen zeigt 
sich eindrücklich anhand von Sta-
tistiken des Arbeitsmarktes: 
•  Zwar hat die Erwerbsbeteili-

gung von Frauen im Saarland 
in den letzten Jahrzehnten 
deutlich zugenommen (von 
rund 35 Prozent im Jahr 1980 
auf 73 Prozent im Jahr  2021), 
sie bleibt aber weiter hinter 
der der Männer zurück (82,1 
Prozent).

•  Über 88.000 der weiblichen 
Beschäftigten (sozialversi-
cherungspflichtig) im Saar-
land arbeiten in Teilzeit, was 
einer Teilzeitquote von 48,6 

Prozent entspricht. Von den 
männlichen Beschäftigten 
sind lediglich 10,5 Prozent in 
Teilzeit tätig.

•  Über 34.200 Frauen arbeiten 
ausschließlich als Minijob-
berinnen – damit werden 
rund 60 Prozent aller Minijobs 
im Saarland von Frauen aus-
geführt.

•  Der Anteil von Frauen, die im 
Saarland zu Niedriglöhnen 
arbeiten, ist mit 27,6 Prozent 
erheblich größer als bei Män-
nern (16 Prozent).

•  Der sogenannte Gender Pay 
Gap – also der Unterschied 
zwischen dem durchschnitt-
lichen Stundenlohn von 
Frauen und Männern – liegt 
im Saarland bei 18 Prozent.

Frauen unterbrechen ihr Er-
werbsleben häufiger – meist aus 
familiären Gründen –, arbeiten 
nach dem Wiedereinstieg oft in 
Teilzeit oder Minijobs und haben 
auch daher geringere Chancen auf 
einen innerbetrieblichen Aufstieg 
oder Führungspositionen. Auch 
die Berufswahl unterscheidet sich 
von der der Männer: Über die 
Hälfte der Frauen arbeitet in den 
fünf Branchen: Gesundheitswe-
sen, Einzelhandel, Öffentliche Ver-
waltung, Sozialwesen/Heime so-

Die materielle Gleichstellung  
ist noch längst nicht erreicht
BENACHTEILIGUNG  Die Sorgearbeit muss gleichmäßiger verteilt werden

wie Erziehung/Unterricht (knapp 
99.400 Personen). Da die Anteils-
werte von Frauen innerhalb dieser 
Bereiche teilweise bei über 70 
Prozent liegen (siehe Grafik), wird 
häufig von frauenspezifischen 
Branchen gesprochen. Die Be-
schäftigungsschwerpunkte von 
Männern liegen in den saarländi-
schen Schlüsselindustrien sowie 
im Baugewerbe (ca. 69.000 Per-
sonen). Die industriellen Branchen 
zeichnen sich durch hohe Tarifbin-
dung, starke Mitbestimmung und 
einen hohen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad aus. Entspre-
chend sind die Löhne vergleichs-
weise hoch: Die Bruttostundenver-
dienste liegen in der saarländi-
schen Kfz-Industrie bei 32,23 Euro. 
In Pflege- und Altenheimen wird 
hingegen mit 20,25 Euro um 
knapp zwölf Euro weniger entlohnt 
(-37,2 Prozent). 

Infolge der Kombination aus 
dem voranschreitenden Struktur-
wandel in der saarländischen In-
dustrie und konjunkturellen Kri-
sensituationen ist die Industriebe-
schäftigung an der Saar seit 2008 
um über zehn Prozent bezie-
hungsweise knapp 10.100 Arbeits-
plätze zurückgegangen. Parallel 
dazu fand ein enormer Beschäfti-
gungsaufbau im Dienstleistungs-
bereich statt. Treiber sind hierbei 
insbesondere die sozialen Dienste, 
in denen überwiegend Frauen ar-
beiten. Die geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsbereiche und -rollen 
können unter anderem auf ökono-
mische sowie soziale, kulturelle 
und historische Faktoren zurück-
geführt werden. Aus ökonomi-
scher Perspektive gehen aus der 
vorherrschenden Art und Weise 
der gesellschaftlichen (Re-) Pro-
duktion spezifische Anforderun-
gen an die Menschen einher. Zum 
einen braucht es Personengrup-
pen im produzierenden Bereich, 
die möglichst effizient und rational 
handeln und dadurch besonders 
geeignet sind, im Konkurrenz-
kampf erfolgreich zu sein und Pro-
fite zu erarbeiten. Um solchen An-
forderungen gerecht zu werden, 
müssen eigene Bedürfnisse und 

Frauen arbeiten deutlich 
öfter in Teilzeit

Im Bereich 
persönlicher 

Dienstleistun-
gen wie 

Wäschereien, 
Saunen und 

Friseursalons 
arbeiten zu 

über 76 
Prozent Frauen.
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keine wesentlichen Beiträge zum 
Wirtschaftswachstum leisten. 
Diese Tätigkeiten und damit ein-
hergehend auch das „Weibliche“ 
werden entsprechend abgewer-
tet, was sich in systemisch unter-
bezahlten sowie schlecht ausge-
stalteten Arbeitsplätzen äußert. 
Wenn soziale Dienstleistungen 
tatsächlich attraktive Beschäfti-
gungsfelder darstellen oder ein 
Wechsel in diese Berufe nicht mit 
Einkommenseinbußen und Sta-
tusverlust verbunden sein sollen, 
bedarf es einer (finanziellen wie 
auch gesellschaftlichen) Anerken-
nung und Wertschätzung, insbe-
sondere der Sorge- und Versor-
gungsarbeit. 

Dazu gehört auch, dass Care-
Arbeit gleichmäßiger verteilt wer-
den muss. Frauen leisten durch-

schnittlich das 1,6-fache an Haus-
arbeit und das 2,4-fache an Für-
sorgearbeit. Eine Kernfrage, die 
sich im Zusammenhang mit der 
Förderung der Gleichstellung 
stellt, ist die einer gerechten – also 
gleichmäßigeren – Aufteilung von 
Erwerbs- und Sorgearbeitszeiten 
zwischen Männern und Frauen. 
Arbeitszeit ist der entscheidende 
Faktor, mit dem das Verhältnis zwi-
schen den Lebensbereichen der 
Beschäftigten geprägt wird. Eine 
kollektive Arbeitszeitverkürzung 
mit entsprechendem Lohnaus-
gleich könnte sich deutlich positiv 
auf das materielle Ungleichge-
wicht zwischen den Geschlech-
tern auswirken, da weiblich ge-
prägte Teilzeit zu einer kurzen Voll-
zeit aufgewertet würde. Die mit ei-
ner Teilzeittätigkeit negativ 
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Anteile von Frauen und Männern an der Beschäftigung 
in ausgewählten Branchen im Saarland 2022 in %

*Anm: sonstige persönliche Dienstleistungen: u.a.: Wäschereien, Bestattung, Frisör- und Kosmetikstudios, Sauna und Bäder etc.
Quellen: BA (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum 30.06.).

      Grafik: Arbeitskammer

Männer
Frauen

Stahlindustrie
Baugewerbe
Kfz-Industrie

Maschinenbau
Informationstechnologie

Insgesamt

Pflege- und Altenheime u.ä. 
Gesundheitswesen

sonstige persönliche Dienstleistungen* 
Erziehung und Unterricht

Einzelhandel 
Sozialwesen

Dienstleistungssektor insgesamt

79,6

78,4

76,1

72,5

69,9

68,6

58,0

46,3

               29,2

      16,9

    13,5

   12,0

6,9

20,4

21,6

23,9

27,5

30,1

31,4

42,0

53,7

70,8

           83,1

        86,5

      88,0

93,1

Arbeitszeitverkürzung 
könnte sich positiv auswirken

Emotionen möglichst zurückge-
drängt werden. Zum anderen 
braucht es Personengruppen, die 
sich um die reproduktiven Aufga-
ben (unter anderem Kindererzie-
hung und Essenszubereitung) 
kümmern. Aufgrund von biologi-
schen Faktoren wie der Gebärfä-
higkeit, aber auch aufgrund von 
historisch und kulturell geprägten 
Erwartungen und Vorurteilen wer-
den beide Bereiche anhand der 
Geschlechter verteilt: Männlichkeit 
wird als effizient und rational, 
Weiblichkeit als emotional und 
fürsorglich definiert. Entsprechend 
erfolgt die Aufteilung der Tätigkei-
ten. Auch viele Kampagnen und 
die moderne Gesellschaft, die 
Frauen gerade dann als emanzi-
piert und stark ansehen, wenn sie 
möglichst beides – Sorgearbeit 
und berufliche Karriere – unter ei-
nen Hut bringen, bedienen diese 
stereotype Arbeitsteilung. So ent-
steht für Frauen eine Doppelbe-
lastung oder sie geraten in ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zum Partner. 

Wenn Unternehmen die Perso-
nalauswahl, Bezahlung und Karri-
erewege ihrer Arbeitskräfte nach 
dem Geschlecht differenzieren, 
beziehen sie sich darauf und nut-
zen die Rollenzuschreibungen 
aus. Um zu einer tatsächlichen 
Gleichstellung zu gelangen, be-
darf es also nicht nur des morali-
schen Willens zum Bruch mit der 
Anwendung veralteter Rollenbil-
der, sondern auch eines Bruchs 
mit der systemischen Logik, die 
diese weiterhin für sich auszunut-
zen weiß und dadurch ständig re-
produziert. Ökonomisch liegt die 
besondere Herausforderung der 
sogenannten frauenspezifischen 
Berufe darin, dass sie zwar gesell-
schaftlich unverzichtbar sind, aber 

verbundenen Auswirkungen wie 
Altersarmut oder schlechtere Kar-
rierechancen könnten genauso 
wie die ökonomische Abhängig-
keit der Frauen von ihrem Lebens-
partner verringert werden. Zum 
anderen würde es Männern mit 
bisher überlangen Arbeitszeiten 
leichter gemacht, sich in die häus-
liche Sorgearbeit einzubringen. 
Die Herausforderung einer ge-
rechteren Aufteilung von Erwerbs- 
und Sorgearbeit, die sich auch in 
veränderten Arbeitszeitwünschen 
der Beschäftigten zeigen, wurde in 
den letzten Jahren auch in der ge-
werkschaftlichen Arbeit aufgegrif-
fen und Zeitpolitik wieder verstärkt 
zum Thema in tariflichen Ausein-
andersetzungen. 

Die Arbeitskammer begrüßt die 
Debatte über Arbeitszeitverkür-
zung sowie die Diskussion über 
die Einführung von individuellen 
Wahlarbeitszeitmodellen für die 
Beschäftigten als ersten wichtigen 
Schritt. Aktuell hat die IG Metall mit 
der Ankündigung, sich für eine 
Vier-Tage-Woche bei vollem 
Lohnausgleich in der nächsten Ta-
rifrunde der Stahlindustrie einzu-
setzen, die Frage wieder promi-
nent in die Öffentlichkeit gebracht. 
Arbeitszeitverkürzung ist keine 
Frage der ökonomischen Mach-
barkeit – es ist vielmehr eine Frage 
des politischen Willens und der 
gesellschaftlichen Kräfteverhält-
nisse. Als traditionelle Forderung 
der Arbeiterbewegung kann eine 
allgemeine Arbeitszeitverkürzung 
ein Anknüpfungspunkt sein für 
eine neue progressive Allianz aus 
gewerkschaftlichen und feministi-
schen Kämpfen.

Jonas Boos ist Referent für 
Konjuktur- und Strukturpolitik.
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In den Mitbestimmunsgremien im Betrieb sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Stichprobenar-
tige Abfragen bei verschiedenen Gewerkschaften im Saarland nach den ihnen bekannten Betriebsräten 
und deren Besetzung seit 2022 bestätigten ungefähr den aus bundesweiten Befragungen bekannten 
Anteil von rund 30 Prozent, bei deutlich höherem Anteil in den Dienstleistungbranchen. Männer domi-
nieren nach wie vor den Vorsitz über das Mitbestimmungsgremium. Die Ursachen dafür, dass es für 
Frauen so schwierig ist, die „gläserne Decke“ nach oben zu durchbrechen liegt unter anderem darin, 
dass noch immer Frauen in erster Linie für Sorge-Arbeiten zuständig sind. Daher bewerben sie sich ge-
nerell seltener für Positionen, die (sehr) zeitaufwendig sind. Zudem machen es homosoziale Schlie-
ßungsprozesse Frauen schwer, in Top-Positionen zu kommen. Vorangetrieben werden kann die Gleich-
stellung in betrieblichen Interessenvertretungen unter anderem dadurch, dass die Gremienarbeit ver-
einbarkeitsfreundlich organisiert wird, Frauen in Interessenvertretungen Netzwerke bilden und es mehr 
weibliche Vorbilder für Frauen gibt. Simone Hien hat Betriebsrätinnen* zu ihrem Engagement im Be-
triebsrat und ihrem persönlichen Erleben befragt. 

„Frauen und ihre Stimme müssen 
wahrgenommen werden“
INTERVIEW  Wie Betriebsrätinnen ihr Engagement im Gremium erleben

Warum engagieren sich Ihrer 
Meinung nach weniger Frauen 
als Männer in Interessenvertre-
tungen?

Betriebsrätin 1: Weil meiner 
Meinung nach Männer noch im-
mer eher „wahrgenommen“ 
werden als Frauen in solchen 
Funktionen. Viele Frauen sind 
zudem teilzeitbeschäftigt, da an 
ihnen auch heute noch über-
wiegend die Erziehung der Kin-
der, Pflege von Angehörigen 
ect. hängen bleibt. Da ist dann 
nicht unbedingt noch Zeit, sich 
um Gremienarbeit zu kümmern.   

Betriebsrätin 2: Die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ist 
noch immer eine Herausforde-
rung. Ich selbst zum Beispiel 
versuche die Balance zwischen 
35 Stunden Arbeit in der Wo-
che, Betriebsratsarbeit, Ge-
werkschaftsarbeit, und dann 
bin ich ja auch noch Mutter und 
Mensch, zu halten. Um das alles 
unter einen Hut zu bekommen, 
bedarf es sehr viel Ruhe und 
Geduld. Es gibt Tage, an denen 
ist es sehr turbulent und ich 
habe das Gefühl, dass alles sehr 
chaotisch ist. Und an manchen 
Tagen denke ich abends im 
Bett: „Das war jetzt richtig gut 
heute.“ Außerdem braucht man 
ein „dickes Fell“, weil es oft auch 
um das Ego geht. Männer ha-
ben eine andere Art zu diskutie-
ren und Sachverhalte zu bear-
beiten als Frauen. Es gibt ältere 
Kollegen im Gremium, die dis-
kutieren nicht auf der Sach-

ebene, sondern der emotiona-
len Ebene und bringen somit 
persönliche Dinge ein. Sie kön-
nen auch mal laut werden und 
dies als Mittel zur eigenen Inter-
essendurchsetzung benutzen. 

Betriebsrätin 3:  
Ein ehrenamtliches Engage-
ment egal welcher Art setzt im-
mer voraus, dass zeitliche Res-
sourcen zur Verfügung stehen. 
Frauen sind je nach Lebens-
phase sehr oft diejenigen in der 
Familie, die in Teilzeitmodellen 
arbeiten. Und dies meist aus 
dem Grund, dass sie vieles, was 
es in der Familie zu organisieren 
gilt, managen. Ist die Frau schon 
in einer anderen Lebensphase, 
die Kinder größer, kommt häufig 
die Sorgearbeit an den eigenen 
oder den Schwiegereltern. Kin-
der, Küche und Kalender – oder 

auch neudeutsch „Mental 
Load“– benötigen Zeit. In dieses 
System dann noch ein Amt in 
einer Interessensvertretung 
einbauen, welches selbst im 
Status einer Freistellung ein ge-
wisses Engagement zusätzlich 
in der Freizeit bedeutet? Auch 
wenn man es sich fachlich und 
persönlich durchaus zutraut, ist 
diese Hürde oft hoch.

Warum engagieren Sie sich im 
Betriebsrat? Fühlen Sie sich 
als Frau benachteiligt?

Betriebsrätin 1: Genau aus die-
sem Grund! Damit Frauen und 
ihre Stimme „wahrgenommen“ 
werden, damit auch ihnen die 
gebührende Beachtung und 
Respekt geboten werden. Ich 
persönlich fühle mich nicht be-
nachteiligt. Meine Stimme war 
immer schon präsent, da ich mir 
schon immer Respekt eingefor-
dert habe – aber das war/ist 
Männern gegenüber schwieri-
ger als Frauen gegenüber. 

Betriebsrätin 2: Ich habe mich 
schon immer dafür interessiert, 
mich für andere Menschen ein-
zusetzen, anderen Menschen 
zu helfen. Ich wurde gemobbt, 
weil ich während der Elternzeit 
in Teilzeit ging und habe dann 
Unterstützung durch eine Kol-
legin, die auch Betriebsrätin ist, 
erfahren. Unter anderem wegen 
meiner Erfahrungen habe ich 
mir auf die Fahne geschrieben, 
dass ich gerne eine bessere Zu-
kunft, einen besseren Arbeits-

Da überwiegend Frauen Sorge-
Arbeiten übernehmen, bewerben 
sie sich seltener für Positionen, die 
zeitaufwendig sind. 
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*Die Betriebs- 
rätinnen sind 

aus den 
Bereichen 

Industrie und  
Finanz- 

wesen. Die 
Redaktion hat 
die Interview- 

parterinnen 
anonymisiert.
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platz schaffen würde. Mir geht   
es gegen den Strich, dass in der 
Industrie oder generell in der 
Gesellschaft dieses Mutter-
thema und das Berufstätig-Sein 
als Frau immer zu riesen Dis-
kussionen führt und noch im-
mer sehr häufig das eine das 
andere ausschließt. Ich möchte 
als Beispiel vorangehen und 
zeigen, dass keines für das an-
dere ein Hemmschuhsein muss. 
Das ist mir wichtig, weil ich mir 
auch für meine Tochter wün-
sche, dass sie in anderen Ver-
hältnissen lebt und arbeitet, 
wenn sie erwachsen ist. Ich 
stehe meine Frau und lasse 
mich nicht von meinem Weg 
und Ziel abbringen. 

Betriebsrätin 3: Mein Engage-
ment im Betriebsrat rührt daher, 
dass ich während der Ausbil-
dungszeit wahrgenommen 
habe, dass es Mitbestimmung 
gibt und erfahren durfte, was 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen und Betriebsräte 
für die Menschen erreichen 
können. Ich wollte mich eben-
falls beteiligen und die Meinung 
meiner Kolleginnen und Kolle-
gen gehört wissen. Eigene An-
sichten einzubringen statt nur 
tatenlos alles hinnehmen zu 
müssen, war und ist mir wichtig. 
Mitgestaltung und Solidarität 
sind hier gute Stichwörter. Au-
ßerdem ist es natürlich ein 
schönes Gefühl, wenn man sein 
Gegenüber bei Problemen un-
terstützen kann. Als Frau fühle 
ich mich nicht „aktiv“ benachtei-
ligt. Es sind mehr die gewach-
senen Umstände, die Heraus-
forderungen darstellen, wie das 
teilweise Unverständnis für Be-
dürfnisse außerhalb der Er-
werbsarbeit.

Warum ist es für Sie wichtig, 
dass Frauen in Interessenver-
tretungen sind? Was muss 
getan werden, damit sich der 
Frauenanteil in Interessenver-
tretungen erhöht? 

Betriebsrätin 1: Frauen sind oft-
mals zielstrebiger und organi-
sierter. Sie gehen mit Themen 
sensibler um – sie haben mehr 
Verständnis. Ich bin auch 
Schwerbehindertenvertretung 
und in diesem Gremium sieht 
man eher Frauen vertreten – 

das ist eher eine Frauensache. 
Männer würden sich in diesem 
Gremium eher aufstellen las-
sen, wenn sie mehr „Lorbeeren 
verdienen“ und Beachtung fin-
den würden. SBV´ler stehen 
nicht so im Rampenlicht wie 
Betriebs- und Personalräte. Das 
geben die Medien ja schon vor. 
Oder haben Sie einmal ein In-
terview gesehen, bei dem eine 
Schwerbehindertenvertretung 
befragt wurde? Man hört und 
sieht immer nur die Betriebs- 
und Personalräte in Interviews, 
siehe Ford, ZF, etc. 

Betriebsrätin 2: Es ist schön, in 
der Mitbestimmung sein zu 
können, einfach zu sehen, was 
so alles hinter „den verschlos-
sen Türen“ läuft. Und es ist auch 
schön, daran beteiligt zu sein, 
dass die Arbeitsbedingungen 
besser werden. Aber frauen-
spezifische Themen, zum Bei-
spiel, dass wir noch immer we-
niger Lohn bekommen, müssen 
einfach deutlicher angespro-
chen werden. Da gibt es noch 
einige dicke Bretter zu bohren. 
Ich ermutige jüngere Kollegin-
nen auch, sich zu engagieren, 
aber die sind von der Gewerk-
schaftsarbeit oft abgeschreckt 
und einfach nicht daran interes-
siert. Da muss man dann Ge-
spräche führen, immer wieder 
Ermunterungen aussprechen, 
auch dahingehend, dass sie ih-
ren Weg gehen, vielleicht Wei-
terbildungen machen oder die 
Abendschule besuchen. Vor al-
lem aber muss man Vorbild 

Noch imer gibt 
es in Mitbe- 
stimmungs- 
gremien in der 
Regel weniger 
Frauen als 
Männer.
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sein: Wenn ich etwas predige, 
was ich selbst nicht lebe, dann 
bin ich nicht authentisch. Bil-
dung ist hier ein großes Thema. 
Nicht nur die schulische, auch 
die politische Bildung außer-
halb des Schulsystems. Außer-
dem auch die vielseitigen be-
ruflichen Möglichkeiten und die 
Wege zu den verschiedenen 
Berufen. Es muss nicht immer 
nur der klassische Weg sein, 
Abitur, Ausbildung, oder Stu-
dium, Beruf. 

Betriebsrätin 3: Bei aller Gleich-
berechtigung wird doch in vie-
len Bereichen noch so gehan-
delt, als wäre man in der Indus-
trie im Jahre 1960. Wenige 
Frauen, keine „soften“ Themen. 
Allerdings will ich gewisse Auf-
gabenstellungen nicht davon 
abhängig sehen, ob Männer sie 
für uns mitdenken oder nicht. 
Solange manche Themen lei-
der noch „Frauenthemen“ sind, 
müssen wir Frauen dafür sor-
gen, dass sie gehört werden. 
Als Gesellschaft und als Unter-
nehmen täte es uns daher gut, 
vom „Mutter sein“ zum „Familie 
sein“ umzudenken. Um den 
Frauenanteil zu erhöhen, müs-
sen wir Frauen persönlich an-
sprechen. Unterstützend wirken 
bei einer Entscheidung Vorbil-
der, Mentoring-Programme bie-
ten Orientierung. Möglicher-
weise ist der Anstoß von außen 
– Mut machen und zeigen, dass 
sie geeignet ist – der fehlende 
Schritt zu einer Kandidatur der 
Kollegin.
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Nach wie vor sind Migrantinnen 
auf dem saarländischen 
Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. 
Die Gründe dafür reichen von 
Vorurteilen und Diskriminierung 
bis hin zu einer schlechten 
Infrastruktur bei der Betreuung 
von Kindern und der Pflege von 
Angehörigen. 

Von Tarik Saidani  
und Dagmar Ertl

Menschen mit Migrationshinter-
grund spielen eine immer wichti-
gere Rolle für den saarländischen 
Arbeitsmarkt. Über 20.000 Frauen 
und knapp 35.000 Männer mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit 
gingen 2022 einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung 
nach. Die Zahl der beschäftigten 
Migrantinnen ist seit 2012 um 80 
Prozent und die der Migranten um 
60 Prozent gestiegen. Allerdings 
sind Migrantinnen auf dem Arbeits-
markt immer noch unterrepräsen-
tiert. So lag der Frauenanteil an den 
ausländischen Beschäftigten bei 
37 Prozent und der Anteil der Män-
ner bei 63 Prozent. Bei der Suche 
nach einer fair bezahlten und quali-
fikationsgerechten Stelle stoßen 
Migrantinnen oft auf Schwierigkei-
ten. Sie erfahren eine doppelte Be-
nachteiligung, nicht nur aufgrund 
ihres Geschlechts, sondern auch 
wegen ihrer Herkunft.

Rund 67.500 Frauen ohne deut-
sche Staatsangehörigkeit leben im 
Saarland. Dabei gibt es die typi-
sche migrantische Frau nicht. Mig-
rantinnen sind eine heterogene 
Gruppe. Darunter sind Geflüchtete 
ebenso wie Zugewanderte aus 
EU-Ländern. Sie sind Akademike-
rinnen, Analphabetinnen, Ge-
schäftsführerinnen und Mütter. Der 
Anteil der Ausländerinnen mit aka-
demischem Abschluss an den so-
zialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten ist dabei mit 15,4 Pro-
zent höher als bei ausländischen 
Männern (10,5 Prozent) und über-
steigt auch den Anteil deutscher 

Frauen (13,6 Prozent). Dennoch ha-
ben Frauen mit Migrationshinter-
grund im Vergleich zu Migranten 
und Menschen ohne Migrations-
hintergrund schlechtere Chancen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Dies wird durch eine Vielzahl von 
Hindernissen bedingt. 

Der im Interkulturellen Kompe-
tenzzentrum in Völklingen ansäs-
sige Verein BARIŞ – Leben und 
Lernen kooperiert eng mit der 
Arbeitskammer. Dadurch entstan-
den verschiedene Angebote, die 
vor allem darauf abzielen, Frauen 
mit Migrationshintergrund zu un-
terstützen.  Ein Schwerpunkt dieser 

Migrantinnen brauchen gezielte 
Maßnahmen zur Unterstützung
ARBEITSMARKT  Migrantinnen als heterogene Gruppe stärker in den Fokus rücken

Förderung liegt in der beruflichen 
Integration der Frauen. Sie werden 
dazu ermutigt, ihre Fähigkeiten und 
Ressourcen weiterzuentwickeln 
und auf eine breite Palette ent-
sprechender Berufe zuzugreifen. 
Im gesellschaftlichen Diskurs wird 
Migration oft als rein männliches 
Phänomen dargestellt. Das Fehlen 
von weiblichen Perspektiven ver-
stärkt die geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten. Die schwierige 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ist ein gewichtiges Hindernis, 
besonders im ländlichen Raum. Ein 
weiterer Aspekt ist das Fehlen von 
kultur- und religionssensiblen Pfle-
geeinrichtungen. Dieser Umstand 
führt dazu, dass viele Frauen kei-
nen beruflichen Werdegang in Er-
wägung ziehen, um Familienange-
hörige zu pflegen. Oft führt die 
schwache sozioökonomische 
Lage der Migrantinnen zu einem 
deutlich erschwerten Zugang zu 
Bildung und adäquaten Berufen. 
Auch Vorurteile und diskriminie-
rende Strukturen in der Aufnahme-
gesellschaft stellen ein Hindernis 
dar. Besonders Frauen, die aus 
Ländern mit mehrheitlich muslimi-
scher Bevölkerung stammen, 
müssen bekanntlich mehr Bewer-
bungen schreiben, um zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen 
zu werden. 

Die AK fordert, Migrantinnen als 
eigenständige heterogene Ziel-
gruppe stärker in den Fokus der 
Arbeitsmarktakteure zu rücken. Sie 
müssen mit ihren individuellen 
Kompetenzen und Qualifikationen 
durch konkrete Maßnahmen unter-
stützt werden. Dazu zählen nied-
rigschwellige Deutschkurs-Ange-
bote und die Verstärkung der 
kultursensiblen und ressourcen-
orientierten Beratung zu Berufs-
tätigkeit. Auch ausreichende 
Kinderbetreuungsangebote so-
wie kultur- und religionssensible 
ambulante und stationäre Pfle-
geeinrichtungen sind nötig.

Tarik Saidani ist Referent für 
Migrationspolitik.
Dagmar Ertl ist Referentin für 
Arbeitsmarkt- und Armutspolitik. 

Migrantinnen haben 
schlechtere Chancen

Frauen mit 
Migrations-
hintergrund 
spielen auf 

dem saarlän- 
dischen 

Arbeitsmarkt 
bereits eine 

wichtige 
Rolle. Ihr 
Potenzial 

könnte aber 
noch besser 

ausgeschöpft 
werden.
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Zahlen zu Beschäftigungsformen im Überblick
Entwicklung der svp. Beschäftigung in ausge-

wählten Branchen nach Geschlecht 2008–2022 1
Arbeitsmarktteilhabe  

nach Beschäftigungsform und Alter 2

Prekäre Beschäftigung im Saarland 3

Anteil an abhängig Beschäftigten in % 

Gründe für Teilzeitarbeit (2019) 5

Angaben in %

Verteilung der Altersrenten* im Saarland 2021 
nach Rentenhöhe 4 

Zufriedenheit mit Möglichkeiten zur  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in % 6 

Unternehmensbezogene Dienste

Erziehung und Unterricht

Gesundheits- und Sozialwesen

Verarbeitendes Gewerbe

MännerFrauen

-1.726

                                                   13.946

                           3.375

                                  6.446

-8.346

                                            3.956

                                    434

                                             4.578

 

0

20
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0
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0
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.0

0
0
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.0

0
0
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.0

0
0
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.0

0
0

40
.0

0
0

20
.0

0
0 0

55 Jahre
und älter

45 bis unter
55 Jahre

35 bis unter
45 Jahre

25 bis unter
35 Jahre

unter
25 Jahre

Frauen Männer

Vollzeit Teilzeit ausschließlich geringfügig Beschäftigte

Frauen

Männer

insgesamt

Leiharbeitnehmer/innen 4

befristet Beschäftigte 3

ausschl. geringf. Beschäftigte 2

Niedriglohnbezieher 1
19,8

16,0
27,6

12,9
10,1

15,9

6,4
6,1
6,7

2,3
3,3

1,2

1) Anteil sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter (Kerngruppe), 31.12.2021
2) Anteil an allen abhängig Beschäftigten, Juni 2022
3) Anteil an allen abhängigen Kernerwerbstätigen, 2021
4) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in ANÜ nach WZ 2008, Anteil an allen svB, Juni 2022

*  Rentenbestand  
am Stichtag  
31.12.2021

Männer

Frauen

unter 250 €

250 – 450 €

450 – 650 €

650 – 850 €

850 – 1.050 €

1.050 – 1.250 €

1.250 – 1.500 €

über 1.500 €

Rentenzahlbetrag

4,8

  5,9

      7,9

            11,0

               12,9

                      16,4

                                    24,3

                       17,2

                                                                       43,9

                          18,9

         9,7

   6,7

 5,2

4,9

 5,0

  5,7

Männer

Frauen

sonstige Gründe/keine Angabe

Betreuung von Kindern

Aus- und Weiterbildung

sonstige persönliche oder
familiäre Verpflichtungen

Krankheit, Unfall, Behinderung

Vollzeittätigkeit nicht zu finden       8

 3

               18

     7

                        28

                               36

        13

   7

   7

                   25

4

                                    44

0
10
20
30
40
50
60
70
80

eher unzufriedeneher zufrieden

Gesamt56 bis
65 Jahre

46 bis
55 Jahre

36 bis
45 Jahre

26 bis
35 Jahre

bis 25
Jahre

0,67

61,3

38,7

68,1

31,9

73,5

26,5

75,1

24,9

70,3

29,7

0,33

Gleichstellung ist noch  
lange nicht erreicht

Quellen: 1 Bundesagentur für Arbeit (Stichtagsdaten zum 30.06.); 2 Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen; 3 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 
Statistisches Landesamt Saarland; eigene Berechnung; 4 Sonderauswertung der Deutschen Rentenversicherung; 5 Angelika Kümmerling, Vanessa Schmieja, Berechnungen auf Basis des Mikrozensus 2019;  

6 Beschäftigtenbefragung der Arbeitskammer 2023, vorläufige Ergebnisse.

Prekäre Beschäftigung hat Altersarmut zur Folge

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss verbessert werden
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Die Ergeb-
nisse des 

„Index Gute 
Arbeit Saar 

2022“ stehen 
zum Down-
load bereit 

unter: 
www.arbeits-
kammer.de/

index-gute-ar-
beit-saar

!

Ungünstige Körperhaltungen, 
Unterbrechungen, Lärm und 
Arbeitshetze beeinträchtigen 
das Arbeitsleben vieler Be-
schäftigter im Saarland. Die 
Arbeitskammer macht mit 
ihrem „Index Gute Arbeit Saar“ 
zahlreiche Verbesserungsbe-
darfe deutlich.

Von Matthias Hoffmann

„Gute Arbeit“ soll gewährleisten, 
dass Beschäftigte während ih-
rer Erwerbstätigkeit ihre Arbeit 
gut leisten und von ihr leben 
können. Außerdem, dass sie ihr 
Rentenalter gesund und mit ei-
ner Rente erreichen, mit der sie 
angemessen leben können. Es 
geht um die Gestaltung der 
konkreten Tätigkeiten als solche 
und um die Gestaltung der Rah-
menbedingungen. Die Arbeits-
kammer des Saarlandes setzt 
sich für eine „gute Gestaltung“ 
von Arbeitsplätzen ein und zeigt 
Verbesserungsbedarfe auf. Ein 
wichtiges Instrument dafür ist 
der „Index Gute Arbeit Saar“. 
Alle drei Jahre werden damit 
abhängig Beschäftigte im Saar-
land konkret zu vielen Aspekten 
ihrer Arbeitssituation befragt. 
Nun stellt die Arbeitskammer 
die Ergebnisse der letzten Be-
fragung von 2022 vor, bei der 
1.001 saarländische abhängig 
Beschäftigte befragt wurden.

Mehr als die Hälfte der Be-
fragten muss sehr häufig Arbeit 
in ungünstiger Körperhaltung 
verrichten und mehr als die 
Hälfte der Befragten wird bei 
ihrer Arbeit ständig unterbro-
chen. Die Hälfte der Befragten 
muss sehr häufig unter Lärm 
arbeiten und für die Hälfte der 
Befragten ist der Arbeitstag von 
Arbeitshetze geprägt. Diese 
Formen von Beanspruchung 
kommen häufig vor und belas-
ten die Beschäftigten auch 
stark. Unbezahlte Arbeit und re-
spektlose Behandlung kom-
men im Vergleich dazu zwar 
seltener vor, werden von den 
Betroffenen aber noch öfter als 

sehr belastend empfunden. So 
ist zwar „nur“ jeder Zehnte sehr 
häufig oder oft respektloser Be-
handlung durch Kunden, Klien-
ten oder Vorgesetzte ausge-
setzt, aber drei Viertel der da-
von Betroffenen empfanden 
dies als sehr belastend. 

Der Ausbau von Maßnahmen 
des betrieblichen Gesundheits-
schutzes, die Einhaltung der 
geltenden Vorschriften des Ar-
beits- und Gesundheitsschut-
zes und ihre wirksame Kontrolle 
durch Landesbehörden sowie 
die vollständige Durchführung 
von Gefährdungsbeurteilungen 
zu psychischer Belastung sind 
für die Herstellung von „Guter 
Arbeit“ hier dringend notwen-
dig. Eine weitere Säule für „Gute 
Arbeit“ ist die betriebliche Mit-
bestimmung. Auch hier besteht 
Verbesserungsbedarf. So ha-
ben zum Beispiel für rund ein 
Drittel der Befragten die Über-
wachung und Arbeitskontrolle 
durch die Digitalisierung, die in 
der Corona Pandemie eine 
starke Zunahme erfahren hat, 
zugenommen. Aber für fast die 
Hälfte der davon Betroffenen 

Umfangreiche AK-Befragung zeigt 
Probleme von Beschäftigten auf 
INDEX GUTE ARBEIT SAAR  1.001 saarländische Beschäftigte gaben Auskunft

besteht in ihren Betrieben keine 
Regelungen zu ihrer Unterbin-
dung. 

Zu „Guter Arbeit“ gehören 
auch Zukunftsperspektiven für 
die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer wie beispielsweise 
betriebliche Weiterbildungs-
maßnahmen, um mit dem ra-
santen Strukturwandel Schritt 
halten zu können. Aber für mehr 
als ein Drittel der Befragten sind 
diese Möglichkeiten nicht aus-
reichend gegeben. Zentral für 
„Gute Arbeit“ ist auch ein Ein-
kommen, das eine würdige 
Rente ermöglicht: 40 Prozent 
der Befragten gehen jedoch 
davon aus, dass die Rente, die 
sie aus ihrer Erwerbstätigkeit 
erhalten werden, nicht ausrei-
chen wird. Fazit: Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, Weiterqua-
lifizierung, ein angemessenes 
Einkommen und eine men-
schenwürdige Rente sind die 
Mindestbedingungen für „Gute 
Arbeit“. Nur mit guten Arbeits-
bedingungen können die Her-
ausforderungen der Zeit und 
die Transformation der Arbeits-
welt gemeistert werden.

Dr. Matthias Hoffmann ist 
Referent für Arbeitspolitik und 
betriebliche Sozialpolitik.

40 Prozent glauben nicht, 
dass ihre Rente reicht
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Die Hälfte der beim „Index Gute Arbeit Saar“ befragten Beschäftigten 
gab an, dass ihr Alltag von Arbeitshetze geprägt ist.
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Eklatant viele Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sind 
befristet beschäftigt. Ursache 
der Misere ist das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz. Um 
die prekären Arbeitsbedingun-
gen der Forscher zu verbessern, 
muss das Gesetz umfassend 
reformiert werden. 

Von Sabine Ohnesorg

Zeitverträge, kurze Vertragslauf-
zeiten und unsichere Perspekti-
ven prägen das Normalarbeits-
verhältnis in der Wissenschaft. 
Bundesweit sind im akademi-
schen Mittelbau mehr als 90 
Prozent des hauptberuflichen 
Personals unter 45 Jahren nur 
befristet beschäftigt – bei insge-
samt begrenzten Karriereaus-
sichten: Die Chancen auf eine 
der wenigen Lebenszeitprofes-
suren sind gering, unbefristete 
Vollzeitstellen im Mittelbau Man-
gelware. Unter solchen Bedin-
gungen leidet nicht nur die Qua-
lität der wissenschaftlichen Ar-
beit in Forschung und Lehre. 
Auch die Karriere- und Familien-
planung wird erheblich er-
schwert. Seit Jahren schon sor-
gen diese prekären Arbeitsbe-
dingungen für Proteste. 

Wesentlicher Grund für die Mi-
sere ist ein Sonderbefristungs-
recht, für das im Jahr 2007 das 
Wissenschaftszeitvertragsge-
setz (WissZeitVG) geschaffen 
wurde. Verbunden mit ökonomi-
schem Druck und dem Wunsch 
der akademischen Arbeitgeber 
nach maximaler Flexibilität kam 
es in der Folge zu einem System 
der Massenbefristungen von 
Promovierenden wie Postdocs 
mit immer kürzer getakteten Ar-
beitsverhältnissen. 

Diese Problematik ist seit lan-
gem bekannt – schon die No-
velle aus dem Jahr 2016 sollte 
lange Befristungsphasen und 
den hohen Anteil kurzzeitiger 
Verträge eindämmen. Doch wie 
die offizielle Evaluation aus dem 
vergangenen Jahr zeigt, wurde 
dieses Ziel klar verfehlt. Das will 

die Politik nun ändern: Bereits in 
ihrem Koalitionsvertrag hatte die 
Bundesregierung zugesagt, die 
Arbeitsbedingungen in der Wis-
senschaft zu verbessern und das 
WissZeitVG zu reformieren. Da-
für will sie Planbarkeit und Ver-
bindlichkeit in der Postdoc-
Phase deutlich erhöhen, frühzei-
tiger Perspektiven für alternative 
Karrieren schaffen und darauf 
hinwirken, dass Dauerstellen für 
Daueraufgaben geschaffen wer-
den. 

Der nun Anfang Juni vom FDP-
geführten Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
(BMBF) vorgelegte Referenten-
entwurf bleibt aber leider weit 
hinter den Erwartungen zurück; 

selbst die Koalitionspartner SPD 
und Grüne verweigern im Kern 
ihre Zustimmung. Auch Forde-
rungen von Gewerkschaften so-
wie Beschäftigten- und Studie-
rendenvertretungen werden 
kaum berücksichtigt. So bleibt 
etwa der Qualifizierungsbegriff 
weiterhin unbestimmt, womit 
auch künftig sachgrundlose Be-
fristungen nach der Promotion 
ermöglicht werden. Gerade für 
Postdocs sollte aber eine unbe-

fristete Beschäftigung die Regel 
sein, zumindest muss ein plan-
barer Weg zur Dauerstelle eröff-
net und klar definiert werden. 

Zwar enthält der BMBF-Vor-
schlag nun das Instrument der 
Anschlusszusage, allerdings in 
Form der außerhalb des Arbeit-
geberlagers weithin abgelehn-
ten „4+2-Regelung“. Als Kompro-
miss käme stattdessen das 
„2+4-Modell“ in Frage: Einer kur-
zen Orientierungsphase mit ei-
ner Befristung von maximal zwei 
Jahren folgt eine vierjährige Ent-
wicklungsphase mit Entfris-
tungszusage bei Erreichung zu-
vor vereinbarter Ziele. Leider 
wollte das BMBF dieses von vie-
len Akteuren unterstützte Modell 
nicht mittragen. Auch in puncto 
Tariföffnung gab es allenfalls 
halbherzige Lockerungen, die 
bei weitem nicht ausreichen. Die 
Tarifsperre muss vielmehr voll-
ständig wegfallen, damit Ge-
werkschaften und Beschäftigte 
über Tarifverträge bessere Ar-
beitsbedingungen erstreiten 
können. Nun sind Bundesregie-
rung und Bundestag gefragt, 
den BMBF-Entwurf deutlich 
nachzubessern – für eine echte 
Reform des WissZeitVG. 

Sabine Ohnesorg leitet das Referat 
Wissenschaft und Hochschulen.

Die Familienplanung wird 
erheblich erschwert

Viele Wissenschaftler leiden unter 
prekären Arbeitsbedingungen
HOCHSCHULEN  Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss reformiert werden
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Unbefristete 
Vollzeitstellen 
sind im 
akademischen 
Mittelbau 
Mangelware.

Position



im Hintergrund. John Deere aber 
auch die cts-service mbH stellen 
an ihren Ständen aus, warum es so 
relevant ist tarifgebunden zu sein. 

Fragen der Arbeitszeitgestal-
tung, insbesondere wie man 
Schichtsysteme nach arbeitsme-
dizinischen Erkenntnissen und so-
zialverträglich gestalten kann, 
zeigt uns der Betriebsrat der 
Nestlé Wagner GmbH. Die htw 
Saar zeigt einen Weg der moder-
nen und höchst flexibel gestaltba-
ren Arbeitszeitregelung auf. Das 

Beispiel der Hager Electro de-
monstriert, wie nachhaltige Öf-
fentlichkeits- und Gremienarbeit 
sowie Produktions- und Wert-
schöpfungsprozesse ökologisch 
gestaltet werden können und den 
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen entsprechen.   

Durch gezielte Projektarbeit 
kann erreicht werden, das Mitein-
ander der betrieblichen Akteure 
sozial zu gestalten. Wie das funk-
tioniert, zeigen unter anderem die 
Kolleginnen und Kollegen der 
UKS-Servicegesellschaft aus 
Homburg. Der Pflegenotstand 
und der einrichtungsbezogene 
Umgang mit dem Personalman-
gel sind Hauptthemen in der Mit-
bestimmung verschiedener Kran-
kenhäuser. Die Gremien stellen 
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Am Mittwoch, 11. Oktober, ab 9 
Uhr, findet in Saarbrücken die 
dritte Ausgabe der Mitbestim-
mungsmesse für Betriebsräte, 
Personalräte und Mitarbeiterver-
tretungen statt. Veranstalter sind 
die Arbeitskammer, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) und 
die Beratungsstelle für Betriebs-
räte, Personalräte und Mitarbei-
tervertretungen (BEST). 

Von Jessica Reckler

Mit der Mitbestimmungsmesse 
Saar in der Congresshalle Saar-
brücken wollen die Veranstalter  
Mitbestimmungsaktivitäten mehr 
in den Blickpunkt der öffentlichen 
Debatte rücken. Interessenvertre-
tungen aus Betrieben, Behörden 
und Einrichtungen zeigen an 32 
Ständen ihre Beispiele gelebter 
Mitbestimmung. Sie präsentieren 
die gesamte Palette der Themen 
betrieblicher, aber auch der be-
hördlichen Mitbestimmung. Im 
Mittelpunkt steht dieses Jahr die 
aktive Zukunftsgestaltung der In-
teressenvertretungen für „Das 
Gute Morgen“. Die Transformati-
ons-Kampagne beschäftigt sich 
mit den großen Themen und Her-
ausforderungen unserer Zeit. 

Demokratie im Betrieb ist die 
Grundlage für gelebte Mitbestim-
mung. Daher stellen sich diverse 
Betriebsratsgremien vor, die Be-
teiligung erfolgreich etabliert ha-
ben: Die Betriebsräte der Schmie-
detechnik Plettenberg, des SHG 
Klinikum Vöklingen als auch die 
Eppers Gewürzmühle haben es 
oft schwer, Akzeptanz zu finden 
und sich durchzusetzen. Wie ih-
nen das gelingt und wie sie zu 
ersten Erfolgen kommen, erläu-
tern sie an ihren Ständen. Wie in-
novativ sich die Gremienarbeit an 
die Veränderungsprozesse an-
passen kann, stellen unter ande-
rem der Betriebsrat der Festo SE 
und der Personalrat des Saarlän-
dischen Rundfunks vor. 

Die innerbetriebliche Umset-
zung und die kontinuierliche Ver-
besserung der Arbeitsbedingun-
gen bedürfen guter Tarifverträge 

Betriebs-, Personalräte und 
MAVen präsentieren ihre Arbeit
SAVE THE DATE  3. Mitbestimmungsmesse Saar in der Congresshalle

ihre betrieblichen Vereinbarungen 
vor, die die Arbeitsbedingungen 
merklich verbessern konnten und 
allen Beteiligten (besonders den 
Patientinnen und Patienten) ge-
recht werden können. Ohne die 
Anpassung von Ausbildungsberu-
fen an Trends in der Transforma-
tion wird es schwer, diesen Pro-
zess zu durchlaufen. Das machen 
Jugend- und Auszubildenenver-
tretungen (JAVen) vorausschau-
end und berufsbildend an ihrem 
Stand deutlich. 

Neben den Mitbestimmerinnen 
und Mitbestimmern stellt sich zu-
dem eine Vielzahl an teils geför-
derten überbetrieblichen Projek-
ten vor, die saarländische Gremien 
qualifizierend bei der Gestaltung, 
Analyse und Initiative beratend 
unterstützen. Mehr als nur gleich-
gestellt bringen sich auch die 
Schwerbehindertenvertretungen 
mit einem eigenen Stand ein.  Mit-
bestimmung findet nach der Pan-
demie nicht mehr eingeschränkt 
statt, sie ist auch europäisch. Das 
zeigen die vielfältigen Vereinba-
rungen unterschiedlicher Betriebe 
zum Thema Mobile Arbeit und 
Homeoffice. Umrahmt wird die 
Mitbestimmungsmesse Saar von 
einem Begleitprogramm mit Vor-
trägen und Workshops sowie ei-
ner Ausstellung praxisorientierter 
Projekte.

Jessica Reckler ist BEST-Beraterin. 

Weitere Infos 
gibt es unter 

www.
arbeitskammer.

de/themen-
portale/

mitbestim-
mung-saar. Wer 

an der Messe 
teilnehmen 

möchte, kann 
sich hier auch 

anmelden. Die 
Teilnahme ist 

kostenlos. 
Mehr Infos zur 

Kampagne 
„Das Gute 

Morgen“ finden 
Interessierte 
unter www.

das-gute-mor-
gen.de.

! Mitbestimmung  
ist europäisch
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Ein bislang namentlich nicht 
bekannter Investor hat erste 
Vereinbarungen zu einer Werk-
übernahme von Ford Saarlouis 
unterzeichnet. Diese sind 
rechtlich jedoch nicht bindend. 
Und nach wie vor ist völlig unklar, 
was aus den Beschäftigten im 
Zulieferer-Park wird.

Von Benjamin Rannenberg

Ein lautstarker Chor erhebt sich 
gegen Ende der Aktivenkonfe-
renz im Gemeindesaal Differten. 
Etwa 70 Teilnehmer aus dem 
Ford-Werk und Supplier-Park in 
Saarlouis rufen kampfbereit: 
„Zukunft oder Widerstand“. Ralf 
Cavelius, Zweiter Bevollmäch-
tigter der IG Metall Völklingen, 
stimmt die Betriebsräte, Vertrau-
ensleute und Schwerbehinder-
tenvertreter auf den Kampfruf 
ein. Die Industriegewerkschaft 
betreut auf dem Ford-Gelände 
elf Zuliefererbetriebe, darunter 
sieben, die ausschließlich Ford 
beliefern. Während zumindest 
an einen Teil der Ford-Mitarbei-
ter Abfindungen gezahlt werden 
sollen und jenen, die zum Stand-
ort nach Köln wechseln, Prämien 
in Aussicht gestellt werden, fehlt 
den aktuell rund 1.100 Beschäf-
tigten im Zulieferer-Park immer 
noch eine klare Perspektive.

Um den Druck auf Ford zu er-
höhen, stellte die IG Metall vor 
Journalisten mögliche Lösun-
gen für den Standort Saarlouis 
vor. Die IG Metall habe die Lan-
desregierung dazu aufgefordert, 
„neue Geschäftsmodelle, neue 
Investoren anzusiedeln“, sagte 
Cavelius. Das Ziel dabei sei, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen 
und langfristig zu sichern. Die 
Arbeitnehmervertreter aus dem 
Zulieferer-Park hatten Mitte Mai 
in einem Brief an das Wirt-
schaftsministerium auf die pre-
käre Lage der Beschäftigten 
aufmerksam gemacht. Für den 
Fall, dass keine Investoren nach 
Saarlouis kommen sollten, for-
dert man einen Sozialtarifver-
trag, in dem Abfindungen für die 

Beschäftigten, ein Bonus für IG 
Metall-Mitglieder, eine ab-
schlagsfreie Rente ab 63 und 
eine drei Jahre laufende Trans-
fergesellschaft für Ford und Zu-
lieferer-Park vorgesehen sind. 
Im Falle von Abfindungen sollten 
zwischen 1,9 und 2,8 Bruttomo-
natsentgelte pro Betriebsjahr 
gezahlt werden. Bei AIS, einem 
Ford-Tochterunternehmen, solle 
der Faktor vier Monatsentgelte 
betragen. Außerdem sollten alle 

IG Metall-Mitglieder einen Bo-
nus zwischen 3.000 und 5.000 
Euro erhalten. Für besondere 
Belastungen wie Schwerbehin-
derung, Alter und Kinder sollte 
es Zuschläge geben. „Wir bauen 
mit unseren Forderungen Brü-
cken zu neuen Investoren und 
Geschäftsmodellen“, sagte Ca-
velius.

Mittlerweile sind die Sozialta-
rifverhandlungen für die Unter-
nehmen im Zuliefererpark ge-
startet. Kürzlich hatte ein nicht 
namentlicher Investor erste Ver-
einbarungen zu einer möglichen 
Werkübernahme von Ford un-
terzeichnet. Diese sind rechtlich 
allerdings nicht bindend. An 
Ford habe die IG Metall die be-

kannten Forderungen zum Sozi-
altarifvertrag weitergegeben, 
hieß es. „Ford wäre bescheuert, 
wenn sie nicht nur eine Lösung 
für Ford versuchen würden, son-
dern auch für den Supplier-
Park“, betonte Uwe Zabel von 
der Bezirksleitung der IG Metall 
Mitte. Wenn es allerdings zur 
Schließung des Werks kommen 
sollte, müsse Ford alles bezah-
len. „Das wäre die teuerste 
Werksschließung des Unterneh-
mens in Europa“, sagte Zabel.

Wie der Konzern die Mitarbei-
ter der Zulieferer schon über 
Monate hinhält, beschwichtigt 
und vertröstet, schilderte Ro-
man Bartlau, Betriebsratsvor- 
sitzender bei Tenneco Automo-
tive Deutschland. Auf die Frage, 
ob Ford nicht in der Lage sei, 
Produktionsbereiche ins Saar-
land auszulagern, erhielt man 
die Antwort, dass diese Ent-
scheidung nicht im Saarland 
oder im Stamm-Werk in Eden-
koben gefällt werde, sondern in 
der Konzernzentrale in den USA. 
„Daran sehen wir: Die sind nicht 
an einer Lösung interessiert, am 
Standort weiterzumachen. Die 
wollen abwickeln“, sagte Robert 
Bartlau.

Benjamin Rannenberg arbeitet als 
freier Journalist in Saarbrücken. 

Das Ford-
Gelände in 
Saarlouis aus 
der Vogel-
perspektive.

Die Entscheidung wird 
nicht im Saarland gefällt
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Beschäftigte im Zulieferer-Park 
hoffen auf eine Perspektive
ZULIEFERER-PARK  IG Metall führt nun Sozialtarifverhandlungen 
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Anzeige

 Die digitale Transformation  
mitbestimmen

6. – 7. November 2023
 AK-Bildungszentrum Kirkel

Der neue  
Beschäftigtendatenschutz 

8. – 9. November 2023 
AK-Bildungszentrum Kirkel

 
Datenschutz und Datensicherheit  
im Büro der Interessenvertretung 

14. – 15. November 2023 
 AK-Bildungszentrum Kirkel

SeminareSeminare
für Betriebsräte, Personalräte
und Mitarbeitervertretungen

Infos und Anmeldung
BEST e.V.
Fritz-Dobisch-Straße 6-8
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 4005-249
best@best-saarland.de
best-saarland.de

Beratungsstelle
für sozialverträgliche
Technologiegestaltung
(BEST) e.V.

BEST e.V. ist eine gemeinsame Einrichtung der Arbeitskammer des Saarlandes und des DGB
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Wie sieht das Arbeitszeitmodell 
der Zukunft aus? Wird über eine 
4-Tage-Arbeitswoche diskutiert, 
so muss zwischen zwei mögli-
chen Varianten unterschieden 
werden. Eine reine Verdichtung 
der Arbeitszeit auf weniger Tage  
könnte dabei zum Bumerang für 
Beschäftigte mit körperlich 
anspruchsvollen Tätigkeiten 
werden. 

Von Jessica Reckler

Das Arbeitszeitmodell „4-Tage 
Woche“ ist aktuell als das Arbeits-
zeitmodell der Zukunft in aller 
Munde. Doch was heißt das ei-
gentlich für meine Arbeit? Laut Ar-
beitszeitgesetz ist eine Verteilung 
der täglichen Arbeitszeit grund-
sätzlich auf bis zu zehn  Stunden 
täglich ausschließlich der Pausen 
möglich. Dies gilt aber nur, sofern 
innerhalb von sechs Kalendermo-
naten im Durchschnitt werktäglich 
acht Stunden höchstens erreicht 
werden (§ 3 ArbZG). Tarifverträge, 
Arbeitsverträge und Betriebsver-
einbarungen haben in der Regel 
kürzere, speziellere und deutlich 
bessere Verteilungskriterien der 
jeweiligen Arbeitszeit vereinbart 
(beispielsweise 35 Stunden pro 
Woche in der Metall- und Elektro-
industrie/IG Metall oder 38,5 Stun-
den pro Woche beim Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der 
Länder Saar/ver.di). Die tatsächlich 
geleistete durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit in Vollzeit 
beträgt derzeit 43,9 Stunden pro 
Woche.

Das von Handwerks- und Ar-
beitgeberverbänden favorisierte 
Modell einer möglichen Arbeits-
zeitverkürzung folgt dem Gedan-
ken der Arbeitsverdichtung, zum 
Beispiel die wöchentliche Arbeits-
zeit an vier statt an fünf Tagen zu 
erbringen. Mehr als die Hälfte der 
abhängig Beschäftigten (53 Pro-
zent) wünscht sich kürzere Ar-
beitszeiten. Daher fordern Interes-
senvertretungen ein Modell mit 
genereller Arbeitszeitverkürzung 
pro Woche ohne einen Lohnver-
zicht. Beide Modelle widerspre-

chen grundsätzlich nicht dem 
schützenden Rahmen des Arbeits-
zeitgesetzes. Das verdichtende 
Modell wird jedoch möglicher-
weise zum Bumerang für Beschäf-
tigte mit körperlich anspruchsvol-
len Arbeiten, beson- 
ders in der industriellen Produk-
tion oder in versorgungsrelevan-
ten Bereichen. Ohne besondere 
Erholungsphasen oder nicht wert-
schöpfende Zeiten innerhalb der 
Arbeitszeit, wie beispielweise be-

zahlte Pausen oder Fahrtzeiten, 
können Beschäftigte ihre Leistung 
nicht dauerhaft mit gleicher Inten-
sität erbringen. Eine reine Verdich-
tung der Arbeitszeit auf weniger 
Wochentage ist nach arbeitsmedi-
zinischen und -wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, egal in welcher 
Branche, nicht empfehlenswert. 
Von daher ist sie nach Aspekten 
des Gesundheitsschutzes und mit 
Blick auf Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen hin genau zu 
prüfen.

Die Veränderung der Arbeitsor-
ganisation im Sinne von Arbeits-
zeitverkürzungen oder Verschlan-
kung der Arbeitsinhalte könnte 
die 4-Tage-Woche allerdings 
auch zum Segen machen. Eine 
bessere Work-Life-Balance bei 
vollem Entgeltausgleich erhöht 
die tägliche Produktivität, steigert 
die Motivation und reduziert den 

Die 4-Tage-Arbeitswoche ist 
Fluch und Segen zugleich
ARBEITSZEITMODELL  Verkürzung der Arbeitszeit reduziert den Krankenstand 

Krankenstand erheblich. Nicht nur 
Kolleginnen und Kollegen profi-
tieren von diesem erfolgverspre-
chenden Modell, auch neues Per-
sonal kann damit gewonnen wer-
den. Zudem kann es die betrieb-
lichen oder behördlichen nötigen 
Veränderungsprozesse in der 
Transformation der Gesellschaft 
fördern.

Arbeitszeitmodelle liegen wie 
auch Schichtpläne, Dienstpläne 
oder die Schaffung von Wahl-
möglichkeiten für eine flexiblere 
Arbeitszeitgestaltung voll im Be-
reich der Mitbestimmung. Sie ge-
hören zum Alltagsgeschäft von 
Betriebsräten, Personalräten und 
Mitarbeitervertretungen. Mit BEST 
stehen Interessenvertretungen im 
Saarland Expertinnen und Exper-
ten zur Verfügung, um alte und 
neue Modelle zur Arbeitszeit er-
folgreich, zukunftsfähig und ge-
sund zu gestalten.

Neben der Beratung, der Quali-
fizierung und der Informationstä-
tigkeit als Sachverständige arbei-
tet BEST unter anderem auch in 
geförderten Projekten zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz 
(Projekt BASaar) und zur Künstli-
chen Intelligenz (Projekt RZzKI). 
Durch Initiativberatungen, Analy-
sen, Gestaltungsvorschläge und 
Handlungshilfen (Projekt BMGAS 
2) achtet BEST darauf, dass der 
Mensch im Mittelpunkt steht, die 
Arbeitszeiten sozialverträglich 
bleiben und gemeinsam die Gute 
Arbeit von Morgen gestaltet wird.

Eine 4-Tage-
Woche im 
Sinne einer 
Arbeitszeit-
verkürzung 
würde zu 
einer 
besseren 
Work-Life-
Balance der 
Beschäftigten 
führen.Fo
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Arbeitszeitmodelle liegen voll 
im Bereich der Mitbestimmung

     

BEST unter-
stützt Betriebs- 
und Personal-
räte in allen 
Bereichen ihrer 
Mitbestim-
mung. Dazu 
zählt auch der 
Abschluss von 
Betriebs- und 
Dienstverein-
barungen zu 
Homeoffice 
oder mobiler 
Arbeit. Kontakt: 
www.best-
saarland.de, 
Tel.: 0681 
4005-249. 
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Seit zehn Jahren besteht inzwi-
schen das Angebot des AK-
(Erst-)Beratungsschecks Wirt-
schaft für Interessenvertretun-
gen, kurz EBS genannt. Und das 
bisherige Fazit lautet: Der EBS 
hat sich eindeutig bewährt und 
etabliert. 

Von Michael Hoffmann  
und Ralf Becker

Der EBS ist eine Art Gutschein 
für drei Beratungstage, finanziert 
jeweils zur Hälfte von 
Arbeitskammer und INFO-Insti-
tut e.V., den operativen Part 
übernehmen Beraterinnen und 
Berater der INFO-Institut Bera-
tungs GmbH. Saarländische In-
teressenvertretungen können 
sich damit bei betriebswirt-
schaftlichen Problemstellungen 
durch externen Sachverstand 
unterstützen lassen. Zielgrup-
pen des EBS sind in erster Linie 
die Betriebsräte kleinerer Stand-
orte, die sich schwer damit tun, 
vom Unternehmen eine Kosten-
übernahme für eine externe Be-
ratung zu erhalten. Oft kumulie-
ren hier auch Ressourcenprob-
leme mit den komplexen Anfor-
derungen des Strukturwandels. 

Sowohl die Branchen als auch 
die Themen sind breit gestreut. 
Neben der stark vertretenen In-
dustrie gab es bisher auch Fälle 

aus der Nahverkehrs- und Mobi-
litätsbranche, Handel- und Lo-
gistik sowie der medizinischen 
Versorgung. Neben einer Ana-
lyse der wirtschaftlichen Situa-
tion zählt auch die Unterstüt-
zung bei der Gestaltung von Be-
triebsvereinbarungen zum Port-
folio, etwa zu Entgelt-, Schicht- 
und Arbeitszeitsystemen, eben-
so wie die Schulung zu betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Grundlagen. 

Anhand des Beispiels „Re-
strukturierung und Personalab-
bau“ lässt sich der Beratungsab-
lauf skizzieren: Am Anfang steht 
ein interner Kick-off-Workshop 
zwischen Betriebsrat (BR) und 
INFO, um Sach- und Problemla-

gen transparent zu machen und 
eine zielgerichtete Vorgehens-
weise festzulegen. Im Folgen-
den wird ein Fragen- und Daten-
anforderungskatalog entwickelt 
und dem Arbeitgeber zur Beant-
wortung und Vorlage entspre-
chender schriftlicher Unterlagen 
übergeben. Auf dieser Informa-
tionsbasis ist es möglich, das 
geplante unternehmerische 
Konzept zu verstehen und zu 
bewerten. Diese können in wei-
teren Workshops mit Vertretern 

Kompetente Unterstützung  
von Interessenvertretungen
ERSTBERATUNGSCHECK  AK und INFO-Institut helfen, Arbeitsplätze zu sichern

des Arbeitgebers, Interviews mit 
betrieblichen Fachexperten und 
BR-internen Workshops weiter 
vertieft, bearbeitet und fortent-
wickelt werden. Hierfür können 
wirtschaftliche Analysen durch 
den Sachverständigen durchge-
führt und zum besseren Ver-
ständnis für den Betriebsrat auf-
bereitet werden. Damit können 
Stärken und Schwächen sowie 
entsprechende Risiken im unter-
nehmerischen Konzept sowie 
die Auswirkungen auf die Arbeit-
nehmer, Beschäftigung und Ar-
beitsbedingungen erkannt und 
in Verhandlungen zu einer ent-
sprechenden (Betriebs-) Verein-
barung, zum Beispiel Interes-
senausgleich und Sozialplan, 
durch den Betriebsrat adressiert 
werden. 

Der Druck durch die Transfor-
mation hält weiter an, man 
denke nur an den Automotive-
bereich. Mit Hilfe eines eigenen 
Tools des INFO-Instituts zur 
Transformationsanalyse lassen 
sich der Grad der Betroffenheit 
von der Transformation und die 
Auswirkungen auf die Beleg-
schaft antizipieren. Das Ziel ist 
letztlich, ein Zukunftsbild des 
Standorts mitzuentwickeln, bei 
dem die Interessen der Beleg-
schaft nicht auf der Strecke blei-
ben. Der EBS mit seinen drei Be-
ratertagen kann als Einstieg in 
den Prozess und als „Türöffner“ 
dienen. Eine Folgeberatung mit 
Einverständnis des Arbeitgebers 
ist möglich und kann eine best-
mögliche und nachhaltige Un-
terstützung des BR gewährleis-
ten. Bei Interesse an einem EBS 
sollten sich Interessenvertretun-
gen an ihre Gewerkschaft wen-
den. Antrag und Bewilligung er-
folgen dann in Abstimmung zwi-
schen der zuständigen Gewerk-
schaft und den EBS-Anlaufstel- 
len der AK und des INFO-Instituts. 

Michael Hoffmann ist Berater der 
INFO-Insitut Beratungs GmbH.
Ralf Becker leitet das Referat 
Unternehmenspolitik und Be-
triebswirtschaft. 

Ein Zukunftsbild des 
Standorts entwickeln

INFO-Institut 
und Arbeits- 

kammer 
beraten 

Betriebs- und 
Personalräte 
sowie Mitar-

beiterver- 
tretungen in 
wirtschaftli-

chen Fragen. 
Kontakt EBS: 

AK, Ralf 
Becker, Tel. 

0681 4005-
239, ralf.
becker@
arbeits- 

kammer.de; 
Info-Institut 
Beratungs 

GmbH, 
Michael 

Hoffmann, Tel. 
0681 95413-0, 

michael.
hoffmann@

info-institut.de. 

!

Gerade im Saarland ist die Transformation in vollem Gange. Der EBS dient auch als  
Einstieg in eine umfangreiche Transformationsanalyse eines Betriebes.  
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Veranstaltungen

2. Weiterbildungsmesse des Weiterbildungsverbundes Saar 
Agentur für Arbeit Saarland, Saarbrücken 
Mittwoch, 13. September, 12.30 bis 18.30 Uhr 
 
3-Tages-Seminar „Qualifizierung zum/zur  
Transformationsmentor/-mentorin 
AK-Bildungszentrum Kirkel,  
Donnerstag, 21, September, Donnerstag, 5. Oktober und  
Donnerstag, 9. November, ab 15 Uhr

Offene Sprechstunden für Geflüchtete sowie Migrantinnen  
und Migranten aus der EU und aus Drittstaaten 
Stadtbibliothek Merzig 
Mittwoch, 27. September, 13 bis 15 Uhr

Gut vorbereitet als Gründerin starten! 
Interkulturelles Kompetenzzentrum der Arbeitskammer, Völklingen 
Mittwoch, 27. September, 10 bis 12 Uhr

Eckstein-Wanderung mit Bergmannsfrühstück 
Treffpunkt: Rechtsschutzsaal Bildstock  
Samstag, 30. September, ab 9.45 Uhr 
Infos: www.arbeitskammer.de/aktuelles/veranstaltungen 
Anmeldung unter info@rechtsschutzsaal.de

Mitbestimmungsmesse 2023 
„Mitbestimmung Saar – Wir machen Gute Arbeit“ ist die Messe für 
Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen im Saarland 
Congresshalle Saarbrücken 
Mittwoch, 11. Oktober, 9 bis 16 Uhr

Veranstaltungen

TERMINE IM ÜBERBLICK

Für gesellschaftspolitisch Interessierte

Die digitale Transformation mitbestimmen 
Montag, 6. November, bis Dienstag, 7. November
AK-Bildungszentrum, Kirkel

Der neue Beschäftigtendatenschutz – Grundlagen 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung und die Mitbestimmung 
Mittwoch, 8. November, bis Donnerstag, 9. November
AK-Bildungszentrum, Kirkel 

Datenschutz und Datensicherheit im Büro der 
Interessenvertretung 
Wie MAVen, Betriebs- und Personalräte Datenpannen vermeiden 
Dienstag, 14. November, bis Mittwoch, 15. November 
AK-Bildungszentrum, Kirkel

Für Betriebs- und Personalräte

Infos und Anmeldung bei BEST e.V. (Beratungsstelle für Betriebs- und 
Personalräte), Tel. 0681 4005-249, best-saarland.de und unter www. 
bildungszentrum-kirkel.de/seminare-im-bzk

Aus organisatorischen Gründen wird zu den AK-Veranstaltungen um 
Anmeldung gebeten. Infos: arbeitskammer.de/aktuelles. Infos und 
Anmeldungen zu den AK-Seminaren im AK-Bildungszentrum Kirkel 
unter: www. bildungszentrum-kirkel.de/seminare-im-bzk

Wissenswertes rund 
um die Zukunft  
der Weiterbildung
2. WEITERBILDUNGSMESSE

Am Mittwoch, 13. September, findet von 12:30 
bis 18:30 Uhr die zweite Weiterbildungsmesse 
des Weiterbildungsverbunds (WBV) Saarland 
in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Saar-
land statt. Veranstaltungsort ist die Agentur für 
Arbeit Saarland in der Hafenstraße 18 in Saar-
brücken. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Messe richtet sich an Privatpersonen, 
die sich für eine passende Weiterbildung oder 
Umschulung, für Weiterbildungsberatung 
und Fördermöglichkeiten interessieren, an 
Unternehmen, die nach Weiterbildungen für 
ihre Mitarbeiter suchen oder eine Weiterbil-
dungs-, Digitalisierungs- oder Fördermittel-
beratung benötigen, sowie an Bildungsträger, 
die sich gerne mit anderen Akteuren der Wei-
terbildungslandschaft vernetzen möchten. 

37 Aussteller aus unterschiedlichen Bran-
chen präsentieren sich, darunter Bildungsan-
bieter aus dem Handwerk, der Pflege, tech-
nisch-gewerbliche und kaufmännische An-
bieter, Anbieter aus der IT- und digitalen Bran-
che, Bildungsanbieter im Bereich der 
Schlüsselkompetenzen (zum Beispiel Projekt-
management, Changemanagement, Selbst- 
und Teammanagement) und berufsbeglei-
tenden Studiengängen. Die Besucher können 
sich darüber hinaus zu Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten in den Bereichen Digita-
lisierung, Qualifizierung und Fördermöglich-
keiten für Weiterbildungsvorhaben informie-
ren. Das Begleitprogramm bietet spannende 
Vorträge von Experten und Livemusik von 
Lennart Barkowski. Im Networking-Bereich 
kann man  Kontakte zu anderen Besuchern, 
Ausstellern und Experten knüpfen. Die Mög-
lichkeit, ein kostenloses Business-Foto zu er-
halten, rundet das Angebot der Messe ab. 
Und nicht zuletzt ist auch für Speisen und Ge-
tränke gesorgt.  Nadine Schmidt

Das Begleitheft zur Weiterbildungsmesse  
gibt es ab Mitte September online unter  
www.arbeitskammer.de. Infos zum WBV finden 
sich hier: https://weiterbildungsportal.
saarland/weiterbildungsverbund
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Arbeit in Zahlen

Verdienste nach Ausbildungsabschluss April 2022
Bruttomonatsverdienste für Vollzeitbeschäftigte in € 

(ohne Sonderzahlungen)

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023                                             Grafik: Arbeitskammer
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Durchschnittlicher Verdienst (alle Abschlüsse)

Bachelor
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         4.105
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Personen  
 
waren zum Jahresende 2021 in Deutschland in ambu-
lanten Pflegediensten beschäftigt.  Das waren 134 
Prozent mehr als Ende 2001, wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) mitteilt. Damals arbeiteten 189 600 
Menschen bei ambulanten Pflegediensten. Die Zahl der 
Pflegebedürftigen, die von solchen Diensten zu Hause 
versorgt werden, ist im selben Zeitraum um 141 Prozent  
gestiegen.  red

442.900

Höhere Bildungsabschlüsse füh-
ren in der Regel auch zu höheren 
Verdiensten. Das teilt das Statisti-
sche Bundesamt mit. Demnach 
haben Beschäftigte in Vollzeit mit 
einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung im April 2022 durch-
schnittlich 3.521 Euro brutto ver-
dient. Ohne einen beruflichen Aus-
bildungsabschluss waren es hin-
gegen nur 2.817 Euro und damit 
rund 700 Euro weniger. Wer einen 
Meister-, Techniker-, oder Fach-
schulabschluss vorweisen konnte, 
kam im Durchschnitt auf 4.826 
Euro. Mit einem Bachelorab-
schluss betrug der Verdienst 4.551 
Euro, rund 1.600 Euro mehr wur-
den mit einem Masterabschluss 
erzielt (6.188 Euro). Bei promovier-
ten oder habilitierten Beschäftig-
ten betrug der durchschnittliche 
Verdienst sogar 8.687 Euro. Neben 
dem Bildungsabschluss bestimmt 

die Berufswahl maßgeblich die 
Höhe des künftigen Verdienstes. 
Auch zwischen verschiedenen 
Ausbildungsberufen sind deutli-
che Verdienstunterschiede fest-
stellbar. So erhielten vollzeitbe-
schäftigte Friseurinnen und Fri-
seure im April 2022 brutto 1.778 
Euro pro Monat, während Mecha-
tronikerinnen und Mechatroniker 
für Kraftfahrzeuge mit durch-
schnittlich 3.204 Euro rund 1.400 
Euro mehr erhielten. 

Neben Beruf und Ausbildungs-
abschluss spielen auch andere 
Einflussfaktoren wie die Branche 
oder die mit dem Alter gewonnene 
Berufserfahrung eine Rolle. Der 
interaktive Gehaltsvergleich (www.
destatis.de/DE/Service/Statistik-
Visualisiert/Gehaltsvergleich/_in-
halt.html) des Statistischen Bun-
desamtes berücksichtigt solche 
Faktoren.  red

der Beschäftigten in  
Deutschland 
 
waren 2022 in einem tarifgebunde-
nen Betrieb beschäftigt. Wie das 
Statistische Bundesamt weiter 
mitteilt, bestehen deutliche Unter-
schiede zwischen den Branchen. Die 
höchste Tarifbindung gab es im 
Wirtschaftsabschnitt öffentliche 
Verwaltung, Verteidigung, Sozialver-
sicherung mit 100 Prozent. Es folg-
ten Energieversorgung (85 %), 
Erziehung und Unterricht (82 %) und 
Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen (75 %). Die geringste 
Tarifbindung gab es in  Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei (11 %), 
Gastgewerbe (20 %), Kunst, Unter-
haltung und Erholung (21 %) sowie 
Grundstücks- und Wohnungswesen 
(22 %).  red

49

der Mütter mit mindestens   
 
einem Kind unter drei Jahren waren 
2022 erwerbstätig, wie das Statisti-
sche Bundesamt mitteilt. Der Anteil 
ist binnen 14 Jahren um neun Pro-
zentpunkte gestiegen, 2008 zu 
Beginn der Zeitreihe lag er bei 30,8 
Prozent. Demgegenüber waren 2022 
89,6 Prozent der Väter mit einem Kind 
unter drei Jahren erwerbstätig, 2008 
waren es 88,9 Prozent.  red

49,7

höher sind die Tarifverdienste 
 
in Deutschland im 1. Quartal 2023 im 
Durchschnitt als im Vorjahresquartal 
gewesen. Dies geht aus dem Index 
der tariflichen Monatsverdienste ein- 
schließlich Sonderzahlungen hervor. 
Die Tarifverdienste ohne Sonderzah-
lungen sind im Vergleich zum Vorjah-
resquartal um 2,5 Prozent gestiegen. 
Im gleichen Zeitraum stiegen die 
Verbraucherpreise um 8,3 Prozent. red

2,7

%

%

Akademiker verdienen 
in der Regel mehr 
GEHALTSVERGLEICH  Abschluss spielt große Rolle

%



Arbeit + Gesundheit

Viele Beschäftigte 
haben Angst  
vor der Arbeit
REPRÄSENTATIVE STUDIE

Zu viel Verantwortung, Unsicherheiten 
oder Erwartungen: Viele Menschen fühlen 
sich bei der Arbeit unter Druck. Über die 
Hälfte der Beschäftigten in Deutschland 
(59 Prozent) fürchtet sich mindestens ein-
mal wöchentlich vor der Arbeit. Fast jeder 
Fünfte (17 Prozent) hat sogar täglich Angst. 
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Studie, die die Plattform für psychische Ge-
sundheit „Headspace“ durchgeführt hat. 
Jeder Dritte (33 Prozent) verspürt demnach 
eine extreme tägliche Belastung. 

Was die Befragten laut Studie besonders 
stresst, ist vor allem die Angst, noch mehr 
Verantwortung übernehmen zu müssen 
(47 Prozent). Fast genauso viele (46 Pro-
zent) haben Angst vor der Unberechenbar-
keit, die ihr Job mit sich bringt, und den Er-
wartungen an sie. Etwas weniger befürch-
ten, durch eine Technologie ersetzt (39 
Prozent) oder entlassen zu werden (32 Pro-
zent).  tmn
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Wer sich ungeschützt der Sonne 
aussetzt, riskiert Hautkrebs. Men-
schen, die draußen arbeiten, 
brauchen besonders in den Som-
mermonaten guten UV-Schutz. 
Gefragt sind hier vor allem Arbeit-
geber. Sie können Arbeitsberei-
che mit Schirmen, Sonnensegeln 
oder Zelten ausstatten. Für die 
Pausen sind zudem Unterstell-
möglichkeiten gefragt, die Schat-
ten bieten. Darauf weist die Be-
rufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BG 
ETEM) in ihrem Magazin „etem“ 
(Ausgabe 2/2023) hin. Auch die 
Arbeitsplanung spielt eine Rolle: 
Arbeiten im Freien sollten mög-
lichst frühmorgens oder spät-
nachmittags erledigt werden, bei 
längeren Arbeiten können 
Schichtwechsel sinnvoll sein. Au-
ßerdem gilt: Je dichter und dunk-

ler die Kleidung ist, desto höher 
ist auch der Schutz vor UV-Strah-
lung. Auch Hüte mit breiter 
Krempe (mehr als fünf Zentime-
ter) oder Kopfbedeckungen mit 
Nacken- und Ohrenschutz schüt-
zen. Für die Augen sind Sonnen-
schutzbrillen sinnvoll. Nicht be-
deckte Körperteile wie Gesicht 
und Hände sollten zudem gründ-
lich mit Sonnenschutzmitteln ein-
gerieben werden. Wichtig: Bei 
den Produkten auf einen Schutz 
vor UV-A- und UV-B-Strahlen 
achten. Der Lichtschutzfaktor  
(LSF) sollte mindestens bei 30 lie-
gen. Außerdem nicht vergessen, 
regelmäßig nachzucremen, wenn 
man schwitzt und sich der Film 
der Sonnencreme auf der Haut 
verringert, heißt es in der Bro-
schüre „Hautschutz bei Tätigkei-
ten im Freien“ der BG ETEM.  tmn

Wer im Freien arbeitet, 
muss auf Schutz achten
UV-STRAHLUNG  Auch der Arbeitgeber ist gefragt

w e i t e r b i l d u n g s p o r t a l . s a a r l a n d

Das Weiterbildungsportal Saarland ist ein Kooperationsprojekt des saarländischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie (MWIDE), des Ministeriums für Bildung und Kultur (MBK) und der Arbeitskammer des Saarlandes (AK),  

das auf Initiative des Zukunftsbündnisses Fachkräfte Saar (ZFS) ins Leben gerufen wurde.

  
Für Privatpersonen

Privatpersonen gibt das Weiterbildungsportal 
Saarland Tipps zur Suche und stellt Informa-
tionen zu Beratungsangeboten und Förder-
möglichkeiten zur Verfügung. Suchen Sie im 

breit gefächerten regionalen Angebot!

Für Unternehmen
Unternehmen finden Unterstützung bei der 
Weiterbildungsplanung für ihre saarländi-

schen Beschäftigten, eine Übersicht an
Beratungsangeboten und Informationen zu

Fördermöglichkeiten.

Für Bildungsanbieter
Bildungsanbieter bekommen mit der Kurs-
datenbank des Weiterbildungsportals eine 

regional ausgerichtete Datenbank, die allen  
aus dem Saarland und den angrenzenden 
Regionen kostenlos zur Verfügung steht.

Anzeige
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Der moderne Kampf gegen 
Säbelzahntiger und Co.
STRESS  Warum er heute oft schlechter als früher ist und wie man ihn bewältigt

Das kennt jeder aus der Berufs-
welt: Der Abgabetermin für den 
Projektbericht rückt näher, stän-
dig wird man durch Telefonate 
gestört, immer will irgendjemand 
etwas von einem – und dann gibt 
es auch noch ungerechterweise 
einen Rüffel vom Chef. Stress 
pur! 

Allerdings: Stress ist erstmal 
nichts Schlechtes. Im Gegenteil:  
Weil es eine natürliche Reaktion 
– körperlich und auch psychisch 
– auf Anforderungen von innen 

und außen ist. „Stress per se ist 
ein evolutionärer Mechanismus, 
weil er überlebensnotwendig 
ist“, sagt Dr. Michael Käfer, Chef-
arzt der Klinik für Psychosomati-
sche Medizin und Psychothera-
pie am Knappschaftsklinikum 
Saar. Über einen so genannten 
Selektionsdruck führt er dazu, 
dass wir uns auf sich verän-
dernde Bedingungen in der Um-
welt und im Zusammenleben 
anpassen können. Kurz gesagt: 
„Ein wichtiger Mechanismus, der 
auch dazu führt, dass wir uns als 
Lebewesen weiterentwickeln.“ 
Und dass wir in der Frühzeit der 
menschlichen Entwicklung 
überhaupt weiter existierten. 
Sprich zu jenen Zeiten, als wir 
noch darauf angewiesen waren, 
dass wir sehr vehement und ef-
fektiv darauf reagieren konnten, 
wenn plötzlich beispielsweise 
ein Säbelzahntiger hinter der He-
cke hervorsprang. Denn über 
eine Adrenalin-Kortisol-Aus-

schüttung führte dies dazu, dass 
wir mehr Spannung in der Mus-
kulatur hatten, der Herzschlag 
stieg, die Durchblutung besser 
wurde und Blut in die Muskeln 
gelangte. „So hatten wir eine 
größere Chance, zu  kämpfen 
oder zu fliehen!“, erklärt der 
Facharzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie. Der 
„Clou“ damals war: Wenn man 
diese Situation erfolgreich ge-
meistert hatte, waren die Stress-
Hormone abgearbeitet – und es 
trat wieder Entspannung ein. 

Heute allerdings ist alles an-
ders. Nicht nur, weil uns in der 
Regel keine gefährlichen Tiger 
und Löwen mehr bedrohen, son-
dern auch deshalb, weil über die 
Industrialisierung unsere Tätig-
keit arbeitsteilig geworden ist. 
Die „Fight-or-Flight“-Taktik ist 
nicht mehr erforderlich – und 
doch gibt es neue Belastungen, 
die diese alte, genetisch dispo-
nierte Stressreaktion auslösen. 

Von Katja Sponholz
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Was uns Menschen einst zum 
Überleben verholfen hat, kann 
heute dazu führen, dass wir 
leiden: Denn die äußeren 
Bedingungen in der Arbeitswelt 
haben sich so verändert, dass 
Stress krank machen kann. Wie 
man damit umgehen lernt – 
und wann man die Reißleine 
ziehen sollte...



AK-Konkret 4|23  ·  27

Arbeit + GesundheitArbeit + Gesundheit

Folgen für Betriebe 
und Beschäftigte
NEUE HERAUSFORDERUNG

Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin gewinnen psychische Be-
lastungen, die zu Stress führen können, 

immer mehr an Bedeutung. Er könne nicht nur eine 
Minderung von Wohlbefinden und Lebensqualität 
bedeuten, sondern mittel- bis langfristig auch zu 
Beeinträchtigungen der psychischen und körperli-
chen Gesundheit führen. Die negativen Konse-
quenzen von Stress beträfen Beschäftigte und Be-
triebe und machten sich vor allem bemerkbar im 
Leistungsbereich, im Arbeitsausfall und im sozialen 
Bereich (wie Verschlechterung des Betriebskli-
mas). Den Unternehmen und dem Staat entstän-
den dadurch Verluste in Milliardenhöhe. Stress im 
Job stelle daher „eine Herausforderung für den 
modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz dar“.

1

Stress kann, wenn er lange einwirkt, in eine Depression oder 
chronischen Schmerzstörung übergehen.
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Psychologinnen und Psychologen der 
Universität des Saarlandes ist es bei 
Tests mit 111 Berufstätigen gelungen, 

Einflüsse von Stress in der Stimme zu messen. 
„Wir konnten anhand von Sprachnachrichten, die 
die Teilnehmer uns eine Woche lang jeden Abend 
nach ihrer Arbeit geschickt haben, leichte Stimm-
veränderungen nachweisen, wenn sie einen 
stressigen Tag hatten“, so Dr. Markus Langer. Sie 
hätten lauter, höher und schneller als üblich ge-
sprochen. Künftig könnte dieser Ansatz, Stress 
über die Stimme objektiv messen zu können, ein 
Weg sein, um für weniger Stress im Arbeitsum-
feld und damit gesündere Arbeit zu sorgen.

2

Stress lässt sich in 
der Stimme messen
LAUTER, HÖHER, SCHNELLER    

ANSPRECHPARTNER
 
Arbeitskammer: Fragen rund um die The-
men Sicherheit und Gesundheitsschutz be-
antworten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Referats Betrieblicher Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutz der 
Arbeitskammer. Kontakt: E-Mail: gesell-
schaftspolitik@arbeitskammer.de, Tel.: 0681 
4005-328, -325
BEST e.V.: Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von BEST bieten Betriebs- und Perso-
nalräten sowie Mitarbeitervertretungen be-
triebliche Analysen und Beratungen zu Be-
lastungssituationen, Arbeitszeit und be-
trieblichem Gesundheitsmanagement an. 
Kontakt: www.best-saarland.de, Tel.: 0681 
4005-249

Das Problem: Sie entsprechen 
gar nicht mehr der Situation und 
überfordern unsere „internen 
Reparaturmöglichkeiten“. 

Was nicht heißt, dass es nicht 
auch positiven Stress gibt, so ge-
nannten „Eustress“ (im Gegen-
satz zum „Distress“). Das bedeu-
tet: Wir freuen uns auf Aufgaben, 
haben Herausforderungen, die 
belohnt werden, und sind – wie 
etwa vor Prüfungen oder Vorträ-
gen – in einer inneren Anspan-
nung. Vorausgesetzt, wir haben 
ausreichend Gelegenheit, uns 
darauf vorzubereiten, es sind 
Aufgaben, die wir bewältigen 
können, und unsere Lebensbe-
dingungen stimmen. „Wenn wir 
dann Erfolgserlebnisse haben, 
wenn wir uns verwirklichen und 
unsere Ziele erreichen können, 
dann ist dieser Stress nicht 
schädlich, sondern förderlich“, 
sagt Käfer. Anders formuliert: „Im 
besten Fall bedeutet Stress 
Wachstum. Im schlechten Fall 
macht er uns richtig krank“, so 
der Facharzt und Psychoanalyti-
ker.  

Denn die Stressreaktionen, die 
nicht mehr adäquat für die heu-
tige Lebenswirklichkeit auftre-
ten, können uns auf Dauer schä-
digen: Weil sie sich negativ auf 
die psychische und physische 
Funktionsfähigkeit auswirken. 
Die Folgen können vielfältig sein: 
angefangen von innerer Unruhe, 
erhöhtem Puls, Herzrasen, ver-
mehrtem Schwitzen und musku-
lären Verspannungen bis zu Ein- 
und Durchschlafstörungen und 
gesteigerten Schmerzzustän-
den. „Es kann Symptome geben, 
die von Depressionen nicht mehr 

auseinandergehalten werden 
können“, sagt Käfer. Und tatsäch-
lich kann ein solcher Stress, 
wenn er lange einwirkt, auch in 
eine Depression oder chronische 
Schmerzstörungen übergehen. 
Spätestens dann ist es an der 
Zeit, sich professionelle Hilfe zu 
holen. 

Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, sollte man sich so ge-
nannte Coping-Strategien zule-
gen, also Verhaltensweisen und 
Techniken, die helfen, mit 
schwierigen Lebensereignissen 
umzugehen. „An vorderster 
Stelle steht Bewegung und in die 
Natur zu gehen!“ rät Michael Kä-
fer. Auch progressive Muskelre-
laxation, autogenes Training, 
Kreativität und Musik sowie Mit-
menschen als Ressource kön-
nen helfen. Allerdings nicht un-
begrenzt. „Sie können anfangen 
zu meditieren, Yoga und viele 
achtsamkeitsbasierte Verfahren 
machen. Aber wenn sich an der 
grundlegenden Situation nichts 
ändert, wenn Sie sich in berufli-
cher Konfliktlage oder einem fal-
schen Arbeitsverhältnis befin-
den, dann gibt es keine Lösung. 
Dann sind all das nur Beschwich-
tigungs- und Reparaturversu-
che, die auf Dauer nicht helfen 
werden.“ Letztendlich sei es 
dann auch an der Zeit, die Kon-
sequenzen zu ziehen und über 
einen anderen Arbeitsplatz 
nachzudenken. Gemäß dem 
Motto des Philosophen Adorno: 
„Es gibt kein richtiges Leben im 
falschen.“ 

Katja Sponholz arbeitet als freie
Journalistin in Saarbrücken.
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Larissa Bujung an ihrer Arbeitsstelle. Ein Leben ohne Tiere kann sich die 27-jährige Tiermedizinische Fachangestellte 
weder im Beruf noch im Privatleben vorstellen.  
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„Das perfekte Zusammenspiel 
zwischen Mensch und Tier“

PORTRÄT  Larissa Bujung ist Tiermedizinische Fachangestellte

Ein Leben ohne Tiere kann sich die 27-jährige Larissa Bu-
jung nicht vorstellen. Weder im Beruf, noch in ihrem Pri-
vatleben. Schon von klein auf war sie von Tieren umge-
ben: Erst von den Kaninchen ihres Opas, später dann von 
allen möglichen Exoten und Nicht-Exoten auf dem priva-
ten Gnadenhof ihrer Eltern. Beim ersten Reh, das sie auf-
zog, war sie gerade mal zehn Jahre alt. Schon früh war ihr 
klar, dass sie nach dem Abitur Tierärztin werden wollte – 
und als Grundlage dafür eine Ausbildung zur Tiermedizi-
nischen Fachangestellten absolvieren wollte. 
Doch nach wenigen Monaten im Kleintierzen-
trum Arz am Rotenbühl in Saarbrücken 
wusste sie, dass der Mediziner-Beruf doch 
nicht für sie in Frage kam: „Die Verantwortung 
und die Selbstständigkeit – und auf der ande-
ren Seite der Wunsch nach Familienleben: 
das passte gefühlstechnisch nicht zusam-
men“, blickt sie zurück. Doch was ideal zu-
sammenpasste, waren die Arbeit im Kleintier-
zentrum, die familiäre Atmosphäre in dem 
19-köpfigen Team (darunter sieben Ärzte) und 
ihr Chef Guido Arz. Dafür nimmt sie sogar eine 
130 Kilometer lange Anfahrt von Piesport in 
Kauf: „Für eine gute Arbeitsstelle mache ich 
das. Weil ich weiß, was ich darf, was ich kann, 
und was mir hier für Möglichkeiten gegeben werden.“ 

Schon in den ersten Wochen ihrer Ausbildung habe sie 
mehr erlebt, als andere in ihrem Ausbildungsjahrgang 
nach drei Jahren. Von Beginn an hatte sie die Chance, alle 
Tätigkeiten in der Praxis kennenzulernen und selbst aus-
zuführen: Dazu zählt nicht nur die Arbeit an der Rezeption 
oder die Behandlungsassistenz, sondern auch die Arbeit 
im OP. Ein Arbeitsbereich, den sie besonders gerne mag, 
weil man hier die größten Erfolge sehe. „Wenn wir einen 
Hund operiert haben, dem die Milz gerissen war, und er 
tut zwei Tage später so, als wäre nichts gewesen, dann ist 
es das Faszinierendste, was man erleben kann.“ Ganz zu 
schweigen von den Momenten, wenn die Besitzer die 
junge Frau vor Freude weinend umarmen, weil ihrem ge-
liebten Tier das Leben gerettet wurde. Der Beruf als Tier-
medizinische Fachangestellte bedeutet für Larissa Bu-
jung „das perfekte Zusammenspiel“ zwischen Mensch 
und Tier. „Wir haben sowohl die riesen Aufgabe, die Be-
sitzer zu besänftigen und zu unterstützen, aber für uns 
steht natürlich auch das Wohl des Tieres im Mittelpunkt.“ 
Dafür brauche es neben dem Fachwissen „auch die Em-
pathie, dass man spürt, es geht ihm nicht gut – auch wenn 
man es nie zuvor gesehen hat.“ 

Viele Hunde und Katzen begleitet Larissa Bujung jedoch 
schon seit vielen Jahren – und hat zu ihnen eine beson-
dere Beziehung aufgebaut. Wie zu jener 60 Kilo schwe-
ren Bordeaux-Dogge mit Verdacht auf einen Infarkt, die 
nicht mehr laufen konnte und bei der die Gefahr einer le-

bensgefährlichen Magendrehung bestand. „Der Chef hat 
nicht verlangt, dass ich bleibe, aber für mich war das 
selbstverständlich“, erzählt die patente 27-Jährige. Statt 
nach Hause zu fahren, blieb sie in der Praxis und stellte 
sich den Wecker, um alle paar Stunden zu kontrollieren, 
wie es dem Patienten ging.

Dass der Hund den Vorfall gut überstand, ist einer der 
Glücksmomente in ihrem Beruf. „Aber natürlich gibt es 

auch viele traurige Fälle“, gibt sie zu. „Auch, 
wenn wir immer versuchen, ganz tapfer zu 
sein vor den Besitzern.“ Als kürzlich ein Hund, 
den sie von Beginn an kannte, eingeschläfert 
werden sollte, „da habe ich mitgeweint“. Und 
auch die Szene, als ein ganzer Wurf Katzen-
welpen starb, weil er viel zu früh auf die Welt 
gekommen war, wird sie wohl nie vergessen. 
„Das geht einem wirklich nah.“ Unterm Strich 
überwiegen jedoch die schönen Erlebnisse: 
Die Erfolgsgeschichten, wenn die Tiere eine 
gefährliche Erkrankung oder einen Unfall 
überlebt haben. „Dann freut man sich, dass 
ihnen das Leben geschenkt wurde!“ Auch je-
der Kaiserschnitt rührt sie an: „Dann geht mir 
das Herz auf, wenn man die Welpen ins Le-

ben rubbelt. Das sind die Sachen, da weiß man, wofür 
man diesen Beruf macht.“ 

Und Larissa Bujung macht ihn nicht nur mit Leidenschaft 
und Engagement, sondern auch mit einer besonderen 
Kompetenz: Nicht ohne Grund wird sie von ihren Kollegin-
nen und Kollegen wohl als „kleine Tierärztin“ bezeichnet.

Von Katja Sponholz (Text) und Pasquale D‘Angiolillo (Foto)

HINTERGRUND

 Die Ausbildung zur Tiermedizinischen 
Fachkraft dauert drei Jahre, sie kann verkürzt 
werden. Es ist keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben, Betriebe stellen meist Azubis 
mit Hochschulreife ein. Laut Agentur für 
Arbeit beträgt die Vergütung im ersten Jahr 
790, im zweiten 870 und im dritten 950 Euro. 

 Als Anforderungen gelten unter anderem 
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein, 
Umgang mit Gerüchen und Ausscheidun-
gen und psychische Stabilität.

 Das Einstiegsgehalt als ausgelernte Kraft 
liegt laut „Ausbildung.de“ zwischen 1.900 
und 2.400 Euro brutto monatlich.  ks

Wir haben sowohl die 
riesen Aufgabe, die 

Besitzer zu besänfti-
gen und zu unterstüt-
zen. Aber für uns steht 

natürlich auch das 
Wohl des Tieres im 

Mitttelpunkt.
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Die Schüler 
Adrian Bubel 

(v.l.), Gilles 
Guehl, Kilian 

Drückes, 
Lucas Fegel, 
Mohammed  

Aljened, 
Omran 

Mahfouz, 
Bjarne 

Immisch und 
Jan Michel  

vom Projekt 
„Radeln und 
Erinnern“ auf 
der Freund- 

schaftsbrücke.
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In der Regel erinnern gestandene 
Politiker in der Öffentlichkeit an 
die Gräueltaten der Nazis – und 
an das 60-jährige Bestehen der 
deutsch-französischen Freund-
schaft. Doch wenn man dieses 
ernste Thema in die Hände von 
jungen Menschen legt, kann 
Überraschendes herauskommen, 
wie das deutsch-französische 
Projekt „Radeln und Erinnern“ 
zeigt, dessen Ergebnis in einer 
App vorliegt. 

Von Benjamin Rannenberg

Gestemmt hat das Ganze der Lan-
desjugendring (LJR) Saar gemein-
sam mit dem Technisch-Gewerb-
lichen Berufsbildungszentrum I 
(TGBBZ I) und dem Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub (ADFC). 
Das Ziel ist, das Radfahren mit der 
Erinnerungsarbeit zu verknüpfen. 
Gemeinsam mit jungen Men-
schen soll das Projekt in der 
grenzüberschreitenden pädago-
gischen Arbeit – schulisch wie au-
ßerschulisch – im Saarland und in 
Lothringen zum Einsatz kommen.

Die jungen Macher des Projekts 
haben die app-gestützte Tour 
„Grenz-Erfahrungen“ Mitte Juni in 
Großblittersdorf nahe der Freund-
schaftsbrücke vorgestellt. Die 
Radtour enthält neben der Station 
Freundschaftsbrücke auch die 
zwei Erinnerungsorte Spicherer 
Höhen und Gedenkstätte Gesta-
polager „Neue Bremm“. Moham-

med Aljened präsentierte die von 
den Saarbrücker Fachoberschü-
lern vor- und aufbereitete Tour. Für 
die Schülergruppe sei das Wich-
tigste gewesen, die bestehende 
App „Orte der Erinnerung“ zu er-
weitern, so der 19-Jährige. „Als 
Nicht-Deutscher und Nicht-
Franzose war es für mich beson-
ders interessant, die Erinne-
rungsorte kennenzulernen“, er-
zählte Aljened.

Erst recherchierten die jungen 
Saarländer im Unterricht den ge-
schichtlichen Hintergrund der 
Orte, trugen Informationen und 
Bilder zusammen. Danach sind sie 
auf eigene Faust per Rad zu den 
Orten gefahren, um sie anzusehen 
und auf sich wirken zu lassen. Da-
durch hätten sie sich besser vor-
stellen können, wie am 6. August 
1870 auf den Spicherer Höhen 
Deutsche und Franzosen gegen-
einander kämpften und in den 
1940er-Jahren im Lager „Neue 
Bremm“ etliche französische Wi-
derstandskämpfer inhaftiert wa-
ren. Als Mohammed Aljened und 
seine Mitstreiter einmal auf Erkun-
dungstour waren, verloren sie in 
einem Waldstück wegen fehlen-
dem GPS-Signal die Orientierung.  
„Projektmanager“ Guido Vogel-
Latz, Lehrer am TGBBZ I, erklärte 
ihnen per Handy den Weg.

Historisches hautnah vermittelt
GESCHICHTS-APP  Schüler engagieren sich im Projekt „Radeln und Erinnern“

Die App-Nutzer können sich die 
unter anderem von drei Schülern 
gesprochenen Audio-Beiträge an-
hören. Zum Beispiel dokumentiert 
ein Hör-Beitrag die Begegnung 
mit Didier Hilpert, der in Großblit-
tersdorf lebt. Auf die Fragen der 
Schüler erzählt er vom Leben in 
Grenznähe, von Ressentiments 
gegenüber Franzosen in der Co-
rona-Zeit und welche Vorurteile 
die Deutschen gegen ihre Nach-
barn hegen. Zusammen mit der 
Partnerschule Henri Nominé in 
Saargemünd ist geplant, im kom-
menden Schuljahr zwei weitere 
Stationen zu erarbeiten. Diese sol-
len die aktuelle Tour in der App er-
gänzen. „Das Projekt finde ich rich-
tig gut, weil man so mehr über die 
deutsche und französische Ge-
schichte lernt“, so der 17-jährige 
Kilian Drückes, der die App aus-
drücklich jungen Leuten empfiehlt.

Von Anfang an begleitete der 
LJR Saar „Radeln und Erinnern“ in-
haltlich und finanzierte die techni-
sche Umsetzung der app-gestütz-
ten Tour über das Projekt „Damit 
kein Gras drüber wächst“, das wie-
derum je zur Hälfte vom Saar-Bil-
dungs- und Sozialministerium fi-
nanziert wird. Die anfallenden Kos-
ten für die Schule, etwa für die 
Fahrräder, wurden über ein För-
derprogramm des Bildungsminis-
teriums getragen.

Benjamin Rannenberg arbeitet als 
freier Journalist in Saarbrücken.

Zwei weitere  
Stationen geplant

Die App 
„Orte der 

Erinnerung“ 
ist für And-

roid- und 
IOS-Smart-

phones 
verfügbar und 

kann kosten-
los in den 
gängigen 

Appstores 
heruntergela-

den werden.

!



AK-Konkret 4|23  ·  31

Politik + Gesellschaft

Wie wohnen und arbeiten 
Studierende im Saarland? Wo 
kommen sie her? Und wollen sie 
nach dem Studium im Saarland 
bleiben? Diesen und vielen 
weiteren Fragen widmete sich 
eine Studie der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeits-
welt (KoWA), bei der Studierende 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes (htw 
saar) und der Universität des 
Saarlandes (UdS) befragt 
wurden. Bei einem Symposium 
mit anschließender Diskussion an 
der UdS wurden die Ergebnisse 
der Studie vorgestellt.

Von Alexander Stallmann

Viele Studierende der Universität 
des Saarlandes (28 Prozent) und 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (41 Prozent) möchten 
nach Abschluss ihres Studiums 
auch gerne im Saarland arbeiten. 
Jeweils 40 Prozent sind noch un-
entschlossen. Das geht aus einer 
neuen umfassenden Studie zu 
den Lebensumständen von Stu-
dierenden im Saarland hervor, 
initiiert von der Kooperations-
stelle Wissenschaft und Arbeits-
welt, gefördert und finanziert von 
der Arbeitskammer und den bei-
den Hochschulen. Was die Er-
gebnisse der Studie nochmals 
unterstreichen: Die Menschen im 
Saarland sind sehr heimatver-
bunden. Bei den Studierenden 
der beiden Hochschulen, die aus 
dem Saarland stammen, wün-
schen sich 48 Prozent (htw) be-
ziehungsweise 45 Prozent (UdS) 
eine spätere Stelle im Saarland. 
Die jungen Menschen lassen sich 
durch gute Jobangebote im 
Saarland halten, wandern jedoch 
ab, wenn es andernorts bessere 
Angebote gibt. 

Die Ergebnisse der Studie wur-
den bei einem Symposium an der 
UdS vorgestellt. Im Anschluss 
diskutierten neben dem saarlän-
dischen Minister der Finanzen 
und für Wissenschaft Jakob von 
Weizsäcker (SPD) auch Dr. Tina 
Hellenthal-Schorr, Vizepräsiden-

tin für Lehre und Studium an der 
UdS, Professor Dr. Andy Junker, 
Vizepräsident für Studium, Lehre 
und Internationalisierung an der 
htw saar, sowie Junior-Professo-
rin Freya Gassmann, die die wis-
senschaftliche Leitung der Stu-
die inne hatte. Dörte Grabbert, 
Pressesprecherin der 
Arbeitskammer, übernahm die 
Moderation. Jakob von Weizsä-
cker brachte die Abwanderungs-
problematik in der Diskussion 
nochmal auf den Punkt: „Grund-
sätzlich gibt es im Saarland einen 
sehr großen Lokalpatriotismus. 
Die Leute bleiben gerne hier, un-

ter anderem, weil es ein Land der 
kurzen Wege ist. Doch es besteht 
trotz des Lokalpatriotismus und 
trotz der exzellenten Uni die Ge-
fahr, dass die Leute weggehen, 
wenn wir die Transformation nicht 
schaffen. Und wer könnte es den 
jungen Leuten verdenken, dann 
woanders hinzugehen. Und ge-
nau das ist der Grund, weshalb 
wir den Transformationsfonds 
gemacht haben.“

Ein weiteres Ergebnis der Stu-
die lautet, dass 35 Prozent der 
Studierenden der UdS und 45 
Prozent der Studierenden der 
htw bei ihren Familien wohnen. 
Das, so sagte Freya Gassmann, 
sei ein bundesweiter Spitzenwert. 
Nur sehr wenige Studierende der 

Saarländische Studierende wollen 
gerne in der Heimat bleiben
KOWA-STUDIE  Viele Studierende im Saarland wohnen noch bei ihren Eltern

UdS (neun Prozent) und der htw 
(zwei Prozent) leben in Wohnhei-
men. Wie Jakob von Weizsäcker 
erklärte, soll sich das in den kom-
menden Jahren ändern. Deshalb 
werde die Anzahl der Wohnheim-
plätze auf dem Saarbrücker Uni-
Campus längerfristig von derzeit 
70 auf insgesamt 500 gesteigert. 

Bedeutsame Unterschiede 
zwischen den beiden Hochschu-
len gibt es bei der Bildungsher-
kunft: Während unter den UdS-
Studierenden mehr als jeder 
Zweite (54 Prozent) mindestens 
ein Elternteil mit Hochschulab-
schluss hat, sind unter den htw-
Studierenden 63 Prozent keine 
Akademiker-Kinder. Die Anzahl 
der BAföG-Bezieherinnen und 
-bezieher der beiden Hochschu-
len liegt unter dem Bundes-
schnitt (UdS: zwölf Prozent; htw: 
14 Prozent). Ein weiterer For-
schungsschwerpunkt der Studie 
war das Interesse der Studieren-
den an Hochschulpolitik und Mit-
bestimmung. Das ernüchternde 
Ergebnis: Das Interesse ist eher 
gering. In diesem Zusammen-
hang erklärte Professor Dr. Andy 
Junker: „Ich möchte dennoch 
eine Lanze für die heutigen Stu-
dierenden brechen. Die Kompe-
tenzen, die heute erwartet wer-
den, sind weitreichender als frü-
her, vor allem bei den digitalen 
Fähigkeiten.“ Zudem sei das Stu-
dium anders organisiert und für 
Gremienarbeit gebe es schließ-
lich keine Leistungspunkte.  

Nur wenige Studierende 
beziehen BAföG

Freya 
Gassmann, 
Jakob von 
Weizsäcker, 
Tina Hellen-
thal-Schorr 
und Andy 
Junker (von 
links) disku-
tierten mit 
Moderatorin 
Dörte Grabbert 
über die 
Ergebnisse 
der KoWA-
Studie.Fo
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https://revierwende.de/reviere/
saarlaendisches-revier

Das Projekt Revierwende ist 
eine Initiative des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) 
und soll zu einer gerechten Ge-
staltung der Transformation in 
den Kohlerevieren beitragen. 
Ende Mai fand im Erlebnisberg-
werk Velsen die Auftaktveran-
staltung für das saarländische 
Revierwende-Büro statt.

Von Simone Hien

2012 endete im Saarland mit der 
Schließung des Bergwerks Saar 
der Kohlebergbau. Damit be-
gann ein Strukturwandelpro-
zess, der bis heute andauert: 
Stichwort Transformation. Die 
Aufgabe, vor allem die Stahl- 
und Automobilindustrie ökolo-
gisch zukunftsfähig umzubauen, 
bedeutet für das Land eine 
enorme Herausforderung. Diese 
zu meistern helfen, ist Aufgabe 
des Revierwende-Büros Saar-
land. Der DGB hat das Projekt zur 
Gestaltung des Strukturwandels 
in den ehemaligen Kohleregio-
nen auf den Weg gebracht. Das 
Büro in Saarbrücken ist das 
siebte Revierwende-Büro in 
Deutschland.

Büroleiter ist Marco Rup-
precht, der beim Kick-Off im Er-
lebnisbergwerk Velsen zahlrei-
che Vertreter aus der Politik, und 
den Gewerkschaften begrüßen 
konnte. Im Interview mit Simone 
Bubel, der Geschäftsführerin der 
DGB-Region Saar-Trier, stellte er 

die Arbeit des Büros vor. „Im 
Saarland und bei den Gewerk-
schaften gibt es durch das Ende 
des Steinkohlebergbaus 2012 
umfangreiche Erfahrungen mit 
den Auswirkungen von Transfor-
mationsprozessen. An die gute 
Praxis aus dieser Zeit möchte 
das Projekt Revierwende an-
knüpfen, um es für aktuelle Pro-
zesse nutzbar zu machen, sagte 
Rupprecht. Zuerst ginge es ihm 
darum, sämtliche Akteure in Sa-
chen Transformation zu vernet-
zen. Außerdem sei es wichtig, 
„dass die Mitbestimmung eine 
Stimme hat und gefördert wird.“ 
Seine Aufgabe sei es, Werbung 
zu machen, zu ermutigen und 
unter anderem zu erläutern: 
„Was brauche ich als Betriebsrat, 
um mich erfolgreich am Struk-
turwandel beteiligen zu können, 
wo kann ich mitgestalten.“ 

Darüber hinaus sei es aber 
auch eine wesentliche Aufgabe, 
alle Menschen im Saarland – 
auch diejenigen, die nichts mit 
Transformation zu tun haben – 
mitzunehmen. Das Schlagwort 
diesbezüglich laute „Transfor-
mation zum Anfassen“. Dabei 
solle es unter anderem das An-
gebot einer Tagesfahrt geben, 
bei der verschiedene Unterneh-
men besichtigt werden können, 
in denen Transformation ge-
schieht.  

„Kick-Off“ für das 
saarländische Revier
DGB-PROJEKT  Revierwende-Büro eröffnet

„Die Ausweitung der Bildungsfreistellung 
auf fünf Arbeitstage pro Kalenderjahr für 
die saarländischen Beschäftigten ist ein 
großer Erfolg”, lobt Thomas Otto, Hauptge-
schäftsführer der Arbeitskammer des 
Saarlandes, die kürzlich von der saarländi-
schen Landesregierung beschlossene No-
vellierung des Saarländischen Bildungs-
freistellungsgesetzes. „Weiterbildung 
muss gestärkt werden und alle Beschäftig-
ten sollten ein Recht darauf haben“, so Otto. 
Wir erwarten, dass nach der Novellierung 
mehr Menschen von Weiterbildungsmaß-
nahmen profitieren. Für das Vereinsland 
Saarland ist das ein echter Mehrwert”, sagt 
Otto. Anspruchsberechtigt sind alle Be-
schäftigten nach sechsmonatiger Betriebs-
zugehörigkeit. Auch das wertet die 
Arbeitskammer positiv. Bildung, so Otto, sei 
die Grundlage für demokratische Struktu-
ren und solidarisches Miteinander. red
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Projektreferent Marco Rupprecht erklärt im Gespräch mit Simone 
Bubel, Geschäftsführerin der DGB-Region Saar-Trier, welche 
Aufgaben mit dem Revierwende-Büro auf ihn zukommen. 

Arbeitskammer lobt 
Novellierung der 
Bildungsfreistellung
WEITERBILDUNG

Zum Schuljahr 2023/24 startet im Saarland 
ein neuer Ausbildungsgang zum Sozialassis-
tenten Schwerpunkt Heilerziehungspflege. 
Das teilten das Sozial- und das Bildungsminis-
terium mit. Die Ausbildung soll dazu beitra-
gen, dem Fachkräftemangel in der Branche 
zu begegnen. Sie setzt einen Hauptschulab-
schluss voraus und ermöglicht einen Einstieg 
in die Heilerziehungspflege. Die Assistenten 
begleiten und unterstützen Menschen mit 
Behinderung und unterstützen Fachkräfte bei 
der pädagogischen und pflegerischen Arbeit. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre und wird an 
der neu eingerichteten Berufsfachschule mit 
Standorten in Saarbrücken und Neunkirchen 
in einer vollschulischen und einer praxisinteg-
rierten (PiA) Ausbildungsform angeboten. Bei 
der vollschulischen Form folgt auf zwei Jahre 
fachtheoretische Ausbildung ein berufsprak-
tisches Jahr. Bei der PiA-Form wird das be-
rufspraktische Jahr auf alle drei Ausbildungs-
jahre aufgeteilt. Damit wird an drei Tagen in 
der Woche Fachtheorie vermittelt und an zwei 
Tagen berufspraktische Erfahrung gesam-
melt. Beide Ausbildungsformen werden ver-
gütet.   red

Neue Ausbildung 
Assistent in der 
Heilerziehungspflege
FACHKRÄFTEMANGEL



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat An-
fang Juli den Polizeihauptkommissar And-

reas zum neuen Landes-
vorsitzenden gewählt. Rin-
nert (Foto: GdP), bisher 
GdP-Landesvize, folgt auf 
David Maaß, der zum 1. Juli 
nach fünf Jahren sein Amt 
als GdP-Landesvorsitzen-
der niedergelegt hatte, 
weil er sich in Schwalbach 

um das Amt des Bürgermeisters bewirbt. 
Andreas Rinnert ist 40 Jahre alt, Polizei-

hauptkommissar und Familienvater aus dem 
Regionalverband Saarbrücken. Er ist seit 
2004 Angehöriger der saarländischen Polizei 
und ebenso lange Mitglied der GdP. Seit Mai 
2022 ist er freigestelltes Mitglied des Polizei-
hauptpersonalrates und war zuvor seit 2018 
im Wach- und Streifendienst der Polizeiins-
pektion Saarbrücken-Stadt („Karcherstraße“) 
in der Dienstgruppenleitung tätig. Von 2009 
- 2013 war er Landesjugendvorsitzender der 
JUNGEN GRUPPE der GdP Saarland. Von 
2018 an war er stellvertretender Landesvor-
sitzender an der Seite von Maaß. Beide waren 
noch im September 2022 im Rahmen des 
turnusmäßigen Landesdelegiertentages für 
weitere 4 Jahre in ihren Ämtern bestätigt wor-
den. Der neue Landesvorsitzende will sich 
gemeinsam mit seinem Team engagiert den 
großen Themen Personalaufwuchs und At-
traktivitätssteigerung des Polizeiberufs im 
Saarland widmen und hierbei den konstruk-
tiv-kritischen Kurs seines Vorgängers fortset-
zen. Die Kolleginnen und Kollegen der saar-
ländischen Polizei seien es leid, bei Besol-
dung, Zulagen und Personalsituation bun-
desweites Schlusslicht zu sein. Dieser 
Zustand stehe dem Saarland nicht gut zu 
Gesicht. 

Durch die personellen Veränderungen in-
nerhalb des Geschäftsführenden Landes-
vorstandes wurden darüber hinaus weitere 
Nachwahlen nötig: So wurden die bisherige 
Beisitzerin im Geschäftsführenden Landes-
vorstand, Polizeioberkommissarin Selina 
Krämer (30), zur neuen stellvertretenden 
Landesvorsitzenden und Polizeikommissar 
Cedric Jochum (30) zum Beisitzer gewählt. 
Der Beiratssitzung wohnten auch Innenmi-
nister Reinhold Jost, Innenstaatssekretär 
Thorsten Lang, Abteilungsleiter „Polizei“ im 
Innenministerium, Dr. Thorsten Weiler, DGB-
Saar-Chef Timo Ahr, Landespolizeipräsident 
a. D. Norbert Rupp sowie der Bundesvorsit-
zende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen 
Kopelke, bei. red
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„Viele vergessen, dass der Mini-
job ein ganz normales Arbeits-
verhältnis ist. Nur der Verdienst 
liegt nicht über 520 Euro“, sagte 
Timo Ahr, der stellvertretende 
Bezirksvorsitzende des DGB-
Bezirks Rheinland-Pfalz/Saar-
land. Doch viele Minijobber fühl-
ten sich in einer Art rechtsfreiem 
Raum. Mit Fragen nach Urlaubs-
ansprüchen, Sonderzahlungen 
und ähnlichem kämen sie dann 
auf die Gewerkschaften zu. Ahr 
hat zusammen mit Marc Ferder, 
Abteilungsleiter Arbeitsmarkt-, 
Wirtschafts- und Strukturpolitik 
beim DGB-Bezirk Rheinlan-
Pfalz/Saaarland, ein DGB-Dos-
sier zu Minijobs vorgestellt. Dar-
aus geht hervor, dass im Saar-
land jeder achte Beschäftigte 
ein Minijobber ist. Das entspricht 
56.000 Beschäftigten. „Minijob-
ber und Minijobberinnen sind ein 
verlorenes Fachkräftepotenzial“, 

erklärte Ferder. Über die Hälfte 
der geringfügig Beschäftigten 
im Saarland, so ist dem Dossier 
zu entnehmen, hat einen aner-
kannten Berufsabschluss. „Das 
sind 29.000 Fachkräfte im Saar-
land, die aufgrund der Einkom-
mensgrenze nur wenige Zeit ar-
beiten“, sagte Ferder. Zudem 
seien Minijobs ein Standort-
nachteil für das Saarland, da sie 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung verdrängen und 
den Niedriglohnsektor stärken. 

„Minijobs sind die Armutsfalle 
Nummer eins und der Minijob ist 
weiblich“, ergänzte Timo Ahr. Für 
viele geringfügig beschäftigte 
Frauen sei die Altersarmut vor-
programmiert. Zudem seien Mi-
nijoberinnen und Minijobber ge-
rade in Krisensituationen unge-
schützt, da sie weder Kranken-  
noch Kurzarbeiter oder Arbeits-
losengeld erhalten. Deshalb for-
dere der DGB eine echte Mini-
jobreform, die eine Sozialversi-
cherungspflicht ab dem ersten 
Euro beinhaltet. Damit Minjob-
berinnen und Minijobber da-
durch jedoch nicht weniger Geld 
auf dem Konto haben, sollen die 
Sozialversicherungsbeiträge zu-
nächst überwiegend vom Ar-
beitgeber bezahlt werden. Die 
Beiträge für die Beschäftigten 
sollen dann schrittweise mit 
dem Einkommen steigen.  as

Die htw saar und die Universität 
des Saarlandes erforschen im 
Projekt INTE:GRATE den Mobili-
tätsdatenraum des Saarlandes. 
So soll eine Datenbank zu den 
hiesigen Mobilitätsbedarfen er-
stellt werden. Diese Grundlage, 
so die Forscher, sei ein wichtiger 
Baustein zur Mobilitätswende. 
Kommunen, Unternehmen, Bür-
ger und Verbände können dabei 

mithelfen. Der saarlandweite 
Feldtest wird im September be-
ginnen. Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger müssen, sobald es so 
weit ist, lediglich die App herun-
terladen und sich einmalig mit-
tels des Projektcodes registrie-
ren. Der Rest funktioniert vollau-
tomatisch. Wer mitmachen will, 
registriert sich unter rebrand.ly/
integrate.    red

Hochschulen erforschen 
die Mobilität im Saarland 
FELDTEST  Bürgerinnen und Bürger können helfen

Sozialversicherungsschutz 
ab dem ersten Euro
MINIJOBS  DGB-Forderungen an Politik und Betriebe

Andreas Rinnert 
ist neuer  
GdP-Vorsitzender
GEWERKSCHAFT DER POLIZEI
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Neben hochwertigen Ausstellun-
gen können sich die Besucher 
des Weltkulturerbes in Völklingen 
künftig auch auf einen neuen 
Eingang zum Hüttenareal freuen. 
Der historische Wasserhochbe-
hälter wird dazu für insgesamt 6,9 
Millionen Euro saniert und soll 
bereits beim Betreten jede 
Menge Industriekultur-Ambiente 
versprühen. 

Von Silvia Buss

Neues Empfangsgebäude, neue 
Wege, neue Ausstellungen mit 
Geschichte, Kunst, Theater und 
Musik – auch in der zweiten Hälfte 
des Jubiläumsjahres zum 150-jäh-
rigen Bestehen der Völklinger 
Hütte gönnen Generaldirektor Ralf 
Beil und sein Team den Besuchern 
keine Atempause. Beils Pro-
gramm, das mutig auf Qualität und 
Herausforderung statt auf Masse 
setzt, klingt so spannend, da 
möchte man eigentlich nichts ver-
passen. 

Mit der im Juli gestarteten neuen 
Dauerausstellung (bis 2028) unter 
dem flotten Titel „Bewegung. 
Macht. Geschichte.“ kann man 
vorab schon mal in die erste Etage 
des Hochbehälters blicken. Die 
historische Schau, eine Eigenpro-
duktion des Weltkulturerbes, hat 
einen interessanten Ansatz: Sie 
führt uns vor Augen, wie viel Mobi-

lität von Menschen, Rohstoffen 
und Endprodukten nötig war, um 
die industrielle Produktion zu ei-
nem Erfolgsgeschäft zu machen. 
So kamen die Erze für die Eisen-
produktion nicht nur aus der Nach-
barschaft Lothringen, sondern ab 
1919 auch aus Schweden und Nor-
wegen, nach 1955 sogar aus Aus-
tralien. Nach den lokalen Wander-
arbeitern rekrutierte man für die 
Hütte Migranten aus dem Ruhrge-
biet, aus Polen, Zwangsarbeiter 
aus ganz Europa und später Gast-
arbeiter aus Italien und der Türkei. 

Auch der Schweizer Rémy Mar-
kowitsch, der ab 27. August in der 
Hängewagenwerkstatt ausstellt, 
befasst sich mit der Geschichte 
der Hütte, jedoch auf künstleri-
sche Weise. Wer Julian Rosefeldt 
mag, wird auch Markowitsch mö-
gen, ist man geneigt zu prophe-
zeien. Sein „Gesamtwerk durch-
zieht eine große Erzählung aus 
vielschichtigen Bezügen, in der 
sich kunsthistorische, politische 
oder ökonomische Verweise be-
rühren“, so heißt es über den 
Schweizer, mit dem Ralf Beil schon 
stark beachtete Ausstellungen in 
Darmstadt und der Autostadt 
Wolfsburg realisierte. Seine neue 
„Totalinstallation“ für Völklingen, 

Mit neuem Eingang in eine 
zweite starke Jahreshälfte
VÖLKLINGER HÜTTE  Die Besucher erwartet ein vielversprechendes Programm

die hier zwei Jahre bleibt, nennt er 
„We all (Except the Others)“. Nach 
so viel Ausstellungen bietet sich 
vom 1. bis 17. September  jeweils an 
den Wochenenden Abwechslung 
mit performativer Kunst. Bei den 
„Transdisziplinären Projekttagen in 
situ“, ein wiederkehrendes neues 
Format, werden Künstler eigens 
für das Außengelände des Welt-
kulturerbes entworfene Projekte 
präsentieren, die Musik, Theater 
und Kunst zu einem Gesamterleb-
nis verbinden. Höhepunkt von 
„1200° – Musik Theater Kunst“ wird 
die Installation „Orakelmaschine“ 
des renommierten Musiktheater-
Komponisten und -Machers Hei-
ner Goebbels sein. Das aus Neu-
stadt/Weinstraße gebürtige inter-
national bekannte Schwergewicht 
begann seine Karriere einst im 
„Linksradikalen Blasorchester“ 
und Avantgarde-Jazz. 

Am 3. September heißt es übri-
gens: Letzte Chance für einen Be-
such der fulminanten Julian Rose-
feldt-Schau. Ab 15. Oktober gehört 
die Gebläsehalle nebst der Ver-
dichterhalle dann für knapp ein 
Jahr der Nachfolge-Schau „Der 
Deutsche Film“. In Zusammenar-
beit mit der Deutschen Kinema-
thek Berlin will Beil das gesamte 
Panorama des deutschen Films 
von den Anfängen 1895 bis heute 
aufblättern und nicht nur mit Fil-
men und Objekten, auch „immer-
siv“, also zum Hineintauchen, er-
lebbar machen. Das wohl bedeu-
tendste Erlebnis des Jahres aber 
wird wohl die Verwandlung des 
historischen Wasserhochbehäl-
ters von 1917/18 in ein modernes, 
allen Erfordernissen genügendes 
Industriekultur-Eingangsgebäude 
werden. Die Zeit der Notbehelfe 
soll dann vorbei sein. Schon auf 
den ersten Metern beim Eintreten 
ins Weltkulturerbe soll der Besu-
cher staunen können. Wenn es ge-
lingt, sind die 6,9 Millionen Euro 
Investitionskosten gut angelegt. 
Die offizielle Eröffnung des neuen 
Eingangs ist am 1. Oktober.

Silvia Buss arbeitet als freie 
Journalistin in Saarbrücken.

Das Programm setzt auf 
Qualität statt Masse

Der 
historische 

Wasserhoch-
behälter wird 

das neue 
Eingangs-

gebäude der 
Völklinger 

Hütte. 
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Aufgepasst! Die Landeskunst-
ausstellung SaarArt 2023 geht 
zwar noch bis zum 17. Septem-
ber, aber die ersten der elf 
Standorte bauen schon ab 
Ende August die Kunstwerke 
wieder ab. Deshalb sollte man 
mit einem Besuch dieser nur 
alle vier Jahre stattfindenden 
Leistungschau der Saar-Kunst-
szene nicht mehr zu lange 
warten. Denn es lohnt sich, 
auch die vielen Stellen außer-
halb der Landeshauptstadt zu 
besuchen und das schafft man 
kaum an einem Tag. 

Von Silvia Buss

Jeder SaarArt-Kurator, und das 
ist jedesmal eine andere Person, 
möchte eigene Akzente setzen 
und mit einem eigenen Konzept 
Neues ausprobieren. So hatte 
Andreas Bayer bei der vorvori-
gen SaarArt auch Werke von 
historischen, längst verstorbe-
nen Künstlern mit Bezug zum 
Saarland gezeigt, um Traditions-
linien bewusst zu machen. And-
rea Jahn, Vorständin der Stiftung 
Kulturbesitz, die Kuratorin der 
Ausgabe 2023, gab den Künst-
lern vier Themen – Identität, 
Vergänglichkeit, Isolation, 
Schönheit – vor und ließ sie sich 
bewerben. Nicht allen passte 
das. Die Folge: Die SaarArt ist 
„jünger und weiblicher“ (Jahn) 
geworden. Außerdem sind erst-
mals Künstler aus der ganzen 
Saar-Lor-Lux-Region zur Teil-
nahme eingeladen. „Au rendez-
vous des amis“ heißt das Saar-
Art-Motto, nach dem gleichna-

migen Gemälde, das der Surre-
alist Max Ernst in den 20er 
Jahren von sich und seinen 
Künstlerfreunden in Paris anfer-
tigte. Auch für diese Ausweitung 
wurde Jahn im Vorfeld kritisiert, 
die Saar-Kunstszene fürchtete 
zu kurz zu kommen. Dabei 
wurde das Kriterium des „Saar-
bezugs“ der zugelassenen 
Künstler schon immer ziemlich 
weit ausgedehnt.

Ungeachtet solcher Debatten: 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen, langweilig wird dem Be-
trachter nicht. Gerade auch die 
Außenstellen jenseits der Lan-
deshauptstadt in den Landkrei-
sen, die es traditionell schwerer 
haben Publikum zu finden, ha-

ben den Besuch verdient. Oft in 
kompakter Form bieten die 
Schauen hier Vielfalt und Ab-
wechselung, verschiedene Ar-
beiten zu gleichen Themen und 
das oft sogar mit Ortsbezug. Nur 
einige können wir hier beispiel-
haft herausgreifen. In der Lud-
wig Galerie Saarlouis stellt sich 
etwa die Künstlerfamilie Ickrath 
in drei Generationen, vom Groß-
vater bis zur Enkelin, vor und 
lädt zum Nachdenken über Tra-
ditionslinien und Abnabelung 
ein. Interessant ist auch die Ins-
tallation mit Dokumentar-Vi-
deoarbeit der jungen Triererin 
Lisa Marie Schmitt, die schildert, 
wie Ikone Michael Jackson nach 
der Wende die gebeutelte ru-
mänische Porzellanindustrie an-

Jünger, weiblicher und international
SAARART  Die Landeskunstausstellung präsentiert Werke von über 60 Künstlern

kurbeln sollte, ihr aber den To-
desstoß versetzte.

In der großen städtischen Ga-
lerie Neunkirchen befassen sich 
mit Darja Linder, Ida Kammer-
loch und Marina Smorodinova 
gleich drei von neun Künstlerin-
nen mit ihrer Herkunft aus Russ-
land: Mal knallig-frech als Kul-
turschock in Malerei in Szene 
gesetzt, mal als schockiger Vi-
deo-Blick zurück in die Händler-
Arbeitswelt des Großvaters und 
mal in Form von Doku-Filmen 
über die Trauer um die Groß-
mutter oder den Versuch, Tradi-
tionen im Familienfest zu be-
wahren. 

Im Schloss Fellenberg Merzig 
etwa fasziniert Stefan Zöllner 
mit der handwerklichen Um-
wandlung von Fundsachen vom 
Grund des Rheins in unergründ-
liche archäologische Präziosen 
aus Bronze und (vermeintlich) 
Edelstein. Eine Umwandlung, 
die der Saarlouiser mit Künstli-
cher Intelligenz noch steigert. 
Im Museum St. Wendel begeis-
tern vier Frauen mit Fotografie, 
Malerei und großen Installatio-
nen. Nur auf den ersten Blick 
wirken hier Krystyna Duls Port-
rät-Fotografien mit skurrilen 
Beauty-Plastik-Tools gegen Fal-
ten plakativ, die Hintergründig-
keit muss man sich durch eige-
nes Denken erarbeiten. 

Insgesamt präsentiert die 
SaarArt über 60 Künstlerinnen 
und Künstler mit jeweils mehre-
ren Arbeiten, das neunköpfige 
Kollektiv Bremm am Rasthof 
Goldene Bremm hinzugezählt, 
landet man sogar bei über 70.

Das rechte 
Foto zeigt ein 
Selbstporträt 
der Künstlerin 
Darja Linder. 
Links ist ein 
Werk von 
Krystyna Dul 
zu sehen.

Erstmals Künstler aus der 
ganzen Saar-Lor-Lux-Region
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Alle Infos zu 
Orten, 
Öffnungszeiten 
sowie Künst-
lerinnen und 
Künstlern gibt 
es unter:  
www.saarart.eu

!
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Die Geschichte des Saarlandes 
von der Französischen Revolu-
tion bis ins 21. Jahrhundert – das 
will das Historische Museum 
Saar in seiner neuen Daueraus-
stellung abbilden. Bis 2028 wird 
daran gearbeitet und umgebaut. 
Das Museum soll während der 
Arbeiten immer geöffnet bleiben. 

Von Silvia Buss

Das Historische Museum Saar will 
seine Dauerausstellung bis zum 
Jahr 2028 schrittweise, in einzel-
nen Bauabschnitten, völlig über-
denken und neu einrichten. Dafür 
erhält das bisher hauptsächlich 
durch den Regionalverband Saar-
brücken und nur zum kleineren 
Teil durch das Land finanzierte 
Museum eine Förderung in nie ge-
kannter Größenordnung von 3,5 
Millionen Euro. Regionalverband 
und Land geben jeweils eine Mil-
lion, mit 1,5 Millionen Euro steuert 
erstmals auch der Bund Geld bei. 

Für die aus dem Jahr 2008 
stammende jetzige Dauerausstel-
lung hatte das Museum damals 
nur 400.000 Euro zur Verfügung, 
wie Regionalverbandsdirektor und 
Vorsteher des Zweckverbands für 
das Museum, Peter Gillo, bei der 
Projektvorstellung kürzlich be-
tonte. Alle zehn bis 15 Jahre benö-
tigten Museen eine solche Neu-
konzeption, um auf dem neuesten 
Stand der Forschung und der Ver-
mittlung zu bleiben, und müssten 
dazu auf jeden Fall Fachkompe-
tenz von außen hinzuziehen, sagte 

Museumsfachmann Michael Dor-
mann, vom Deutschen Histori-
schen Museum Berlin.

Museumsleiter Simon Matze-
rath, der mit Reiner Jung, Jessica 
Siebeneich und der neu hinzuge-
kommenen Projektleiterin und Ar-
chitektin Susanne Zils ein nur klei-
nes Team zur Verfügung hat, hat 
ein Mammutprojekt zu stemmen. 
Die künftige Dauerausstellung 
soll, wie er erklärte, die Geschichte 
des Saarlandes bis in die Gegen-
wart erzählen. Statt wie bisher mit 
dem Deutsch-Französischen 
Krieg 1870/1871 zu beginnen, soll 
die Schau bis zur Französischen 
Revolution zurückreichen. Endet 
die Schau jetzt noch im Jahr 1959, 
als das Saarland neuestes Bun-
desland wurde, soll sie künftig die 
Entwicklung bis ins 21. Jahrhun-
dert dokumentieren. Zugleich soll 
das Haus dabei – eine Besonder-
heit für Deutschland – auch ein 
Museum der Grenzregion sein 
und die Verflechtungen mit den 
französischen Nachbarregionen 
und die europäische Einbettung 
nachzeichnen. Außerdem soll das 
Museum partizipativer, inklusiver, 
die Dauerausstellung übersichtli-
cher werden, für Welchselausstel-
lungen soll künftig doppelt so viel 
Platz geschaffen werden. Das 
Ganze soll unabhängig davon rea-
lisiert werden, ob das Museum ei-
nen Erweiterungsbau erhält oder 
nicht. Während der gesamten 
Umbauzeit bis ins Jahr 2028 soll 
das Museum für Besucher geöff-
net bleiben.

Neue Dauerausstellung 
im Historischen Museum
FÖRDERUNG  Museum erhält 3,5 Millionen Euro
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Das Kernteam des Historischen Museums: Reiner Jung (von links), 
Jessica Siebeneich, Susanne Zils, und Museumsleiter Simon Matzerath.

Nachrichten und 
Infos nonstop

REINGEHÖRT

Der Radiosender 
SWR Aktuell ist 
im Internet zu 
finden unter:
https://www.swr.
de/swraktuell/
index.html

Von Silvia Buss

G
enau das Richtige für Nach-
richten-Junkies? SWR Aktuell 
sendet tagsüber alle 15 
Minuten, nachts jede Stunde, 

Nachrichten aus dem Südwesten, 
Deutschland und der Welt. Dazwi-
schen gibt es Hintergrundberichte, das 
geht von der Situation des WM-Frau-
enfußball-Teams von Haiti bis hin zu 
Bewertungskriterien der Schufa.  Das 
Gute: SWR Aktuell ist ein reines 
Wortprogramm, ohne Überbrückungs-
musik, die ja zuweilen nervig sein kann, 
wenn sie nicht dem eigenen 
Geschmack entspricht. Unter 
„Südwesten“ versteht der Südwest-
rundfunk natürlich nur Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz, übers 
Saarland informiert die Welle bei 
lokalen Nachrichten also nicht. Als 
Hintergrund- oder Zuhör-Radio ist der 
Sender nur für begrenzte Zeit 
geeignet, zeigt der Selbstversuch. 
Denn da sich die Nachrichten alle 15 
Minuten wiederholen, ist man bald 
genervt. Doch ist SWR Aktuell ja nicht 
nur ein Radio, das täglich 147.000 
Menschen hören. 2017 gestartet, um 
sich den neuen Nutzergewohnheiten 
anzupassen, bündelt der SWR unter 
diesem Namen sein gesamtes Nach-
richtenangebot aus Internet, Fern-
sehen und Hörfunk. Man kann sich 
SWR Aktuell etwa als App runterladen, 
um sich schnell mal zwischendurch 
oder auch ausführlich am Abend über 
Neuigkeiten via Online-Artikel, Video, 
Podcast oder im Live-stream-Radio zu 
informieren. Für Info-Junkies ist SWR 
Aktuell jedenfalls ziemlich effektiv.
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Hochkarätige 
Kammermusik  
in Saarbrücken
SECHS KONZERTE

Neues Programm 
mit viel Musik
LE CARREAU

Unter der künstlerischen Leitung von Mech-
tild und Mario Blaumer startet im September 
die Reihe SKM – Saarbrücker Kammermusik 
der Akademie für Alte Musik im Saarland. 
Weltklasse-Ensembles und gefeierte Nach-
wuchskünstler wird die Reihe zu sechs Kon-
zerten zwischen Alter Musik und Jazz ins 
Saarland bringen. Den Auftakt macht das 
legendäre Vokalensemble The Tallis Scho-
lars aus England. Es kommt am 8. Septem-
ber, 19 Uhr, in die Saarbrücker Stiftskirche St. 
Arnual mit einem Programm zum 400. To-
destag von William Byrd. Das goldene Zeit-
alter von Oboe und Fagott stellt das Zefiro 
Ensemble aus Italien am 8. Oktober im Kon-
zertsaal der Hochschule für Musik Saar vor. 
Streichquartette von Schubert, Dvorak und 
Bartok spielt das weltberühmte Belcea 
Quartett am 11. November, gefolgt vom 
Fauré Klavier-Quartett am 13. Januar 2024, 
beide im SR-Sendesaal. Am 5. Februar singt 
ebendort Tenor Julian Prégardien Schuberts 
Winterreise, begleitet von Daniel Heide am 
Hammerflügel. Den Abschluss macht am 11. 
April das für seine innovativen Konzertfor-
mate gefeierte Vison String Quartet mit 
Brahms, Jazz und Pop .  sb

www.alte-musik-saarland.de

Im Forbacher Le Carreau geht es in der 
neuen Saison sehr musikalisch zu. Freuen 
darf man sich etwa auf Extravaganzen wie 
die jugendfreie Retro-Revue der Frivolités 
Parisiennes und die freche Travestie-Show 
Madame Arthur, die wieder sehr angesagt 
ist. Bizets Oper Carmen etwa bietet die Na-
tionalbühne zum Erwandern im Freien. Un-
ter den insgesamt 26 Gast-Produktionen 
findet sich viel französisches Theater, dar-
unter etwa Stücke über Chirac, Mitterand 
und Angela Merkel sowie zweimal französi-
scher Zirkus. Acht Tanzstücke locken weni-
ger mit großen Namen als mit Neuentde-
ckungen wie „Silent Legacy” mit Krumping-
Star Adeline Kerry Cruz und Jan Martens’ 
Solotanz-Hommage an eine Cembalistin. 
Saisoneröffnung ist 30. September.  sb

www.staatstheater.saarland

Am 10. September startet das 
Saarländische Staatstheater in 
seine neue Saison. Neben 
brandneuen Stücken stehen 
auch einige moderne Klassiker 
auf dem Programm. Zudem 
kommen Musiktheaterfreunde 
auch in dieser Spielzeit wieder 
voll auf ihre Kosten.  

Von Silvia Buss

Mit „Sehnsüchten“, so das Spiel-
zeit-Motto, will uns das Saarländi-
sche Staatstheater wieder in seine 
vier Häuser locken. Die neue Sai-
son beginnt schon bald. Erstmals 
öffnen sich die Türen wieder beim 
Theaterfest am 10. September, 
dann folgen die Premieren Schlag 
auf Schlag. 30 neue Produktionen, 
davon zehn Uraufführungen und 
sechs Wiederaufnahmen, haben 
Generalintendant Bodo Busse 
und seine vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der ersten von 
Corona-Beschränkungen wieder 
ganz befreiten Spielzeit im Köcher. 

Mit dem gebürtigen Berliner 
Regisseur Christoph Mehler (Jahr-
gang 1974) kam nun auch ein 
neuer Schauspielchef ans Haus. 
Manchen mag wundern, dass er in 
seiner ersten Spielzeit vier be-
kannte moderne Klassiker bringt, 
die ältere Theatergänger zur Ge-
nüge kennen: „Endstation Sehn-
sucht“ (zuletzt 2011/12 am SST), 
„Arsen und Spitzenhäubchen“, 
,„Draußen vor der Tür“ und „Das 
Bildnis des Dorian Gray“. Lassen 
wir uns durch einen neuen Zugriff 

überraschen! Neben Mehler 
selbst inszenieren hochgelobte 
Regie-Gäste wie Philipp Preuss 
und Alexander Nerlich. Daneben 
finden sich auch brandneue Stü-
cke auf dem Plan, die ein Theater, 
das „wach, frech, mutig und neu-
gierig auf Neues“ (Mehler) ist, ver-
heißen, wie man es ansonsten vor 
allem in der Sparte 4 erlebt.

Auch Musiktheaterfreunde dür-
fen wieder aus dem Vollen schöp-
fen: Wagners Ring Teil zwei „Die 
Walküre“, Tschaikowskys „Jung-
frau von Orleans“, Mozarts „Ent-
führung“, Verdis „Aida“, ein Puccini-
Dreiteiler in der Oper, daneben 
eine breitentaugliche „Anatevka“ 
und ein Rockmusical stehen auf 
dem Plan. Auch im Ballett ist mit 
Bartóks „Blaubart“ und den „Hard 
Boiled Variatons“ des in Saarbrü-
cken lehrenden Komponisten Ar-
nulf Herrmann vorzügliche Musike 
drin. Die Choreografien dazu 
stammen vom renommierten 
Choreografen Demis Volpi und 
Stijn Celis, dessen Vertrag bis 
2026/27 verlängert wurde. Wie-
dersehen macht Freude gilt für 
Celis’ „Nussknacker“ zu Weih-
nachten, die Wiederaufnahme ei-
nes Stücks von Hundekotwerfer 
Marco Goecke zum Auftakt des 
Tanzfestivals Saar 2024 kommt 
trotz künstlerischer Qualität wo-
möglich nicht bei allen gut an. Alle 
Infos, auch zu den Projekten zum 
Mitmachen und für Kinder und 
Jugendliche gibt‘s im Internet.  

Das Staatstheater lockt 
mit Sehnsüchten
SPIELPLAN  Zehn Uraufführungen und viele Neuauflagen
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Das beliebte Ballett-Stück „Der Nussknacker“ ist auch in dieser 
Spielzeit im saarländischen Staatstheater zu sehen. 

www.carreau-forbach.com
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Verfällt mein Urlaub, 
wenn ich ihn nicht bis 
zum Jahresende 
nehme?

1

Wie lange ist mein 
Urlaub im Falle einer 
Langzeiterkrankung 
übertragbar?

2

Kann ich mir meinen 
Urlaub wahlweise 
auszahlen lassen, 
anstatt ihn in Freizeit 
zu nehmen?

3

ZUM THEMA 
URLAUBSRECHT

FRAGEN UND 
ANTWORTEN4
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Im Rahmen einer Telefon-Ak-
tion für die Saarbrücker Zeitung 
hat AK-Juristin Samia Wenzl 
Fragen zum Thema Urlaubs-
recht beantwortet. Hier sind die 
wichtigsten Antworten.

Ein Verfall von Urlaub am Ende 
des Jahres droht, wenn Sie in der 
Lage waren, ihn im laufenden 
Urlaubsjahr zu nehmen und Ihr 
Arbeitgeber Sie unter Hinweis 
auf einen drohenden Verfall 
rechtzeitig dazu aufgefordert 
hat. Konnten Sie den Urlaub aus 
dringenden betrieblichen oder 
persönlichen Gründen nicht 
wahrnehmen, wird er gemäß 
Bundesurlaubsgesetz bis zum 
31. März des Folgejahres über-
tragen. 
In Sonderfällen wie Mutter-
schutz oder Elternzeit gibt es 
längere gesetzliche Übertra-
gungsfristen, ebenso in einigen 
Tarifverträgen. Außerdem ist 
eine Übertragung in das ge-
samte Folgejahr möglich, wenn 
das Arbeitsverhältnis erst in der 
zweiten Hälfte des Kalenderjah-
res begonnen hat.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat im Jahr 2012 entschieden, 
dass der Urlaubsanspruch im 
Falle einer Langzeiterkrankung 
spätestens 15 Monate nach Ab-
lauf des entsprechenden Ur-
laubsjahres verfällt. Mit seinen 
Entscheidungen vom Dezember 
2022 sowie vom Januar 2023 
hat das BAG seine Rechtspre-
chung auf die Fälle angepasst, in 
denen der Arbeitgeber gegen-
über langzeiterkrankten Be-
schäftigten seiner Mitwirkungs-
pflicht nicht nachgekommenen 
ist: Hat der Arbeitgeber es in 
dem Jahr, in dem der Arbeitneh-

Nein, es besteht kein Wahlrecht. 
Eine Abgeltung von Urlaub sieht 
das Bundesurlaubsgesetz aus-
schließlich vor, wenn das Ar-
beitsverhältnis endet und der 
Urlaub vorher etwa wegen 
Krankheit oder aus betrieblichen 
Gründen nicht in Freizeit ge-
nommen werden konnte. 

Bei fehlendem Hinweis des Arbeitgebers auf offene Urlaubsansprü-
che verfällt der Urlaub aus dem betreffenden Jahr nicht.

mer erkrankte, versäumt, ihn 
aufzufordern, die offenen Ur-
laubstage zu nehmen und auf 
einen andernfalls drohenden 
Verfall hinzuweisen, verfällt der 
Urlaub aus dem betreffenden 
Jahr nicht, auch nicht nach vie-
len Jahren. Dies gilt allerdings 
nur, wenn der Arbeitnehmer in 
dem Jahr, in dem er erkrankte, 
zuvor gearbeitet hat. Bestand 
die Arbeitsunfähigkeit dagegen 
seit Jahresbeginn oder trat sie so 
früh im Urlaubsjahr ein, dass es 
dem Arbeitgeber tatsächlich 
nicht möglich war, zuvor seiner 
Hinweisobliegenheit nachzu-
kommen, bleibt es bei der 
15-monatigen Übertragungs-
frist. Diese gilt ebenso für die 
Folgejahre, in denen der Arbeit-
nehmer durchgehend krank war. 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist 
seit Mai 2019 arbeitsunfähig, 
sein Arbeitgeber ist seiner Mit-
wirkungspflicht 2019 nicht nach-
gekommen. Dann bestehen ak-
tuell (Stand: Juni 2023) noch die 
Urlaubsansprüche aus 2019, 
2022 und 2023. Der Urlaub aus 
2020 ist am 31.03.2022 und der 
Urlaub aus 2021 am 31.03.2023 
verfallen.
Bitte beachten: Die Urteile be-
ziehen sich auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub, der vier Wochen 
im Jahr beträgt. Sie gelten aber 
auch für vereinbarten Mehrur-
laub, soweit der betreffende Ar-
beits- oder Tarifvertrag keine 

deutlichen Anhaltspunkte ent-
hält, dass für den übergesetzli-
chen Teil des Urlaubs abwei-
chende Fristen gelten sollen.

AK-Mitglieder, 
das sind alle 
im Saarland 
sozialversi-
cherungs-

pflichtig 
Beschäftigten 

erhalten 
kostenlos 

arbeits-, 
sozial- und 

steuerrecht-
liche Beratung 

bei der AK. 
Infos: www.

arbeits- 
kammer.de, 

Tel. 0681 
4005-140 

!
Was geschieht, wenn 
ich im Urlaub oder 
während eines Frei-
zeitausgleiches 
erkranke?

4

Erkranken Sie während Ihres Ur-
laubs und hat Ihr Arzt Ihnen dies 
entsprechend bescheinigt, wer-
den die Krankheitstage gemäß § 
9 Bundesurlaubsgesetz nicht als 
Urlaubstage angerechnet. Er-
kranken Sie dagegen während 
eines Freizeitausgleichs, etwa im 
Überstundenfrei oder an einem 
Rolltag, führt eine Krankschrei-
bung nicht dazu, dass Ihr Arbeit-
geber Sie zu einem anderen Zeit-
punkt erneut freistellen muss.
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Für das Steuerjahr 2023 gelten 
neue Regelungen für die Absetz-
barkeit der Homeoffice-Pau-
schale. Nicht nur, dass die Pau-
schale von fünf auf sechs Euro pro 
Tag und der Jahresmaximalbetrag 
von 600 auf 1260 Euro erhöht 
worden ist. Ab diesem Jahr kann 
die Homeoffice-Pauschale in 
manchen Fällen sogar dann gel-
tend gemacht werden, wenn für 
denselben Tag auch Dienstreise-
kosten oder eine Entfernungspau-
schale für den Weg zur Arbeit an-
gesetzt werden. Darauf weist der 
Bundesverband Lohnsteuerhilfe-
vereine (BVL) hin. 

Dabei sind zwei Fallkonstellatio-
nen zu unterscheiden. „Der Ansatz 
der Homeoffice-Pauschale und 
Reisekosten für den gleichen Tag 
ist möglich, wenn der Steuer-
pflichtige an dem Kalendertag 
seine berufliche Tätigkeit über-
wiegend in der häuslichen Woh-
nung ausgeübt hat“, sagt Erich 
Nöll, Rechtsanwalt und Ge-
schäftsführer beim BVL. Die über-
wiegende Tätigkeit im Homeoffice 
ist dann gegeben, wenn die Be-
schäftigung zu mehr als der Hälfte 
der täglichen Arbeitszeit in der ei-
genen Wohnung ausgeübt wurde. 

Ist dieses Kriterium nicht erfüllt, 
können nur die Dienstreisekosten, 
nicht aber die Homeoffice-Pau-
schale geltend gemacht werden.

Voraussetzung für den gleich-
zeitigen Ansatz von Homeoffice- 
und Entfernungspauschale am 
selben Tag ist, dass dem Steuer-
pflichtigen beim Arbeitgeber kein 
dauerhafter Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. Steht dem Arbeit-
nehmer ein Arbeitsplatz zur Verfü-
gung und sucht er diesen auf oder 
verbringt an einem Tag mehr als 
die Hälfte der täglichen Arbeitszeit 
dort, kann für diesen Tag nur die 
Entfernungspauschale bei den 
Werbungskosten geltend ge-
macht werden, nicht aber die Ho-
meoffice-Pauschale.

Arbeitnehmern, bei denen sol-
che geteilten Arbeitstage vorkom-
men, empfiehlt der Bundesver-
band Lohnsteuerhilfevereine, 
Buch darüber zu führen. Sie könn-
ten sich zum Beispiel im Termin-
kalender Notizen dazu machen - 
im Idealfall auch zu den jeweiligen 
Uhrzeiten. „Solche Aufzeichnun-
gen können dann auch als Belege 
gegenüber dem Finanzamt die-
nen, wenn diese angefordert wer-
den“, sagt Nöll.  tmn

Entferungs- trotz 
Homeofficepauschale
STEUERN  Neue Regelungen für Steuerjahr 2023

Anspruch auf 13. 
Gehalt nach Jobende 
frühzeitig anmelden
URTEIL

Auch wenn es nicht vertraglich festgelegt ist: 
Wird ein 13. Monatsgehalt über mehrere Jahre 
regelmäßig gezahlt, kann daraus ein An-
spruch entstehen. Die Arbeitsgemeinschaft 
Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins 
(DAV) weist allerdings auf ein Urteil hin, das 
zeigt: Scheidet man aus dem Job aus, sollte 
man einen noch ausstehenden Anspruch 
recht bald geltend machen. So entschied das 
Arbeitsgericht Koblenz, dass ein Zimmer-
mann damit Mitte Dezember zu spät dran war, 
nachdem er im August seine Stelle verlassen 
hatte. Der Mann war 20 Jahre bei seinem Ar-
beitgeber tätig gewesen und hatte in den 
letzten sechs Jahren immer ein 13. Gehalt be-
kommen. Das hatte er nun anteilig für die acht 
Monate des Jahres gefordert, in dem er aus-
geschieden war. Das Gericht urteilte: Zwar 
habe der Anspruch bestanden, dieser hätte 
jedoch früher geltend gemacht werden müs-
sen. Grundlage sei der Bundesrahmentarif-
vertrag für das Baugewerbe: Demnach verfie-
len Ansprüche, die nicht innerhalb der tarif-
vertraglich vorgeschriebenen Frist von zwei 
Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend 
gemacht worden seien. Nach Gerichtsauffas-
sung hätte der Mann einen halben Monat 
nach Ausscheiden Anspruch auf das Geld ge-
habt. Ab dann lief die Zweimonatsfrist. Somit 
kam die Forderung des Mannes zu spät.  tmn

Aktenzeichen 12 Ca 149/22

FÜR GUTE ARBEIT IM SAARLAND
REPA WÜNSCHT VIEL SPASS BEIM LESEN DER AK-KONKRET

 06893 8002-0

 info@repa-druck.de

 www.repa-druck.de

Anzeige
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Das Dienstfahrrad ist die umwelt-
freundliche Alternative zum Dienst-
wagen. Doch wer haftet, wenn Be-
schäftigte ihr Dienstfahrrad be-
schädigen? Das hängt davon ab, 
ob die Schäden während der be-
trieblichen oder der privaten Nut-
zung entstanden sind, so die 
Schleswig-Holsteinische Rechts-
anwaltskammer. Nutzt man das 
Rad dienstlich, haften Arbeitneh-
mer nur eingeschränkt: bei leichter 
Fahrlässigkeit überhaupt nicht, bei 
mittlerer Fahrlässigkeit anteilig und 
bei grober Fahrlässigkeit in der Re-
gel voll. „Grob fahrlässig wäre es 
beispielsweise, wenn Sie verbots-
widrig mit dem Fahrrad auf einem 
Gehweg entgegen der Fahrtrich-
tung und mit nicht angepasster Ge-
schwindigkeit fahren“, so Sönke 

Nochmal schnell abends beruf-
liche E-Mails checken am priva-
ten Laptop oder Handy – ist das 
eigentlich erlaubt? Streng ge-
nommen nicht. „Arbeitnehmer 
dürfen ihren privaten Laptop nur 
verwenden, wenn der Arbeitge-
ber ausdrücklich zustimmt“, sagt 
Rechtsanwältin Nathalie Ober-
thür aus Köln. 

Auch wenn das in der Praxis 
selten der Fall ist: Theoretisch 
kann der Arbeitgeber Mitarbei-

Runge, Fachanwalt für Arbeits-
recht, „und deshalb mit einem 
langsam aus einer Grundstücks-
ausfahrt herausfahrenden Auto 
kollidieren.“ Sei man hingegen nur 
versehentlich und dabei sehr lang-
sam und vorsichtig auf dem Geh-
weg unterwegs und stoße dann 
mit dem Auto zusammen, könne 
es sich auch um eine leichte Fahr-
lässigkeit handeln. Bei privater Nut-
zung des Rads sei man bei leichter 
und grober Fahrlässigkeit in voller 
Höhe schadenersatzpflichtig. Au-
ßer, man hat mit dem Arbeitgeber 
etwas anderes vereinbart. In jedem 
Fall gilt, dass Sie dem Arbeitgeber 
Schäden am Fahrrad mitteilen 
müssen. Reparaturarbeiten müs-
sen von diesem zudem vorab ge-
nehmigt werden. tmn

terinnen und Mitarbeiter abmah-
nen, wenn sie unerlaubt über 
ihre privaten Geräte auf Arbeits-
programme zugreifen. 

Andersherum gilt aber auch: 
Der Arbeitgeber darf Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
nicht zwingen, ihren privaten 
Laptop für die Arbeit zu nutzen. 
Er ist verpflichtet, den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mern die Arbeitsmittel zur Ver-
fügung zu stellen. tmn

Wer bei Schäden am 
Dienstfahrrad haftet
DIENSTRAD  Das sollten Beschäftigte wissen

Keine Verwendung ohne 
Zustimmung des Chefs
PRIVATER LAPTOP  Ohne Erlaubnis droht Abmahnung
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Ein Dienstrad ist die umweltfreundliche Alternative zum Dienstwagen.

Videoaufnahmen 
beweisen keinen 
Arbeitszeitbetrug
URTEIL

Soll ein vermeintlicher Arbeitszeitbetrug vor 
Gericht bewiesen werden, können Arbeitge-
ber dazu nicht einfach Videoaufnahmen her-
anziehen. Eine Videoüberwachungsanlage an 
den Eingangstoren eines Betriebsgeländes 
sei in der Regel zur Kontrolle geleisteter Ar-
beitszeiten weder geeignet noch erforderlich, 
so ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Nie-
dersachsen. In dem konkreten Fall, über den 
„Haufe.de“ berichtet, ging es um einen Mitar-
beiter, der von seinem Arbeitgeber nach einer 
Verwarnung eine fristlose Kündigung wegen 
Arbeitszeitbetrugs erhielt. Ausschlaggebend 
für die Kündigung seien unter anderem Aus-
wertungen von Videoaufzeichnungen vor 
dem Werksgelände gewesen, die falsches 
Einstempeln am Kartenlesegerät und frühe-
res Gehen zeigen. Der Beschäftigte klagte 
gegen die Kündigung und bekam Recht. Die 
Kündigung sei unwirksam. Laut Urteil kann 
Arbeitszeitbetrug zwar grundsätzlich eine 
fristlose Kündigung rechtfertigen. Die Video-
aufzeichnungen seien aber in diesem Fall 
nicht als Beweis geeignet. Das LAG argumen-
tierte unter anderem, dass der erstmalige Zu-
griff auf Videoaufzeichnungen, die mehr als 
ein Jahr zurückliegen, nicht angemessen sei, 
um einen behaupteten Arbeitszeitbetrug auf-
zudecken. Zudem hatte sich der Arbeitgeber 
in einem Betriebskonzept dazu verpflichtet, 
die Daten der Videoüberwachung nur für 96 
Stunden aufzubewahren. Auch eine perso-
nenbezogene Auswertung der Daten eines 
Kartenlesegeräts am Eingang konnte der Ar-
beitgeber nicht als Nachweis anbringen. Die 
Auswertung war in einer Betriebsvereinba-
rung ausgeschlossen.  tmn

Aktenzeichen 8 Sa 1148/20

Kündigung nur 
schriftlich wirksam
NICHT PER E-MAIL KÜNDIGEN

Kann man eigentlich auch per E-Mail kündi-
gen? „Nein. Der Paragraf 623 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. besagt, die Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen durch Kündigung oder Auf-
lösungsvertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform“, sagt Johannes Schipp, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Deshalb 
seien auch Kündigungen per Fax unwirksam, 
ebenso wie Kündigungen per SMS oder via 
Messengerdienst.  tmn
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Verwirrende Zeiten
brauchen klare Finanzen.

Behalten Sie Ihre  
finanziellen Ziele im 
Blick. Wir unterstützen 
Sie dabei.
Mehr auf sparkasse.de/mehr-als-geld

Weil’s um mehr als  
Geld geht.

Anzeige

Altersrente: 
Wann endet das 
Arbeitsverhältnis?
ARBEITSVERTRAG

Unbefristete Arbeitsverhältnisse enden nicht 
automatisch im Alter. Ein Arbeits- oder Tarif-
vertrag kann aber vorsehen, dass ein Arbeits-
verhältnis spätestens endet, wenn man eine 
Regelaltersrente beanspruchen kann. Darauf 
weist Frank Bayreuther, Professor für Arbeits-
recht an der Universität Passau, in der Zeit-
schrift „Finanztest“ (Ausgabe 07/2023) hin. 
Formulierungen im Arbeitsvertrag, die eine 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorse-
hen, wenn langjährige Versicherte eine vor-
gezogene Altersrente beanspruchen kön-
nen, sind hingegen nicht zulässig. „Auch der 
Beginn einer Altersrente für Schwerbehin-
derte beendet nicht das Arbeitsverhältnis“, so 
Bayreuther. Andernfalls wäre dies eine unzu-
lässige Altersdiskriminierung. Beziehen Be-
schäftigte Gehalt und gleichzeitig eine vor-
gezogene Altersrente, habe das dem Ar-
beitsrechtler zufolge zudem keinen Einfluss 
auf deren Kündigungsschutz.  tmn

Wer sich unterwegs zu einem be-
ruflichen Termin prügelt, ist nicht 
unfallversichert. Entsprechende 
Verletzungen sind nicht als Arbeits-
unfall anzugeben, entschied das 
Sozialgericht Berlin, wie das  
Rechtsportal „anwaltauskunft.de“ 
mitteilt. Im konkreten Fall ging es 
um einen Bauleiter, der in eine 
Schlägerei mit einem Falschparker 
geriet. Zum Streit kam es, weil ein 
Laster die Einfahrt zum Betriebsge-
lände des Bauleiters versperrte. 
Der Lkw-Fahrer beleidigte den 
Mann laut Gericht als „egoistisches 
Arschloch“. Der Beschimpfte wollte 
dann mit dem Fahrer diskutieren, 
statt wie geplant zum nächsten Ar-
beitstermin zu fahren. Bei dem ge-
waltsamen Konflikt erlitt er einen 
Bruch im Gesicht und musste ope-
riert werden. Die Unfallversiche-

rung sah darin keinen Arbeitsunfall, 
genauso wie das Berliner Sozialge-
richt. Die Auseinandersetzung habe 
nicht auf einem versicherten be-
trieblichen Weg stattgefunden, so 
das Urteil. Zwar sei der Bauleiter auf 
einem Arbeitsweg gewesen, als er 
vom Betriebsgelände zu seinem 
Auto ging. Er habe diesen Betriebs-
weg jedoch verlassen, als er nach 
den Beleidigungen nicht ins Auto 
stieg. „Es ist anerkannt, dass insbe-
sondere das Zurechtweisen ande-
rer Verkehrsteilnehmer auf dem 
Weg zur Arbeit oder auf Betriebs-
wegen nicht der betrieblichen Tä-
tigkeit dient“, teilte Swen Walen-
towski von der Deutschen Anwalt-
auskunft mit. Daraus entstehende 
Verletzungen seien privat.  tmn

Aktenzeichen S98 U 50/21

Bei einer Schlägerei ist 
man nicht versichert 
ARBEITSTERMIN  Verletzung aus Prügelei ist privat
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ZUM THEMA 
MINIJOB

FRAGEN UND 
ANTWORTEN

Minijobber gehen häufig (irrig) davon aus, dass sie 
„Arbeitnehmer zweiter Klasse“ und damit arbeits-
rechtlich schlechter gestellt sind als vollzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer. Und tatsächlich werden 
sie in vielen Bereichen in der Praxis schlechter be-
handelt als vergleichbare Arbeitnehmer, die ein so-
zialversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis ausüben. Eine solche Ungleichbehandlung 
verstößt jedoch gegen arbeitsrechtliche Grund-
sätze. Durch die folgenden drei Fragen und Ant-
worten soll daher Klarheit geschafft werden, wel-
che Rechte Minijobber im Arbeitsverhältnis haben.

Von Anke Marx
 
Juristin bei der  
Arbeitskammer des Saarlandes

Haus der Beratung

Arbeitskammer des Saarlandes
Trierer Straße 22
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 4005-140
E-Mail: beratung@arbeitskammer.de

Öffnungszeiten

Montag: 8 - 16 Uhr
Dienstag: 8 - 16 Uhr
Mittwoch: 8 - 16 Uhr
Donnerstag: 8 - 16 Uhr
Freitag: 8 - 15 Uhr

Wo finden Sie was?

Das Infozentrum im Erdgeschoss ist
die Anlaufstation für Ratsuchende. 
In der ersten und zweiten Etage beraten 
die AK-Fachleute zu Arbeitsrecht, 
Sozialrecht und Steuerrecht.

Arbeitsrechtlich gesehen handelt es 
sich bei Minijobbern um teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer, für die 
grundsätzlich alle arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen gelten, die auch für 
vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 
gelten. Es müssen also die gesetzli-
chen Bestimmungen beispielsweise 
zur schriftlichen Vertragsnieder-
schrift, Regelungen bei Schwanger-
schaft, zum Mindestlohn etc. beach-
tet werden. Eine Benachteiligung auf 
Grund des geringeren Beschäfti-
gungsumfangs ist nicht zulässig. 
Eine Ungleichbehandlung darf nur 
erfolgen, wenn der Arbeitgeber hier-
für einen sachlichen Grund, zum Bei-
spiel Qualifikation oder Berufserfah-
rung, hat.

Gelten für Minijobber die 
gleichen Rechte wie für 
Vollzeitbschäftigte?

1

Auch Minijobber haben Anspruch 
auf bezahlten Erholungsurlaub. Er 
darf nicht geringer sein als der von 
Vollzeitbeschäftigten.  Der gesetzli-
che Mindesturlaub beträgt vier Wo-
chen pro Kalenderjahr. Allerdings 
wird, bei tageweiser Beschäftigung, 
der Urlaub entsprechend anteilig 
berechnet. Auch im Krankheitsfall 
oder an Feiertagen haben Minijob-
ber Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
Ein Anspruch auf Bezahlung besteht 
dann, wenn üblicherweise an die-
sem Wochentag gearbeitet worden 
wäre. Wird die ausfallende Arbeits-
zeit an einem anderen arbeitsfreien 
Tag nachgeholt, so besteht hierfür 
ein zusätzlicher Vergütungsan-
spruch.

Was gilt im Falle von 
Urlaub, Krankheit oder 
Feiertagen?

2

Auch im Minijob muss eine Kündi-
gung immer schriftlich erfolgen. Es 
gelten die gesetzlichen Kündigungs-
fristen, von denen einzelvertraglich 
grundsätzlich auch nicht abgewi-
chen werden darf. Lediglich ein Tarif-
vertrag kann abweichende Regelun-
gen enthalten. Ebenso genießen Mi-
nijobber Kündigungsschutz, wenn 
sie länger als sechs Monate be-
schäftigt sind und der Arbeitgeber in 
der Regel mehr als zehn Arbeitneh-
mer (ohne Auszubildende) beschäf-
tigt. Zur Ermittlung der Anzahl der 
Arbeitnehmer im Betrieb werden 
Teilzeitbeschäftigte nur anteilig be-
rücksichtigt. Eine Ausnahme vom 
Kündigungsschutz gilt für Minijobber 
in Privathaushalten. 

Was ist bei der Beendi-
gung des Arbeitsverhält-
nisses zu beachten?

3
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Am Donnerstag, 26. Oktober, 
bietet das AK-Bildungszentrum 
in Kirkel seine Weiterbildung 
zum Arbeits- und Sozialrecht 
an. Diese Veranstaltung infor-
miert Beschäftigte und deren 
Interessenvertreter einmal im 
Jahr über aktuelle arbeits- und 
sozialrechtliche Fragestellun-
gen, interessante Rechtspre-
chung und Gesetzesänderun-
gen. Anhand von praktischen 
Beispielen wird auch der Bezug 
zur täglichen Arbeit in Betrieb 
und Verwaltung hergestellt. 

In diesem Jahr wird unter ande-
rem über die Themen Arbeitszeit, 
Arbeitszeiterfassung und die ge-
planten Änderungen im Arbeits-
zeitgesetz informiert. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 
im September 2022 festgestellt, 
dass in Deutschland die gesamte 
Arbeitszeit der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aufzu-
zeichnen ist. Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber sind verpflichtet, 
ein System einzuführen, mit dem 
die von den Beschäftigten geleis-
tete Arbeitszeit erfasst werden 
kann. Damit hat das 
Bundesarbeitsgericht entschie-
den, dass das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) aus 
dem Jahr 2019 verbindlich umzu-
setzen ist.

Aber auch wichtige Entschei-
dungen aus dem Individualar-
beitsrecht und dem Sozialrecht 
werden besprochen und anhand 
konkreter Fälle aus der Bera-
tungspraxis der Arbeitskammer 

dargestellt. Folgende Themen 
sind geplant: 
 • Neues zur Arbeitszeiterfas-
sung und Informationen zum Re-
ferentenentwurf zur Änderung 
des Arbeitszeitgesetzes (Regina 
Steiner, Fachanwältin für Arbeits-
recht, Frankfurt)
 • Neuerungen rund um die Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung  
(Malin Hochscheid, AK-Beraterin 
für Arbeits- und Sozialrecht)
 • Überblick über das Pflegezeit- 
und Familienpflegezeitgesetz (Uli 
Meisinger, AK-Berater für Arbeits- 
und Sozialrecht)
 • Vorrangige Sozialleistungsan-
sprüche am Beispiel von Kinder-
zuschlag und Wohngeld erken-
nen und durchsetzen (Martin Ri-
otte, AK-Berater für Arbeits- und 
Sozialrecht)

Die Veranstaltung richtet sich 
an Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die sich für aktuelle 
Entwicklungen im Arbeits- und 
Sozialrecht interessieren bezie-
hungsweise aufgrund ihrer be-
trieblichen Funktion über ent-
sprechende Kenntnisse verfügen 
müssen. Der Teilnahme kostet 15 
Euro. Die Veranstaltung vermittelt 
Kenntnisse gemäß § 37,6 BetrVG, 
§ 45,5 SPersVG, § 54,1 BPersVG, § 
96,4 SGB IX, § 15,4 LGG, § 10,5 
BGleiG. Zusätzlich ist sie nach 
dem Saarländischen Bildungs-
freistellungsgesetz (SBFG) unter 
dem Aktenzeichen E4-3.2.2-
K-10-2022 anerkannt.

Anmeldung und weitere Infos: 
www.bildungszentrum-kirkel.de  
 Ralf Haas

Weiterbildung „Update 
Arbeits- und Sozialrecht" 
BZK  Tagesveranstaltung zur aktuellen Rechtssprechung
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Die Tagesveranstaltung „Update Arbeits- und Sozialrecht" ist für 
Interessenvertreter und interessierte Beschäftigte geeignet.  

AK-Filmtage „Mit 
kritischem Blick“ 
KINO ACHTEINHALB

Die AK hat im Juli zu den 15. AK-Filmtagen im 
Saarbrücker Kino achteinhalb eingeladen. Er-
öffnet wurde die Kinowoche unter dem Motto 
„Mit kritischem Blick“ mit dem Film „Ein nasser 
Hund“. Erzählt wird die Geschichte des jüdi-
schen Jungen Soheil, der seine jüdischen 
Wurzeln verleugnet, um einer muslimischen 
Gang in Berlin-Wedding angehören zu kön-
nen. Es wurden fünf Filme gezeigt, die sich mit 
den Themen Identität, Ausgrenzung und Ak-
zeptanz auseinandersetzen. Bei den 15. AK-
Filmtagen ging es unter anderem um homo-
sexuelle Nachwuchsfußballer und den Um-
gang der Fußball-Community damit, um Her-
anwachsende, die eine homosexuelle 
Scheinehe eingehen, um eine Abschiebung 
abzuwenden oder um eine Familie, deren Va-
ter beschließt, eine Frau zu sein.  red
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Waldemar Spallek (v.l.) vom Kino 
achteinhalb, Bildungsstaatssekretärin 
Jessica Heide und Mohammed Eliraqui, 
Hauptdarsteller im Film „Ein nasser Hund“, 
bei der Eröffnung der AK-Filmtage.

AUFRUF

Wir freuen uns auf 
Post von Ihnen!
Ein Mitgliedermagazin lebt auch vom 
Austausch zwischen den Leserinnen und 
Lesern und Mitgliedern der Redaktion. 
Deshalb freuen wir uns, wenn Sie mit 
Anregungen zum Heft, Lob und/oder 
Kritik, Fotos oder Fragen auf uns 
zukommen. 
Sehen Sie auf dem Weg zur oder von der 
Arbeit öfter mal was Ungewöhnliches, 
Schönes oder Seltsames? Dann schicken 
Sie uns einfach ein Foto. 
Ist Ihnen in Artikeln im Heft etwas positiv 
oder negativ aufgefallen, dann lassen Sie 
es uns wissen.  Die Redaktion 
 
Wir freuen uns auf Ihre „Post“! 
Schicken Sie sie bitte an 
redaktion@arbeitskammer.de       



Arbeitskammer des Saarlandes 
Vertrieb 
Fritz-Dobisch-Straße 6-8 
66111 Saarbrücken

Kompetent in drei Kernbereichen
Fakten über die Arbeitskammer des Saarlandes als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung

Die Arbeitskammer des Saarlandes steht 
seit ihrer Gründung für Kompetenz und 
Zuverlässigkeit. Gemeinsam mit den 
Gewerkschaften steht sie den saarländi-
schen Beschäftigten mit Rat und Tat zur 
Seite. Im Gesetz heißt es, „die 
Arbeitskammer des Saarlandes hat die 
Aufgabe, als öffentlich-rechtliche Vertretung 
der im Saarland beschäftigten Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen (. . .) die allgemeinen 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen wahrzunehmen“. In drei 
Kernbereichen ist die AK Saar tätig:  

 
Mitglieder vertreten wir – 
alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, 
Auszubildende und 
Arbeitssuchende.

440.000
 
Fachberatungen in  
Steuer- und Rechtsfragen 
pro Jahr bieten wir für 
unsere Mitglieder 
kostenlos an.

44.200

und Seminare dazu, ihre Rechte wahrzu-
nehmen und ihre Interessen zu vertreten. Im 
hauseigenen Bildungszentrum in Kirkel gibt 
es pro Jahr rund 500 Tageskurse, 160 
Mehrtagesseminare, 200 Wochenendsemi-
nare und 120 Wochenseminare.
forschen. – Als Forschungseinrichtung liefert 
die AK Saar wichtige Erkenntnisse aus der 
Arbeitswelt für die interessierte Öffentlich-
keit. In ihren jährlichen Berichten an die 
Regierung nimmt sie zudem Stellung zur 
aktuellen wirtschaftlichen, ökologischen, 
sozialen und kulturellen Lage der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

 
Teilnehmertage gibt es Jahr 
für Jahr im schön gelegenen  
und gut ausgestatteten 
Bildungszentrum der 
AK Saar in Kirkel.

25.000

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beraten, bilden und forschen im Interesse 
der Bevölkerung, wie es im AK-Logo 
ausgedrückt wird.
beraten. – Die Fachberaterinnen und 
-berater der  AK unterstützen die Mitglieder 
in allen Angelegenheiten des Arbeitsrechts, 
Sozialrechts und Steuerrechts. Unsere 
Referentinnen und Referenten beraten die 
Politik in allen relevanten Arbeitnehmer-
Angelegenheiten.
bilden. – Als Bildungseinrichtung befähigt 
die AK Saar Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer durch Veranstaltungen, Kurse 
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